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Das Redaktionsteam meint ... 

Daß in Tegel nicht immer alles klar geht, ist ein 
Zustand, den jeder kennt. der die .,Ehre" hat, 
hier aufhä.ltig zu sein. Den Zustand totaler 
Konfusion haben wir liebengelemt. zumindest 
als Rcdak1cure. Dieser Zustand nämlich, daß 
alles dnmtcr und drüber geht c:nnöglicht 
nämlich unsere Arbeit. Aber so geht es wenig
stens den Redakteuren noch gut, denn so lange 
es nocb Mißstande gibt. babeo wir Material tl1r 
Artikel. 

Die NA Tegel läßt sich leicht umschreiben. 
Jeder will was, jeder ist aktiv, jeder ist furcht
bar liberal vor allem macht jc:dcr seins und 
nichts Wesentliches passiert. Hier ein paar 
Beispiele aus dem Tegeler Alltag: 

Teile der V ertretnng der TA ITI jagten kurzfri
stig den vorherigen Vertreter des Hauses Ul, 
denn dieser soll dreist. wie er ist, 20,- DM in 
Briefinarkeo Wld ein Lineal Wltersch.lagcn 
haben- Aoclt von sündhaften teureo Wert
gegenständen, wie Bleistiften Wld Kugelschrei
bern, war in diesem Zusammenhang die Rede. 
Anbetracht& dieses dreisten Diebstahls von 
gewaltigen Werten schaltete ein besonders 
aktiver Stationsprecher zeitweilig sogar den 
VDL ITI ein mit der Bitte darum, die Zelle 
seines Vorgängers zu durchsuchen. . 

Dabei vergaß der SetreiTende leider die Ausga
ben der rv zu betrachten, denn dort hatten sich 
einzelne Mitglieder sehr große Beträge an 
Brietinarl<cn fur ihre Arbeit geholt Ein Einzel
posten soll sogar so hoch sein, daß der Betref
fende jeden Tag des Jahres zwei Briefe hiitte 
schreiben können. Die TA m hingegen hat sich 
das ganze Jahr über nur 50,- DM aus dem Pott 
gegriffen. war aber wohl dafiir am aktivsten. 

Tegel wie es leibt und lebt! 
Für die Allgemeinheit sei auf jeden Fall gesagt, 
daß die Insassenvertretung von der NA Tegel 
Wlgeflihr 5000,- DM pro Jahr fiir ihre Arbeit 
zur Verfugung gestellt bekommt Zwischen
zeitlich bc:uUgt sich dieser Stationssprccbcr 
danut. die Soziala.rbeitainns::n daran zu hindern, 
in Radfahrerhosen und durchsichtigen Blusen 
zur Arbeit m erscheinen. So etwas ist auch eine 
wichtige Tatigkeit. vor allem aber relativ Wl
schadlich. 

Aber aucll di.e AbteilWlg Sicherheit ha1 gewisse 
Erfolge m verbüßen. Sie hat nämlich neulich in 
der TA Vl heftig gegen die Drogen gekämpft 
und wie immer den Zweiten gemacht Laut 
einer in der TA III verbreiteten Theorie sollen 
ja die gefiihrlichsten Drogenhändler in der TA 
Vl ansässig gewesen sein, wn dort nun 
geschnappt worden sein. 

Demzufolge müßte jetzt die TA ITI die nächste 
Zeit relativ drogenfrei sein. Die Aktion machte 
auf jeden Fall ganz gewaltig Eindruclc, wenn 
auch eigentlich nichts besonderes an Drogen 
gefunden wurde Wld auch keine wirklichen 
Neuigkeiten zutage traten. Im Endeffekt 
bestätigt sich dadurch die Behauptung, Haus V 
und Haus V1 wären drogenfrei, definitiv nicht. 
Nicht bestätigt hat sich dadurch aber auch die 
Daseinsberechtigung der Abteilung Sic:hcd:Jeit, 
denn sie haben filr das Erlangen ihrer &kennt
nissc doch wohl recht lange gebraucht Leider 
wissen sie nicht, wie die Mengen denn nWJ in 
die Anstalt kommen. Wir wissen das ancb 
nicht. machen uns aber so uqsere Gedanken. 

Des weiteren berichtet unser Senat davon, wie 
die Gewinnspanne an dem Wirtschaftsfaktor 
,)VA Tegel" im letzten Abrechmmgsz.eitraum 
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gewesen ist. Das waren fur I 993 25,4 Mil
liooen D-Mark gewesen. wobei sich gleichzei
tig die Kosten filr den Haftplatz gesenkt haben. 
WU" kosteten 1993 nur noch 145,66 DM pro 
Tag Wld lnhafliertGr. 

Dabei lag die Beschätligungsquote bei lapida
ren 65 %, was ja nun auch nicht so toll ist An 
das Jahr 1993 erinnern wir uns in Tegel rcch1 
scllmel7.hafl. dcr:m dies war das Jahr als man 
plante, den Joghurt mmmebr endgültig vom 
Speisezettel zu verbanneo und auch die heimi
sche Puddingproduktion angekurbelt hatte, mit 
dem Erfolg, daß man aun den guten Sahnepud
ding nicht mehr am Samstag bekommt, sondern 
nur noch Produkte heimischer Produktion, die 
aber als noch "bedingt interessant" betrachtet 
werden können. Aber selbst diese Produkte hat 
man schon seit langem nicht mehr gesehen. 

So ausgehungert (nach Süßspeisen) wie die In
haftierten derzeit sind, bat man natürlich den 
Arbeitsfaktor sogleich erhöht. So daß man seit 
Abschaffung der Pausenregelung ftir Bedien
stete nunmehr kürzere Mittagspausen fiir 
.lnhafüerte hat. Dabei hat die Justiz natürlich 
nichts von den 25,4 Millionen, denn diese 
Gelder gehen natürlich an das Finanm:tiniste
rium. Laut vorsichtigen Hochrccl:mWJgcn 
könnte bei vorsichtiger Umschichtung dieser 
Gelder an alle inhaftierten Bescbaftigten etwa 
1500,· DM pro Monat und Mann ausgezahlt 
werden, was natü.rlich satt fur den Remenan
spruch, die KrankenversicherWlg und den 
Unterhalt fur eventoeUe Angehörige reichen 
würde. Dies sind aber nur die Gedanken von 
Inhaftierten. nicht etwa von Rech.tswissen
schaftlem. 
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Liebe Leser, 
Ganz Tegel wird umgebaut und reformiert, da wollen auch wir 
nun nicht mehr zurückstehen. Im Gegensatz zum Anstaltsbeirat 
und der Leitung wollen wir es aber nicht bei ,,liberalen 
Impressionen" belassen, sondern aktiv werden. Wir haben zu
nächst das Layout und die Rubriken etwas verändert, und wol
len wesentlich informativer, tegelspezifischer und vor allem 
aktueller werden. 

Weggefallen sind zunächst einmal ,,Hoppe! meint" sowie der 
PressespiegeL Es fiel uns im Zuge der Arbeit nämlich au( daß 
wir gerade mit dem Pressespiegel nicht ganz so aktuell gewesen 
sind. Aber auch Hoppe! ist den traurigen Weg gegangen, den 
jedes Kaninchen einmal gehen muß. Nein, Hoppelehen ist nicht 
in die Pfanne der Redakteure gewandert, sondern das Kanin
chen ist ganz friedlich entschlummert. Ein neues Kaninchen zu 
bekommen, ist selbst fur die Lichtblicker vollkommen unmög
lich, denn die Haltung von Tieren ist selbst fur Lichtblicker 
verboten. Lediglich Fische sind in bestirnten Bereichen (noch) 
gene~gt. Aber auch an der Vernichtung dieses letzten libera
len 'Überbleibsel längst vergessener TA ID E Zeiten arbeitet 
man in der TA V zwischenzeitlich bereits. Man hat in Tegel 
nämlich noch nicht erkannt, daß die Haltung von Kleintieren 
(Zierfische, Sittiche, Hamster etc.) die soziale Veranwortung 
von inhaftierten Menschen fbrdert und steht hier auf dem 
Standpunkt, daß Kleintiere "potentielle Drogenbunker" sin<i 

Ebenso verantwortlich geht man auch mit dem Lichtblick um, 
denn seit geraumer Zeit hören die Redakteure davon, daß der 
Lichtblick aus den Räumlichkeiten in der TA m ausziehen soll, 
um neue Räumlichkeiten zu beziehen. Wo diese nun sein wer
den und wann wir umziehen steht noch nicht fest. Tatsache ist 
aber, daß wir versuchen werden, auch in der Zeit der Umlage
rung einen Lichtblick herauszubringen. 

Womit wir dann beim Thema "Lager und Endlagerung" sind. 
Diese Thematik einer längst vergessenen Zeit taucht neuerdings 
wieder in Tegel aufl Wenn die Affäre auch auf Anstaltsleiter
ebene nicht an die große Glocke gehängt wird, so macht sie 
doch an der Basis die Runde und wird allgemein verurteilt. Wir 
berichten zu den Vorgängen kurz und oberflächlich auf 
Seite 38, sozusagen als unseren Beitrag zum 50. Jahrestag der 
Befreiung von Auschwitz, vielleicht aber auch als Beitrag dazu, 
daß es selbst im Gefi!.ngnis noch Leute gibt, die aus der Ge
schichte nichts gelernt haben. Vielleicht kommt es durch dieses 
wohl eigentlich überholte Weltbild dann auch zu den "normalen 
Vorgängen" in Tegel? 

Der Lichtblick sucht auch noch weiterhin Leute, die sich an un
serem Team beteiligen wollen. Wie ja "draußen" werug bekannt 
ist, arbeiten wir eigenverantwortlich und unter Selbstkontrolle. 
Nicht die Qualität der Schreibarbeit ist hauptsächlich Bewer
tungsgrundlage; beim Lichtblick ist weniger das Schreiben als 
der Teamgeist gefragt. Melden kann sich jeder, der über eine 
Haftzeit von mehr als einem Jahr Reststrafe verfugt und sich 
damit abfinden kann , daß er seine Arbeitsleistung nicht entlohnt 
bekommt. Das Erstellen von Artikeln und die redaktionelle 
Arbeit kann beim Liehblick erlernt werden. Kenntnisse im 
Umgang mit einem PC wären zu wünschen, aber rocht unbe
dingt Pflicht. 

Das Titelblatt ist einem Motiv von Klaus Staeck entnommen, 
erschienen in der Edition Staeck in Heidelberg. Die nä.chst!l 
Ausgabe des Lichtblicks ist fiir April vorgesehen. 

Ihr Redaktionsteam 
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I. Einleitung 

1. Vorbemerkung 

Die Beschäftigung mit dem Thema der Arbeit 
von Strafgefangenen und ihrer Entlohnung 
versteht sich derzeit nicht von selbst - ange
sichts leerer Staatskassen und eines kriminal
politischen Klimas, in dem Maßnahmen der 
Kriminalitätsbekämpfung und Verbrechens
verhütung die aktuelle Diskussion beherr
schen, Aspekte der Resozialisierung allge
mein und von Strafgefangenen im besonderen 
dagegen wenig Aufmerksamkeit finden. 

Was erschwerend hinzutritt, ist die allge
meine volkswirtschaftliche Lage, in der die 
Privatwirtschaft - bei einem Zwang zur Pro
duktivitätssteigerung - immer mehr Arbeits
plätze, insbesondere von wenig qualifiZierten 
Arbeitnehmern, abbaut bzw. ins Ausland ver
lagert und damit Arbeit auf immer weniger 
Personen verteilt . Diese Enrwiclcluog wird 
auch für den Strafvollzug spürbar, indem es 
schwieriger wird, Strafgefangene in einem 
freien Beschäftigungsverhältnis oder in Un
ternehmerbetrieben unterzubringen bzw. die 
Produkte der Eigenbetriebe auf dem Marlet 
abzusetzen. 

Aber schon in den wjrtschaftlich günstigeren 
Zeiten nach dem Inlcrafttreten des Strafvoll
zugsgesetzes im Jahre 1977 war es (fwanz-) 
politisch nicht durchsetZbar, Grundlegendes 
am System der Arbeit im Vollzug und der 
(geringfügigen) Arbeitsentlohnung der Straf
gefangenen zu ändern. Nach wie vor erhalten 
die Strafgefangenen- mit Ausnahme der "ech
ten" Freigänger - nur 5 % des durchschnittli
chen Arbeitsentgelts aller Versicherten der 
Rentenversicherung (Eckvergütung) und sind 
nicht voll in die Sozialversicherung einbe
zogen. 

Eine gewisse Aktualität hat das Thema indes 
dadurch gewonnen, daß beim Bundesverfas
sungsgericht eine Verfassungsbeschwerde we
gen Arbeitsemgelt und Rentenversicherung für 
Freigänger anhängig ist. t) Dabei geht es dar
um, daß die Erhöhung des Arbeitsentgelts für 
Strafgefangene nach § 200 Abs. 2 StVollzG 
sowie die Einbeziehung in die Renten- und 
Krankenversicherung nach § 198 Abs. 3 
StVollzG bislang unterblieben, und daß Gefan
gene in einem freien Beschäftigungsverhältnis 
und "unechte" Freigänger nicht gleichgestellt 
sind.2> Zu diesen Fragen sind Stellungnahmen 
einiger Institutionen erfolgt, die zum Teil be
reits veröffentlicht wurden. 3> Eingang in das 
Verfahren hat ferner ein "Gutachten zu den 
betriebswirtschaftliehen und volkswirtschaftli-
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eben Aspekten einer tariforientierten Gefan
genenentlohnung" gefunden,4> das von einigen 
Landesjustizverwaltungen - zunächst unab
hängig von dem konkreten Verfahren - in 
Auftrag gegeben worden war. 5> 

2. Fragestellung 

Mit den folgenden Ausführungen ist nicht be
absichtigt, zu konkreten verfassungsrechtli
chen Fragen der Arbeitsentlohnung von Straf
gefangenen und deren Einbeziehung in die 
Sozialversicherung Stellung zu nehmen. Viel
mehr geht es vornehmlich aus kriminologi
scher und ökonomischer Sicht um die grund
legende Bedeutung der Arbeit von Strafgefan
genen und die Forderung nach leistungsge
rechter Entlohnung. Damit wird freilich zu
gleich der empirische Kernbereich der zu ent
scheidenden verfassungsrechtlichen Fragen 
angesprochen. 

Die Themenstellung läßt sich plakativ mit der 
Frage kennzeichnen: Lohnt sich die Gefange
nenarbeit? Die Frage hat zwei Blick.richtun
gen: auf die Gefangenen selbst, für die der 
ökonomische Ertrag der Arbeit und ihr künf
tiger Nutzen für das Leben in Freiheit zu un
tersuchen ist; zum anderen auf den Strafvoll
zug, die weitere Strafrechtspflege und die Ge
sellschaft im Ganzen, für welche das Errei
chen des Wiedereingliederungsziels (§ 2 S . 1 
StVollzG) sowie die betriebswirtschaftliehen 
und volkswirtschaftlichen Kosten und Nutzen 
in Frage stehen. Unter diesen Aspekten wird 
zunächst kurz die allgemeine Bedeutung der 
Arbeit für Kriminalprävention, StraWilliglceit 
und Resozialisierung dargestellt und die spe
zielle Relevanz der Arbeit im Vollzug be
leuchtet (II.). Dann wird die bestehende Orga
nisation der Arbeit im Vollzug und das bishe
rige System der Entlohnung behandelt (Ill.). 
Dem schließen sich die Kritik der derzeitigen 
Bedingungen und die damit verknüpften Forde
rungen nach leistungsgerechter Entlohnung und 
voller Einbeziehung in die Sozialversicherung 
an (IV.). Der Schlußabschnitt ist empirischen, 
vornehmlich ökonomischen Fragestellungen 
gewidmet, die sich mit der Forderung lei
stungsgerechter Entlohnung verknüpfen (V.). 

ll. Arbeit als Mittel der 
sozialen Integration und 
die Funktion der Entlohnung 

1. Arbeil als Falaor der Kriminalprävention 

Der Gedanke der erzieherischen und krimi
nalpräventiven Kraft der Arbeit ist schon alt. 
Er ist mit dem strafrechtlichen und strafvoll
zugliehen Denken verknüpft, seitdem die Ses-

serungsidee im Strafrecht Einzug gehalten 
hat. 6) Dahinter steht die einfache Überlegung, 
daß Arbeit für breite Bevölkerungskreise im 
allgemeinen die einzige Möglichkeit ist, einen 
angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen, 
und daß sie darüber hinaus dem Leben Struk
tur gibt und in die Gesellschaft und Gemein
schaft einbindet. Dies sind nicht nur plausible 
Alltagstheorien, sondern Vorstellungen, die 
durch empirische Befunde ebenso wie theore
tische Annahmen gestützt werden. 

Groß angelegte vergleichende Untersuchungen 
an Straftätern und strafrechtlich unauffalligen 
Personen haben übereinstimmend gezeigt, 
welch hohe Bedeutung der Arbeit bzw. Be
rufstätigkeit im Zusammenbang mit dem Straf
falligwerden zukommt.7> Auch in der Studie 
von Göppinger, H. (s. Anm. 7) ist der Ar
beits- und Leistungsbereich von zentraler 
Wichtigkeit für die Anfalligkeit bzw. Resi
stenz gegenüber Straffalligkeit. 

Zur sogenannten "kriminovalenten Konstella
tion", die eine unmittelbare kriminelle Ge
fahrdung anzeigt, gehören: 

1. Vernachlässigung des Arbeits- und Lei
stungsbereichs sowie familiärer und sonsti
ger sozialer Pflichten, zusammen mit 

2. fehlendem Verhältnis zu Geld und Eigen
rum, 

3. unstrulcturiertem Freizeitverhalten und 

4. fehlender Lebensplaoung. 

Umgekehrt ist die sogenannte lcriminoresi
stente Konstellation charakterisiert durch 

1. Erfüllung der sozialen Pflichten (zu denen 
zentral eine geordnete Berufstätigkeit ge
hört, J.-M . J.), zusammen mit 

2. adäquatem Anspruchsniveau, 

3. Gebundenheit an eine geordnete Häus-
lichkeit (und ein Familienleben) sowie 

4. realem Verhältnis zu Geld und Eigentum. 

Im Hinblick auf das hier zu behandelnde 
Thema interessiert besonders der Zusammen
hang zwischen beruflicher Tätigkeit und Lei
stungsfahigkeit oder -bereitschaft im Beruf 
auf eine mangelnde Fähigkeit, wirtschaftlich 
mit Geld umzugehen, verstärkt sieb die kri
minelle Gefährdung; umgekehrt fordert es die 
soziale Integration und Resistenz gegen Straf
falligkeit, wenn bei geordneter Berufstätigkeit 
gelernt wurde, mit dem zur Verfügung ste
henden Geld auszukommen. Letzteres kann 
freilich nur eingeübt werden, wenn ein lei
stungsgerechter Verdienst besteht, der dazu 
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befähigt, den eigenen Lebensunterhalt zu be
sl:reiten und den verschiedeneo sozialen Ver
pflichtungen nachzukommen. 

Diese Erkenntnisse entSprechen auch bestimm
ten lbeoretiscllen Annallmen. In. der viel be
achteten soziologischen Theorie der sozialen 
Bindung (auch Kontrolllbeorie genannt) von 
Hierscht'B> wird konformes Verhalten als Re
sultat der Bindung des Individuums an Men
schen und Institutionen der Gemeinschaft an
gesehen; umgekellrt ist die mangelnde Einbet
tung in zentrale Institutionen sozialer Integra
tion delinqueozgefährdend: [n bezug auf den 
beruflichen Bereich sind von besonderer Be
deutung Engagement bzw. persönlicher Ein
satz (Commirmem) und - damit verbunden -
die Inanspruchnahme bzw. Einbindung (ln
volvemem). Eine - vor allem durch soziale 
Bezugspersonen vermittelte - Einbindung in 
ein geordnetes Arbeitsleben verminden die 
Anfälligkeit für Delinquenz. Die Konsequen
zen für Kriminalprävention liegen auf der 
Hand: Herstellung oder Festigung der Bin
dungen des StraffäUigen zu "Bezugspersonen 
am Arbeitsplatz (und in anderen sozialen Be
reichen): verstärktes Engagement in Ausbil
dung und Berufstätigkeir; Belohnung der Be
mühungen um ein normadäquates Verbalten9l. 

Dadurch soll beim Straffälligen das Bewußt
sein wachsen. daß es sich im Hinblick auf so
t.iale Anerkennung und materielle Vergütung 
lohnt, sich konform zu verbalten und mit be
ruflicher Tätigkeit seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. 

2. Bedeww1g der Arbeil im Vollzug 

Ausgehend von der sozialen Funktion und 
kriminalpräventiven Bedeutung der Arbeit 
und ihrer Vergütung muß der Strafvollzug, 
der auf die Wiedereingliederung der Gefan
genen ausgerichtet ist (§ 2 S. 1 StVollzG). 
Arbeit im Vollzug möglichst so gestalten, daß 
sie den Bedingungen des extramuralen Ar
beitslebens möglichst nabe kommt. Freilich ist 
dabei zu berücksichtigen, welche Vorausset
zungen die Strafgefangenen dafür mitbringen. 

in vielerlei Untersuchungen wurde durch
gängig festgesteUt, daß Strafgefangene häufi
ger ohne Abschluß oder verfrüht von der 
Schule abgingen. zumeist keine Berufsausbil
dung begannen bzw. diese schnell abbrachen, 
daß Ungelernte unter ihnen stark überreprä
sentien waren. und daß ihr beruJliches Ver
halten durch häufigen, ungeplanten Arbeits
platzwechseL Zeiten längerer Arbeitslosigkeit 
und durch nicht zufriedenstellende Arbeitslei
srungen gekennzeichnet war.10l 

Diese objektiv feststellbaren Defizite geben 
häufig einher mit mangelnder Einstellung zur 
Bcrufstärigkeit. die zum Teil von ausgepräg
ten Mißerfolgserlebnissen henühn. und un
realistischer Einschätzung der beruflichen 
Chancen, welche das erneute Scheitern in der 
Berufstätigkeit vorprogrammieren kann. 

Bevor hieraus pauschale Schlußfolgerungen 
für die Gestaltung der Vollzugsarbeit gezogen 
werden. gilt es aUerdings zu beachten, daß 
zwar die Mehrzahl der Strafgefangenen die 
beschriebenen Aufflilligkeiten aufweist, daß 
aber eine Minderheit zuvor im Berufsleben 
integrien war (eine Integration, die durch den 

Freiheitsentzug gefährdet werden kann) oder 
zumindest hinreichende Ansatzpunkte für ein 
geordnetes Berufsleben aufweist11l. Zudem ist 
zu berücksichtigen, daß die meisten Strafge
fangenen weniger als ein Jahr, oft nur einige 
Monate im Strafvollzug bleiben121, so daß sie 
im allgemeinen - im Unterschied zu den 
Langstratigen - nicht für mehrjährige Berufs
ausbildungen und qualifizierte bzw. speziali
sierte Tätigkeiten in Frage kommen. Vonall 
diesen Bedingungen und Voraussetzungen her 
muß Arbeit im Vollzug düferenzien organisien 
und ausgestaltet werden, wenn sie wirksam 
dem Wiedereingliederungsziel dienen soll. 

Diese von empirischen Befunden geleiteten 
Überlegungen ftnden durchaus ihre Unter
stützung in der Kommentar- und Lehrbuch
literatur sowie in Stellungnahmen von Prakti
kern zum Strafvollzug: Danach setzt ein Le
ben in Freiheit voraus. daß der Gefangene an 
Normen und Wenvorstellungen der Gesell
schaft herangeführt wird und die bestehende 
Rechtsordnung anerkennt13l. Da gerade die 
Rückfälligen bisher nicht richtig in die Ge
sellschaft eingegliedert waren und in Ausbil
dung und Beruf erbebliche DefiZite aufwei
sen, ist es Aufgabe des Strafvollzugs, die im 
Hinblick auf Schul- und Berufsausbildung oft
mals fehlgeschlagene Sozialisation nachzuho
len14l. Entsprechend normiert das Strafvoll
zugsgesetz die Gleichrangigl<eit von Arbeit 
und Ausbildung1l>. 

Sofern der Gefangene nicht an einer Ausbil
dungs- oder Fortbildungsmaßnahme teilnimmt, 
bestebt Arbeitspflicbt, die aber mit einem 
Rechtsanspruch des Gefangenen auf ein Ar
beitsentgelt korrespondien. Dieser Rechtsan
spruch folgt aus dem Grundsatz, das Leben 
im Vollzug den allgemeinen Lebensverhält
nissen anzugleieben (§ 3 Abs. 1 StVollzG) 
und mittelbar aus dem Sozialstaatsprinzip16). 

Die Anhindung an den Angleichungsgrund
satz verdeutlicht, daß sich das System der Ar
beitsentlohnuog als Mittel eines behandlungs
orientierten Strafvollzugs verste11t11l. Die Ar
beitsentlohnung soll dem Gefangenen die 
,.Früchte seiner Arbeit'' vor Augen führen18l; 
sie bedeutet .. die Anerkennung seiner Leistung 
im Sinne prinzipieller Gleichwenigkeit mit 
freier Arbeit, so daß er sieb damit aucb den 
Anspruch auf Gegenleistung verdientl9l. Anzu
streben ist zugleich die .. Förderung der Lei
stungsbereitschaft durch Verbesserung der 
Motivation und der Einstellung zur Arbeit"10>, 
letztlich mit dem Ziel, ,.korrigierende Soziali
sationserfallrungen dahingebend zu bewirken, 
daß Arbeit eine rechtstreue Existenzgestal
tung ermöglicht"zo. 

ID. Art der Arbeit im Vollzug und 
das System der Arbeitsentlohnung 

1. Dijferem:.ierung der Arbeit im Voltzug 

Gemäß § 41 Abs. I StVollzG sind die Gefan
genen zur Verrichtung einer ihnen zugewie
seneo Arbeit verpflichtet (ausgenommen die 
über 65 Jahre alten lnhaftienen, die werden
den und stillenden Mütter und Gefangenen, 
die aufgrund ihres körperlichen Zustandes 
zur Arbeit nicht in der Lage sind). sofern sie 
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nicht gemäß § 44 Abs. 1 an einer Berufsaus
bildung. Umschulung, beruflichen Portbil
dung oder einem Unterricht - freiwillig - teil
nellmen. Allerdings realisiert sich diese Ar
beitspflicht in unterschiedlieben Pormen. die 
auch Konsequenzen für die Arbeitsentloh
nung (s. u. m. 2.) haben. 

Abgesehen von den zahlreichen - jedenfalls 
zeitweilig - nicht beschäftigten Gefangenen 
(Ende der 80er Jahre waren dies durchscllniu
lich ein Drittetf!l ist im Hinblick auf das 
Arbeitsentgelt zunächst zwischen den soge
nannten .. echten" Freigängern und den nicht 
im freien Beschäftigungsverhältnis tätigen 
Gefangenen zu unterscheiden. 

1. 1. Freie Besciläftigungsverhälmisse 
gemäß § 39 StVollzG 

Von dem im Strafvollzugsgesetz geltenden Sy
stem des Arbeitsentgelts sind Gefangene aus
genommen. die einer Arbeit in einem freien 
Beschäftigungs'-:erhältnis außerhalb der An
stalt nachgeben (sogenannte Freigänger). Nur 
eine leieine Minderheit231 mit entsprechenden 
beruflichen und sonstigen Voraussetzungen ge
nießt dieses Privileg, sei es - wie im badeo
wüntembergiscben Kurzstrafenprogramm -
von Anfang an, sei es im Verlauf der Haft. 
Diese als ,.echte" Freigänger bezeichneten 
Strafgefangenen erhalten den in der Winschaft 
üblichen Tariflohn (§ 39 Abs. I StVollzG); 
damit ist regelmäßig auch die Enl:richtung von 
Beiträgen an die Sozial- und Krankenversiche
rung verbunden (wegen des hieraus entste
henden Anspruchs gegenüber der Krankenver
sicherung bestimmt nunmehr§ 62 a StVollzG 
ein Ruhen des Anspruchs auf Gesundheitsfür
sorge nach dem Strafvollzugsgesetz). Wie die
ses freie Beschäftigungsverhältnis r.vischen 
dem Strafgefangenen und dem Unternehmer 
rechtlich einzuordnen ist, ist höchstrichtenich 
noch nicht entschieden2A>. Zwar wird es durch 
ein öffentlich-rechtliches Gewaltverhältnis 
zwischen Gefangenen und der Justizvoltzugs
anstalt überlagert, indem das Beschäftigungs
verhältnis durch einseitigen Akt der Voll
zugsanstalt beendet werden kann und die Be
ZÜge auf das Anstaltskonto eingezahlt werden 
müssen (VV zu § 39 StVollzG, Nr. 2. Abs. 
2); jedoch kommt es mit der Zahlung eines 
Tariflohns und der Einbeziehung in die So
zial- und Krankenversicherung einem privat
rechtlichen Arbeitsverhältnis sehr nabe. 

Zugleich ist den Freigängern (wie den einer 
Selbstbeschäftigung nachgehenden) als einzi
gen Strafgefangenen auferlegt, einen Hafllco
stenbeitrag (von derzeit ca. 570 DM monat
Lich) für Unterkunft und Verpflegung zu ent
richten. Darüber hinaus werden die BezÜge 
des Gefangenen insbesondere für notwendige 
Aufwendungen. Hausgeld und Überbrük
kungsgeld, für die Erfüllung einer gesetz
lichen Unterhaltspflicht und sonstiger Vcr
bindlicllkeiten sowie für die Wiedergutma
chung des durch die S1:raftat verursachten 
Schadens verwendet (vgl. VV zu§ 39. Nr. 2. 
Abs . 3). All dies sind Gesichtspunkte, die bei 
der Forderung nach einer allgemeinen lci
stungsgerechten Emlohnung der Strafgefan
genen ins Feld geführt werden (s. u. IV.) 
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1.2. Arbeit gern. §§ 371, 41 stmie Ausbildungs
maßnahmen gern. § 37 111 StVoUzG 

Unter die im Strafvollzugsgesell getroffene 
·Regelung des Arbeitsemgelts faUen die Ar
beüsleisrungen, die nicht in einem freien Be
schäftigungsverhältnis erbracht werden. Hier
bei kann man grob Arbeit in Unternehmerbe
trieben und Eigenbetrieben unterscheiden25). 
Da sind zunächst Arbeitsleisn:ngen in soge
nannten Unrernehmerbetriebcn. Hier wird die 
Arbeitskraft der lnsassen an einen Unterneh
mer vergeben, der seinerseits die fachliche 
Aufsicht fühn sowie die erforderlichen Ma
schinen, Geräte und Marerial beisteuen. Es 
entsteht aber kein privatrechtlich gestalreter 
Arbeitsvertrag zwischen dem Unternehmer 
und dem einzeln.en Strafgefangenen, vielmehr 
erfolgt die Zuweisung zu dieser Arbeit - und 
die entsprechende Entlohnung - aufgrund des 
besonderen öffentlichen rechtlichen Gewalt
verhältnisses, das zwischen dem Strafgefan
genen und der Justizvollzugsanstalt besteht26>. 
Es handelt sich entweder um die Verdingung 
von Gefangenen als Arbeitskräfte in Betriebe 
oder an Arbeitgeber außerhalb der Anstalt. 
wobei die Gefangenen per Außenkommando 
oder als sogenanme "unechte" Freigänger zur 
Arbeitsstätte gelangen; gerade diese Regelung, 
diedie Gefangenenarbeitsrechtlich völligrecht
los läßt und ihnen den Tariflohn und die volle 
Sozialversicherung vorenthält. ist umstritten27>. 
Die andere regelmäßige Porm des Unterneh
merbetriebs besteht darin. daß die Arbeit in 
den Räumen der Anstalt und unter der weite
ren Aufsicht der Vollzugsbediensteten stanfin
det: es handelt sich meist um einfache, leicht 
konrrollierb~re monotone lndusrriearbeiten28J. 

Davon betroffen waren Ende der 80er Jahre 
etwas mehr als 20 % der Insassen19l. 

Daneben ist eine Minderheit der Gefangenen 
(rund 12 %) in Eigen- bzw. Regiebetrieben 
tätig301, das sind v. a. Handwerksbetriebe, 
wie z. B. Schreinereien, Buchdruckereien und 
Schlossereien. Knapp 15 % der Gefangenen 
führen als sogenannte Hausarbeiter Hilfstättg
k:eiten in der Anstalt aus3'l: Das sind Reini
gungsarbeiten. Beschäftigungen in der Klei
derkam.mer, in der Anstaltsbücherei etc.32> 
All die genannren Tätigkeiten in Unrerneh
merbetrieben. Eigenbetrieben oder als Haus
arbeiter sind - mit Zustimmung des Gefange
nen (§ 11 Abs. 2 StVollzG) - auch als Außen
beschäftigung außerhalb der Anstalt möglich. 
Schließlieb ist die Berechnung des Arbeits
entgelts entsprechend auf die Gefangenen an
zuwenden. die gemäß § 44 Abs. 1 StVollzG 
an einer der dort genanmen Ausbildungs
maßnahmen teilnehmen331. Diese Gleichstel
lung von Arbeit und Ausbildung gilt es zu be
achten, wenn an eine leistungsgerechte Ent
lohnung der Arbeit in der Zukunft gedacht 
wird (s. u. V.). 

2. Arbeitsenilahnung nach geltendem Recht 

Für die nicht in einem freien Beschäftigungs
verhältnis stehenden Strafgefangenen wird das 
Arbeitsentgelt anband des Arbeitsverdienstes 
aller in der Renrenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten (ohne Auszubildende) Versi
cherten festgelegt(§ 43 Abs. 1 S. 2 StVollzG). 
Dazu wird der Durchschnittsbetrag des Ar
beitsverdienstes ermittelt. Die Arbeitsentlob-

nung der Strafgefangenen beträgt nach der 
derzeitigen. seit lokrafttreten des StVollzG 
gültigen Regelung 5 % hiervon. Für 1990 
entsprach das einem Tageslo.hn von 7,78 DM. 
monatlich also 171.14 DM bei- im Mittel -
22 Arbeitstagen34>. Gemäß§ 43 Abs. 2 SrVollzG 
ist eine Abstufung des Arbeitsentgeltes je nach 
Leistung des Gefangenen durch Vergütungs
stufen zulässig. Diese Vergütungsstufen sollen 
in allen Bundesländern einheitlieb festgesetZt 
werden3jJ, was durch die aufgrund der gesetzli
eben Ermächtigungsgrundlage (§ 48 StVollzG) 
ergangene Strafvollzugsvergütungsordnung 
gewährleistet wird. Je nach den Anforderun
gen der Arbeit berechnet sich die Entlohnung 
von minimal 75 % der Vergütung bis maxi
mal 125 %. Pür 1990 ergab sich damit ein 
Tagessatz von 5,83 DM minimal und 9,72 
DM maximal36l. 

Bei der Passung des SrrafvollzugsgeselZes ging 
der Gesetzgeber davon aus. mit der getroffe
nen Regelung über die Höhe des Arbeitsent
gelts nur eine vorübergebende Lösung getrof
fen zu haben. Geplant war ursprünglich, daß der 
Gefangene für jeden Arbeitstag den 250ten 
Teil von 80 % des durcbschoin.lichen Arbeits
entgeltes aller Versicherten der Rentenversi
cherung erhalten saurem . Unter Zugrunde
leguns des durchschnittlieben Bruttoarbeitsent
gelts der Versicherren des Jahres 198838> würde 
dies ein monatliebes Einkommen von ca. 
2700 DM und einen Tagessatz von 190 DM be
deuten. Eine tarifliebe Entlohnung der Gefange
nen war dagegen nicht vorgesehen, da die Pro
duktivität der Gefangenenarbeit durchschnitt
lich unter der der freien Wirrschaft liege. 

Allerdings sollte gemäß§ 200 Abs. 2 SrVo\lzG 
über eine Erhöhung des Anteils am durch
schniulichen Einl<ommen der Versicherten 
bereits bis zum 31.12.1980 befunden werden. 
Die vorgeschiiebene Regelung ist aber bisher 
aus fwnzieUen Gründen. namentlich wegen 
der hohen Kosten für die Länder, nicht einge
führt worden39l. 

IV. Kritik der geltenden Regelung 
und Forderung nach tarif
gerechter Entlohnung 

Die in der Literatur geäußerte Kritik an der 
derzeitigen Arbeitsentgeltlösung stellt auf zwei 
verschiedene Gesichtspuok"te ab: Einmal sieht 
sie darin eine Mißachtung des Angleichungs
sowie des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes; 
zum anderen argumentiert sie mir Reso
zialisierungsgesichtspunkten. 

Der durch das Strafvollzugsgesetz gewährlei
stete Anspruch auf ein Arbeitsentgelt bedeutet 
eine Neubewerrung der Gefangenenarbeit; er 
ist Ausdru.ck des Gedankens, daß Benach
teiligungen und Belastungen des Gefangenen, 
die nicht unminelbare oder notwendige Fol
gen des Freiheitsemzuges sind, sich mit dem 
Vollzugsziel und den Grundsätzen des VoU
zugs nicht vereinbaren lassen401. Die geringe 
Höhe des Arbeitsentgelts läßt es jedoch frag
lich erscheinen, ob die Neubewertung in der 
Praxis zum Tragen kommr'11. Daran knüpft 
verschiedene Kritik an: Die Reform des Ent
lohnungssystems bedeutet lediglich eine Um
etikeuierung der Arbeitsbelohnung in eine 
Arbeitsentlohnung42>. Netf3l sieht in der Fixie-
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ru.ng eines bestimmten Prozentsatzes der 
Durchschninsentgelre einen Akt offensichtli
cher Wi.IJJcür. Fleisclurumn44> äußert. es gebe 
keinen Grund, den Gefangenen den gerechten 
Lohn vorzuenthalten. und begründet seine 
Forderung nach der tariflichen Entlohnung 
von Gefangenen mit dem Gleichheitsgrund
satz und dem daraus resultierenden Gebot 
von .,gleichen Löhnen für gleiche Arbeit". Die 
Begründung dieser Forderung enthält aller
dings einige nicht unproblematische Prämis
sen: So wäre etwa zu prüfen. inwiefern die 
Arbeit im Vollzug tatsächlich .mit Arbeit in 
der freien Wirtschaft vergleichbar ist und ob 
sie als Teil des Behandlungsvollzugs beson
derer Bewertung uoterliegt'j>. 

Größeren Raum nehmen die Resozialisierungs
argumenre ein. Zugrunde gelegt wird dabei 
die allgemeine Annahme. eine tarifliebe bzw. 
leistungsgerechte Entlohnung der Gefange
nenarbeit sei Voraussetzung einer wirksame
ren Resozialisierung im Strafvollzug und in
sofern aus Behandlungsgründe~ erforderlich. 
lm einzelnen handelt es sich um folgende Ar
gumente: 

Während die Arbeit in der modernen Indu
striegesellschaft einen zentralen Stellenwert 
besilZe, schätze die Regelung des Strafvoll
zugsgesetzes Arbeit und Entlohnung als Nicht
werte ein46>. Dies habe negative psychologi
sche Auswirkungen auf den Gefangenen47>. 
Die derzeitige Höhe der Emlohnung zeige 
ihm. daß er auch in der Einschätzung seiner 
Arbeitsleistung nicht als vollwertiges Mitglied 
der Gesellschaft akzeptiert sei. Außerdem 
fehle ein echter Anreiz zur Arbeit, weil dem 
Gefangenen weder die Früchte seiner Arbeit 
vor Augen gehalten würden43l, noch ihm sonst 
sein Arbeitswen verdeutlicht werde49l. Zudem 
erbalte er das Gefühl, vom Staat ausgebeutet 
zu werdenso>. Statt der Lernerfahrung, daß der 
Ertrag eigener Arbeit der wichtigste Weg zu 
Eigenrumsbildung und selbständiger Lebens
führung ist, leme der Inhaftierte. daß ihm der 
Ertrag seiner Arbeit .,unterschlagen" werde51J. 
Es werde dem Gefangenen nicht vennitlelt, 
daß legale Arbeit für ihn sinnvoller sei als 
Straftaten52>: stau dessen lerne er, "daß sich 
Arbeit eben nicht lohnt ü.S.l>. 

Demgegenüber trage die leistungsgerechte 
Entlohnung zur wirtschaftlichen Reintegration 
der Gefangenen in die Gesellschaft bei. Die 
Einführung einer höheren Brurro-Lohnsurnme 
bedeute nämlich ein Mehr an Verwendungs
zwecken bzw. die Möglichkeit höherer Bei
träge für die Verwendungszwecke54l . Ermög
licht werde eine eigene Etatplanung, Unter
haltsleistungen für die Familie und der Be
ginn vonSchuldsanierung und Schadenswieder
gutmachung_ im StrafvollzutSJ. Auch könne 
das Überbrückungsgeld erhöht werden. so daß 
dem Gefangenen eine Rücklage für die Zeit 
nach der Entlassung zur Verfügung stünde. 

All die genannten Argumente für eine bes
sere, möglichst leistungsgereehre Entlohnung 
fwden ihre Stütze in den Überlegungen zur 
sozialen Punktion und kriminalpräventiven 
Bedeutung der Arbeit (s. o. Il. 1.). Allerdings 
gilt es, die speziellen Bedingungen uod Vor
aussetzungen der Strafgefangenen zu beach
ten (s. o. 11. 1.), die auch unter Behandlungs-
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gesichtspuo.kten dem Angebot an wirtschaft
lich ergiebiger Arbeit Grenzen setzen (s. u. 
V. 4.). Schließlich wird vorgebracht, daß die 
mit der leistungsgerechten Entlohnung ver
bundene verbesserte Resozialisierung die Zahl 
der Straftaten und Straftäter verringere; damit 
würde der durch die Einführung der Tarif
löhne erfolgende Anslieg der Haftkosten durch 
eine Verringerung der Zahl der Strafgefange
nen kompensiert56l. Dies ist freilich ein empi
risch kaum zu erfassender Aspekt. 

V. Empirische Grundfragen 
leistungsgerechter Entlohnung 

1. Was ist leistungsgerechter Lohn? 

Zunächst soll die weitestgehende Forderung 
nach tarifgerechter Entlohnung behandelt 
werden. Hier stellt sich die Frage, was Tarif
lohn genau bedeutet. 

Bei den Tariflöhnen handelt es sich um zwi
schen Gewerkschaften und Unternehmerver
bänden ausgehandelte Mindestlohnsätze, die 
für Arbeitskosten eines Betriebs allerdings 
nur indikativen Charakter haben. Deshalb ist 
nach Neu51l zunächst klarzustellen, ob Tarif
lohn im Strafvollzug nur die Einführung des 
tariflichen Srundenlohnsatzes, also den "nack
ten" Tariflohn, bedeute oder ob damit auch 
die an den Tarif gebundenen vollen Arbeit
geberbelastungen gemeint sind: nämlich auch 
Beiträge zur Sozialversicherung, nicht ein
kommenswirksame Lohnnebenkosten, außer
betriebliche Lohnzuschläge sowie einkom
menswirksame Lohnnebenkosten, wie z. B. 
Urlaubs- und Wei.Qnachtsgeld und vermögens
wirksame Leistungen. Nur die Berücksichti
gung dieser weitgehenden Einkommens- und 
Kostenkomponenten des Lohns wären eine 
Entlohnung des Gefangenen "analog der 
freien Arbeit". 

Darüber hinaus stellt sich die weitere Frage, 
welche Tariflöhne gelten sollen, d. h. wel
cher Branche die Justizvollzugsanstalten bzw. 
deren Betriebe zuzurechnen sind. 

Unter dem Gesichtspunkt der Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit ist allerdings da
von auszugehen, daß ein.e volle tarifliche Ent
lohnung für die gem. § 37 StVollG zugewie
sene Arbeit nicht in Frage kommt; auch die 
ursprünglichen Planungen des Gesetzgebers 
gingen nur von 80 % des durchschnittlichen 
Arbeitsentgeltes aus (s. o. lll. 2.). Aber auch 
bei der reduzierten Forderung nach leistungs
gerechtem Lohn ist zu fragen, wie ein solcher 
zu bestimmen ist. Nach Neu ist ein erkennba
rer Bezug des Einkommens zu den Tätigkei
ten und Beschäftigungsmöglichkeiten in der 
Anstalt herzustellen, so wie in der freien 
Wirtschaft die Lohngestaltung ebenfalls im 
engen Zusammenhang mit dem Betriebser
gebnis stehe. Dies lege eine Orientierung der 
Lohngestaltung an den Erträgen der Unter
nehmerbetriebe und der Eigenbetriebe, die 
fi!r Fremdbedarf arbeiten, nahe. Darüber hin
aus sei die Festlegung einer Einkommens
hierarchie entsprechend den unterschiedli
chen Fähigkeiten und Leistungen zur Ermitt
lung des Individuallohns erforderlich58>. 

Werden die Löhne an die Erträge und das 
Betriebsergebnis geknüpft, so hängt ihre Höhe 

letZtlich von der Produktivität ab, die einer
seits von der betrieblichen Organisation und 
maschinellen Ausstattung und andererseits 
von der Arbeitsleistung der Beschäftigten be
stimmt wird. Seide Faktoren bilden die be
triebswirtschaftlichen Größen, die ins Kalkül 
gezogen werden müssen. 

2. Betriebswirtschaftliche Aspekte 

Wie oben (Jll. 1.) ausgeführt, ist die Arbeit 
im Strafvollzug unterschiedlich organisiert. 
Dementsprechend muß auch die Behandlung 
betriebswirtschaftlicher Aspekte differenziert 
werden. 

2.1. Betriebswirtschaftliche Aspekte 
bezüglich der Eigenbetriebe 

In den Eigenbetrieben der Vollzugsanstalt führt 
eine Minderheit von Insassen Aufträge von 
Außenstehenden, Bediensteten und Behörden 
aus. Gegenüber den Erzeugnissen der gewerb
lichen Produktion ist der Abnehmer von Ge
fängnisarbeit spezifischen Risiken ausgesetzt. 
So wird er bei mangelhafter Ware häufig auf 
vertragliche Nachbesserungsansprüche ver
wiesen, da Schadensersatzansprüche abbedun
gen sind; Lieferfristen und -mengen können 
nicht garantiert werden, weil die Anzahl der 
zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte nicht 
langfristig planbar ist59>. · 

Die Konkurrenzfähigkeit der Produkte der 
Eigenbetriebe mit den Erzeugnissen der Be
triebe der gewerblichen Wirtschaft hängt also 
von der Möglichkeit ab, letZtere hinsiebtlieb 
der Preisgestaltung zu unterbieten, sie steht in 
engem Zusammenhang mit der Lohnkallcula
tion. Wenn die erhöhten Lohnkosten stark auf 
die Preisgestaltung durchschlagen, so wird 
die Konkurrenzfähigkeit der in den Eigenbe
trieben bergestellten Produkte in Frage ge
stellt. Daher setzt die Einführung einer tarif
orientierten, leistungsgerechten Entlohnung 
voraus, daß das Produktivitätsgefalle zwischen 
den Anstaltsbetrieben und der gewerblichen 
Wirtschaft weitgebend vermindert wird. Nach 
NeufiJ> ist für dieses Produktivitätsgefälle ur
sächlich: eine falsche Kostenermittlung bei der 
Preisgestalrung, eine oft ineffiziente Organisa
tion der Arbeitsabläufe sowie die unzuläng
liche Ausstattung der anstaltseigenen Betriebe 
mit Maschinen und sonstigem Arbeitsgerät. 
Hier handelt es sich also um Umstände, die 
durch Umgestaltung und Modernisierung der 
Betriebe grundsätzlieb komgierbar sind. 

Freilich genügen solche Maßnahmen zur Wett
bewerbsfähigkeit der Anstaltsbetriebe nicht. 
Nach Seidler/Schaffn.er!Kneip61> verfügen 
einige Anstalten bereits über modern ausge
stattete Werksbetriebe, der Werkdienst sei 
personell erheblich aufgestockt und von ande
ren Arbeiten im Rahmen des Vollzugsdienstes 
weitgebend entbunden. Dennochkönnedas Lei
stungsniveau der freien Wirtschaft nicht annä
hernd erreicht werden. Nach einer Befragung 
von Werkmeistem sei für das Produktivitäts
gefalle insbesondere fehlendes Verantwor
tungsbewußtsein und mangelndes Leistungs
interesse der Gefangenen ursächlich. Diese 
resultieren aus der geringen Entlohnung, aber 
auch aus der unzureichenden Berücksichti
gung betrieblicher Belange bei Vollzugsent
scheidungen. 
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Nach Neu sind noch weitere produktivitäts
mindernde Paktoren zu berücksichtigen: Die 
bei den Gefangenen häufig anzutreffenden 
Defizite in der beruflieben und schulischen 
Ausbildung hätten zur Folge, daß die An
staltsbetriebe der gewerblieben Wirtschaft 
hinsichtlich der Qualifikation der Beschäftig
ten unterlegen seien. Zudem unterliege die 
Tätigkeit in den Anstaltsbetrieben gem. § 37 
Abs. 1 dem Zielkontlikt, zum einen wirt
schaftlich ergiebig zu sein, zum anderen der 
Vermittlung, Förderung und Erhaltung von 
Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der 
Entlassung zu dienen. Die insoweit durchaus 
gewollten Anlernzeiten wirkten sich jedoch 
für die Anstalts betriebe produktivitätsmindernd 
aus. Zusätzlich komme es zu einer Verzöge
rung der Produktion durch die hohe Fluktua
tion der Arbeitskräfte und die dadurch er
forderlichen Anlernprozesse. 

Seidler/Schaffn.er/Kneip63> machen einige Vor
schläge zur Verbesserung der Produktivität 
der Vollzugsbetriebe und verweisen auf Nie
dersachsen, wo die Vollzugsbetriebe als Lan
desbetriebe gemäß § 26 Landeshaushaltsord
nung geführt werden. Es werde dort ein Wirt
schaftsplanaufgestellt, der auch einen Erfolgs
und einen Finanzplan umfasse; erforderliche 
Investitionen könnten flexibel und eigenver
antwortlieb vorgenommen werden. Durch 
diese Betriebsführung werde die Motivation 
der Bediensteten und Gefangenen erheblieb 
gesteigert. Trotz allem muß bezweifelt wer
den, daß durch solche Maßnahmen eine dra
stische Erhöhung der Lohnkosten betriebs
wirtschaftlich möglich wird. Nach dem jüngst 
vorgelegten betriebs-und volkswirtschaftlichen 
Gutachten von Neu64> kann die Produktivität 
der Gefangenen im Falle der Eigen(Regie-)
betriebe bei deutlich unter 15 % der Betriebe 
in der gewerblieben Wirtschaft angesiedelt 
werden. Neu warnt daher zu recht vor der 
lllusion, .,das Produktivitätsergebnis ließe sieb 
in den Anstaltsbetrieben an Betriebe in der 
übrigen Wirtschaft angleichen" . 

2.2. Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte 
bezüglich der Unternehmerbetriebe 

Für die teilweise Verlagerung der Produktion 
eines privatwirtschaftlieben Umemehmens in 
eine Strafanstalt besteht der Anreiz für den 
Unternehmer in der bisher billigen Arbeits
kraft der Strafgefangenen. Dem Unternehmer 
wird für die Leistung der Vollzugsanstalt, 
nämlich die Gewährung der Arbeitskraft der 
Strafgefangenen und die Zurverfügungstel
lung von Räumlichkeiten und Aufsichtsperso
nal, ein Betrag in Rechnung gestellt, der dem 
"nackten" Tariflohn abzüglich eines Risiko
abschlags von 15 bis 20 % als Äquivalent für 
die geringere Qualität der Produkte ent
spricht6S). Da der Gefangene derzeit nicht in 
die Sozial- und Krankenversicherung einbe
zogen ist und somit keine Lohnnebenkosten 
anfallen sind die tatsächlichen Kosten des Un
ternehmens für die Gefangenenarbeit weitaus 
geringer als bei den in der freien Wirtschaft 
beschäftigten Arbeitnehmern. Dadurch sind 
die Unternehmen, die Strafgefangene einset
zen, in ihrer Preisgestaltung gegenüber den 
mit ihnen konkurrierenden Unternehmen im 
Vorteil. 
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Der Wettbewerbsvorteil verringert sich aller
dings in dem Maße, wie die Entlohnung der 
Strafgefangenen sieb der in der freien Wirt
schaft annähert. Sollten hier die vollen Ar
beitgeberkosten zu zahlen sein, könnte inso
weit der Anreiz für die Verlagerung der Pro
duktion in die Anstalt genommen werden und 
den RückzÜg der Unternehmen aus dem Straf
vollzug bedeuten66>. Hinzu kommt beute der 
Trend, daß Unternehmen einfachere, lohnin
tensive Arbeiten zunehmend in Billiglohnlän
der verlagern, deren Lohnkosten zum Teil 
noch unter denen der Gefangenenarbeit lie
gen dürften. 

Im übrigen gelten auch hier die produktivi
tätsmindernden Faktoren, die sieb aus der ho
hen Fluktuation der Arbeitskräfte und der 
mangelnden beruflichen Qualifikation der Ge
fangenen ergeben. Wenngleich die Unterneh
merbetriebe innerhalb der Anstalt hinsichtlieb 
der Produktivität deutlich besser abschneiden 
als Eigenbetriebe - nach den Ermittlungen 
von Neu um etwa das l,Sfache - , so bleiben 
sie doch weit hinter der gewerblichen Wirt
schaft zurück, indem sie nur 20 % der dorti
gen Produktivität erreichen67l. Letztlich wird 
bei de.n. Unternehmerbetrieben wie auch den 
Eigenbetrieben betriebswirtschaftlich eine 
deutliche Steigerung der Lohnkosten mit einer 
höheren Produktivität einhergeben müssen. 
die auch eine stärkere Auslese der Gefange
nen im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft mit sich bringen dürfte. 

2.3. Folgen in anderen Arbeits-
und Ausbildungsbetrieben 

Neben den Beschäftigten in Unternehmer
oder Eigenbetrieben gibt es noch die Hausar
beiter, die Dienstleistungen innerhalb der An
stalt erbringen (s. o. III. 1.). Hierbei den lei
stungsgerechten Lohn zu ermitteln, dürfte 
wesentlich schwieriger sein als in den bisher 
behandelten Bereichen. Zugleich dürfte klar 
sein, daß das Lohngefalle gegenüber den in 
Betrieben Beschäftigten nicht so groß sein 
darf, daß lediglich eine Negativauslese als 
Hausarbeiter übrig bleibt. 

Im übrigen ist zu bedenken, ob sich die Aus
bildungsbeihilfe wie bisher am Arbeitsentgelt 
orientieren kann, Wenn die Löhne erheblich 
steigen und, falls nicht, wie sich dies auf die 
Motivation zu Aus- und Fortbildung auswir
ken würde. 

3. Belastungen und Entlastungen 
für den Staatshaushalt sowie 
volkswirtschaftliche Aspekte 

Zu aU den möglichen Rechnungsgrößen und 
Faktoren, die gemeinsam in eine betriebs
und volkswirtschaftliebe Gesamtrechnung ein
gehen müßten, bestanden bislang noch keine 
konkreten Berechnungen, ja noch nicht ein
mal Versuebe von Schätzungen. Inzwischen 
gibt es ein Gutachten zu den volks- und be
rriebswirtschafllicben Aspekten der Gefange
nenentlohnung. vorgelegt von Neu im Auf
trag einiger Landesjustizverwaltungen68>. 
Danach und nach dem oben (2.) Ausgeführ
ten ist zunächst davon auszugehen, daß durch 
eine Reform der Gefangenenentlohnung die 
Justizhaushalte stark belastet würden. Wenn 

die Produktivität insbesondere der Eigenbe
triebe gesteigert werden soll, bedarf es hier 
Maßnahmen investiver und organisatorischer 
Art sowie im Hinblick auf weitere Qualiftzie
rung der Werkdienste. Aber selbst eine ge
steigerte Produktivität könnte die Mehrkosten 
annähernd tarifgerechter Löhne nicht voll 
kompensieren; vielmehr müßten diese zum 
großen Teil aus den Haushaltsmitteln der Län
der alimentiert werden. 

Diesen Mehrbelastungen stünden auf der an
deren Seite gewisse Entlastungen des Justiz
baushalts gegenüber, die sich insbesondere 
aus Haftkostenbeiträgen, wie sie die Freigänc 
ger bisher entrichten müssen, ergeben kön
nen. Zieht man weiterhin die Parallele zu den 
Freigängern, so wären die Löhne für Gefan
genenarqeit auch steuerpllichtig, was ebenfalls 
dem Staatsbaushalt zugute käme. 

Ist mit einer leistungsgerechten Entlohnung 
zudem die Einbeziehung nicht nur in die Ar
beitslosenversicherung, sondern auch in die 
Kranken- und Rentenversicherung verbun
den, resultieren daraus einerseits Belastungen 
für den Staatsbaushalt in Form der Arbeitge
berbeiträge, andererseits aber auch Entlastun
gen bei der Gesundheitsfürsorge69l nach dem 
Strafvollzugsgesetz und - hinsichtlich erwor
bener Ansprüche gegenüber der Renten- und 
Krankenversicherung - gegebenenfalls auch 
bei der Sozialhilfe. 

Darüber hinaus könnten die Gefangenen -
wie seither die Freigänger - zur Erfüllung der 
gesetzlichen Unterhaltspflichten angehalten 
werden, was wiederum zur Entlastung der 
Sozialhilfe für Angehörige beitragen könnte. 
Schließlich geht es um Schadensminderungen 
bzw. Schuldentilgungen, die ebenfalls volks
wirtschaftlich bedeutsam sein können70>. 

Gerade im Bereich der Sozialhilfeträger und 
der Verschuldung der Gefangenen sieht die 
BAG-S71> die größten Probleme und erwartet 
von einer tariforientierten Entlohnung mit 
voller Einbeziehung in die SÖzialversicherung 
große Entlastungen, ohne allerdings diese und 
die korrespondierenden Belastungen auch nur 
schätzungsweise zu beziffern. 

Auch das nunmehr vorgelegte Gutachten von 
Neu12> kann über die Gesamtkosten keine ex
akten Zahlen liefern, da es kein empirisch ab
gesichertes Modell gibt und folglieb eine 
Vielzahl von hypothetischen Annahmen zu
grundegelegt werden müssen. Klar wird, daß 
- selbst bei niedrigstem Tariflohn als Berech
nungsbasis - die aufzuwendenden Mine! für 
tariforientierte Löhne die derzeitige Arbeits
entlohnung um ein Vielfaches überschreiten 
werden (Neu kommt auf das Zehnfache). Dem
gegenüber isr der Rückfluß an Steuern relativ 
gering einzuschätzen; bei der Einbeziehung 
in die Krankenversicherung scheinen sich Be
und Entlastungen in etwa die Waage zu hal
ten, während die Rentenversicherung eine 
große frnanzielle Belastung darstellt, der keine 
rechnerisch prüfbare Entlastung bei der So
zialhilfe gegenübersteht. Was die Unterhalts
leistungen für Angehörige angeht. so schätzt 
Neu ein, daß die zu Tariflöhnen beschäftigten 
verheirateten Gefangenen ihrer Unterhalts
pflicht nicht in voller Höbe der derzeitigen 

'der Iichtblick' -November/Dezember 1994 

Sozialhilfe, sondern nur zu einem gewissen 
Anteil nachkommen könnten. Nimmt man an, 
daß bei den nicht unterhaltspflichtigen Gefan
genen ein Haftkostenbeitrag in der derzei
tigen Höbe von monatlich 570,- DM erboben 
würde, flössen knapp 20 % der Gesamtaus
gaben wieder zurück. Fraglich ist allerdings, 
was dann noch für die Tilgung der zum Teil 
erbeblichen Schulden73> übrig bliebe. 

4. Nicht-ökonomische Auswirkungen 
auf den Strafvollzug 

Neben den genannten ökonomischen Aspek
ten bat eine leistungsgerechte Entlohnung der 
Strafgefangenen vermutlich aber auch weitere 
Auswirkungen auf den Strafvollzug, die mit
bedacht werden müssen. Anstaltsbetriebe und 
Arbeitsverwaltung müßten stärker unter Pro
duktivitätsgesichtspunkten organisiert werden. 
Je nach Leistungsanforderungen müßten die 
Löhne der Gefangenen stärker als bisher un
terschiedlich ausfallen, was zu einer größeren 
Ungleichheit als bisher führt. Die vom wirt
schaftlichen Standpunkt her besonders ergie
bige Arbeit hat als monotone Industrietätigkeit 
nur geringen pädagogischen Wert74>. Sind die 
Gefangenen unter hohem Produktivitätsdruck 
beschäftigt, so sind sie vom Arbeitstag er
müdet und wenig aufnahmefahig für erfolg
reiche therapeutische Maßnahmen. 

Werden die Betriebe stark auf Produktivität 
ausgerichtet, so bleibt für Gefangene, die 
weniger leistungsbereit oder -f<ihig sind und 
erst an eine regelmäßige Arbeitstätigkeit wie
der herangeführt werden müssen, wenig 
Raum. Dies müßte durch ein verstärktes An
gebot an arbeitstherapeutischen Maßnahmen 
gemäß § 37 Abs. 5 StVollzG kompensiert 
werden. Wenn bei einer entsprechenden An
hebung der Löhne die Ausbildungsbeihilfen 
nicht mehr das gleiche Niveau aufweisen, 
könnte zudem die Motivation für Aus- und 
Fortbildung abnehmen, indem die auf kurze 
Siebt materiell ergiebigere Arbeit der sich 
erst mittel- oder langfristig auszahlenden be
ruflichen Qualiftzierung vorgezogen wird. 

Die hier angedeuteten Gesichtspunkte bedeu
ten indessen nicht, daß die in den vorstehen
den Abschnitten Il. und IV. aufgeführten Ar
gumente für eine leistungsgerechte Entloh
nung der Gefangenenarbeit hinfallig wären. 
Jedoch müssen sie realistischerweise mitbe
dacht werden, wenn man eine gruocllegende 
Reform des Systems der Arbeitsentlohnung 
plant. 

VI. Zusammenfassung und Ausblick 

Aus einer Vielzahl empirischer Studien und 
theoretischer Annahmen ist die kriminologi
sche Bedeutung beruflieber Tätigkeit und des 
(wirtschaftlichen) Umgangs mit Geld be
kannt. Trifft eine defizitäre Leistungsfahigkeit 
oder -bereitschaft im Beruf auf eine man
gelnde Fähigkeit, wirtschaftlich mit Geld um
zugehen, verstärkt sieb die kriminelle Gefahr
dung; umgekehrt fördert es die soziale Inte
gration und Resistenz gegen Straffalligkeit, 
wenn bei geordneter Berufstätigkeit gelerot 
wurde, mit dem zur Verfügung stehenden Geld 
auszukommen. Letzteres kann freilieb nur 
eingeübt werden, wenn ein leistungsgerechter 
Verdienst besteht, der dazu befahigt, den 
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eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten und 
den verschiedenen sozialen Verpflichtungen 
nachzukommen. 

Davon ausgehend muß der Strafvollzug, der 
auf die Wiedereingliederung der Gefangenen 
ausgerichtet ist, Arbeit und Vergütung im 
Vollzug möglichst so gestalten, daß sie den 
Bedingungen des extramuralen Arbeitslebens 
möglichst nahekommen. Preilich ist dabei zu 
berücksichtigen, daß viele Gefangene dafür 
schlechte Voraussetzungen mitbringen, und 
daß sie in der Mehrzahl nur weniger als ein 
Jahr im Strafvollzug bleiben. 

Die bisher geltenden Sätze des Arbeitsen.tgelts 
werden der Forderung nach einer tariforien
tierten, leistungsgerechten Entlohnung der 
Strafgefangenen nicht annähernd gerecht; da
her wird diese Regelung in der Kommentar
und Lehrbuchliteratur und in Stellungnahmen 
von Praktikern einhelliger Kritik umerzogen, 
vor allem im Hinblick auf für die Wieder
eingliederung erwarteten Auswirkungen einer 
angemessenen Vergütung. 

Als einzige Strafgefangene erhalten bisher die 
sogenannten ~echten .. Freigänger eine tarifli
ebe Vergütung unter Einbeziehung in die Kran
ken- und Rentenversicherung; von dieser Ver
gütUng können beslrinen werden: Haftkosten
beitrag. notwendige Aufwendungen, Haus
geld und Überbrückungsgeld, Erfüllung ge
setZlicher Unterhaltspflicht und sonstiger Ver
bindlichkeiten sowie Wiedergutmachungslei
stungeo. Von daher stellt sich die Frage, in
wieweit der Status der ,.unechten" Freigänger 
und die Arbeit innerhalb des Strafvollzuges in 
Unternehmer- und Eigenbetrieben sowie die 
Tätigkeit als Hausarbeiter dem Status der ,.ecb
tenN Freigänger angenähert werden können. 

Hier ergeben sieb rechtliche Probleme, vor 
aliefu aber im Hinblick auf die fmanzpolitische 
Realisierbarkeil ökonomische Fragen. die im 
Wege einer betriebs- und volkswinscbaftli
chen Kosten-Nutzen-Analyse zu beantworten 
sind. Freilieb kann es sich dabei nicht um 
exakte Berechnungen, sondern nur um grobe 
SchätZUngen handeln. Danach bleibt die Pro
duktivität der Arbeit in Eigeobetrieben. aber 
auch Unternehmerbetrieben innerhalb der An
stalt weit hint.er der gewerblichen Wirtschaft 
zurück. so daß eine tariforientierte Entlohnung 
in hohem Maße alimentiert werden müßte; zu
gleich würden die damit verbundenen Mehr
ausgaben nur zu einem ldeine]l Teil durch 
korrespondierende Mehreinnahmen bzw. Ent
lastungen kompensiert. 

Daneben gibt es aber auch eine Reihe von in
nervollzuglichen Auswirkungen einer lei
stungsgerechten Entlohnung, die milbedacht 
werden mOssen: ein stärkeres Lohngefälle 
und damit größere Ungleichheitunter denStraf
gefangenen; ein erhöhter Produktivitätsdruck 
in den Betrieben und damit eine steigende 
Notwendigkeit. (noch) nicht leistUngsbereite 
oder -fähige Gefangene außerhalb der Be
triebe arbeitstherapeutisch zu beschäftigen; ein 
größerer Allreiz zur Arbeit und damit zu
gleich eine verminderte Motivation zu quali
fiZierenden Ausbildungsmaßnabmen. 

Wägt man all dies ab, so ist - auch unabhän
gig vom Ergebnis einer ökonomischen Ana· 
lyse - zu konstatieren, daß eine pauschale 
Forderung nach Ieistungs- bzw. tarifgerechter 
Entlohnung aller (arbeitenden) Strafgefange
nen nicht aufrecht erhalten werden kann. Viel
mehr ist klar zu erkennen, daß nur eine Min
derheit von Gefangenen in Betrieben, die 
Tariflöhne zu. zahlen in der Lage sind, be
schäftigt werden kann; allerdings dürfte es 
sich um deutlich mehr Personen als die der
zeit .,echten" Freigänger handeln. Hier gilt es 
künftig Wege zu fmden, den Kreis der in ei
nem freien Beschäftigungsverhältnis Arbei
tenden um entsprechend leistungsfähige und 
-bereite Gefangene zu vergrößern; Ansätze 
dazu bestehen in einem bisher positiv verlau
fenden Modellversuch in Hamburg. Für die 
übrigen - in Eigen- und Unternehmerbetrie
ben tätigen - Gefangenen muß es bei einer -
weit Un.ter dem Tariflohn Iiegeoden - Entloh
nung bleiben, indes nicht bei dem derzeit gül
tigen niedrigen Satz. Ein möglicher Schritt in 
die Richtung leistungsgerechter Enrlohnuog 
wäre es, das Arbeitsentgelt stärker an das 
Betriebsergebnis bzw. die Produktivität der 
Betriebe zu binden und eine größere Binnen
differenzierung der Individuallöhne nach Lei
stungskriterien zuzulassen. Dies alles bedeu
tet: Wer am Ziel einer leistungsgerechten 
E!.otlohnung festhält, muß sich folgerichtig da
zu bekennen, daß die Gefangenen stärker als 
bisher - entsprechend ihrer unterschiedlichen 
Leistungsbereitschaft und -fählgkeit - ungleich 
behandelt werden. 
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- Von tcht Salirt - Vorsteht Salirt -

Die Diktatur der Sozialarbeiter wird nicht nur 
im Strafvollzug als lastig. sondern auch 
.. draußen" als außerst nervig geoutel. Vor 
allem aber wird sie allgemein unter
schat21.Wahrend hier .. drinnen" die Sozis mit 
,,Don Vincente" bereits um das Monopol fl1r 
Humanitat kampfen. weil sie nämlich der 
Meinung sind. ein Gruppenleiter ist Gott 
zumindest gleichgesetZt, wenn nicht sogar im 
Range etwas höher. Tarnen sie sich 
,.draußen" noch etwas. Aber man entdeckt 
sie doch sofort, wenn man genau hinsieht. 

Manche Menschen meinen. es Jage an kor
rupten Politikem völlig unfähigen Vollzugs
beamten und dem leider noch praktizierten 
Postgeheimnis. daß die Verhaltnisse in der 
Bondesrepublik so lebensnnwert sind. Ande
re hingegen machen die Justiz, die Banken, 
die Medien und die PDS fl1r alles Übel im 
Lande verantwortlich. Ganz Intelligente sind 
sogar davon überzeugt, es habe keinen Sinn, 
an den Symptomen zu kurieren, so lange die 
wirklichen Ursachen der Misere nicht scho
nungslos offengelegt Wilrden: die Pornogra
phie, der Einkauf. die Ossis, die Drogenkon
surnenten, die unfa.h.igen und faulen Voll
zugsbeamten und vor allem. das Gesetz gegen 
den Lauschangriff. 

All diese Erklartmgen sind nicht grundsatz
lieh falsch, jedoch treffen sie den Kern des 
Pudels nur ilt der Weise wie die Behauptung. 
am schlechten Essen in Tegel wären die KO
che in der Koche schuld. Tatsachlich aber 
wird das Offentliehe Klima der Bundesrepu
blik weder von den Konzernen noch von den 
staatlichen Monopolbetrieben bestimmt, und 
auch der gesinnungstechnische Einfluß der 
Kulturschaffenden von Wolfgang Lippert., 
llber Thomas Gottschalk bis zu den Wil
decker Herzbuben, oder was noch schlimmer 
wäre, der Sozialpadagogische Dienst und 
seine • .Böse Überraschung" (die geftlrchtete 
Tegeler Haus band) wird gewaltig überschaut. 

Seit etwa zehn. fünfzehn Jahren haben in der 
Bundesrepublik die Sozialarbeiter das Sagen. 

Wem das abenteuerlich und so wirklichkeits
fremd wie ein Tegeler Vol.l.zugl.})lan er
schemt, der möge sich vergegenwa:nigen: 
Jahr für Jahr fluten uns die Fachhochschulen 
ftl.r Sozialarbeit, von denen es in der Bundes
republik einige Dutzend gibt, mit Tausenden 
diplomierter Sozialarbeiter. Gut. manche da
von schluckt der Strafvollzug. wo sie ledig-
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Sozialarbeiter 
"Die Gottkönige des Strafvollzuges im Visier" 

lieh zum Schaden der Inhaftierten, getarnt als 
Oruppenl.eiter, ihrem destruktiven Schaffen 
frönen können. Der größere Rest von ihnen 
ist aber leider (noch) .,draußen" und all diese 
Menschen brauchen Arbeit. 

Selbst wenn man human ist und nicht so weit 
geht, den Sozialarbeitern vorzuwerfen, sie 
warden das soziale Elend, das die Grundlage 
ihrer beruflichen Existenz bildet, erst kilnst
lich schaffen. um es anschließend zu behan
deln. so kommt man doch an der Frage nicht 
vorbei. warum mit steigender Zahl der Sozi
alarbeiter auch die Zahl der Sozialfalle zu
nimmt? · 

Sie verwalten und pflegen ihre Klientel. wie 
es eine gute Mammi mit ihren Kindem ma
chen wtlrde. Und der Leitsatz: "Sozialflllle 
seid fruchtbar und mehret euch" ist wohl 
auch nicht ganz verkehrt. 

Es waren wahrscheinlich die Sozialarbeiter, 
welche die Formel .,arbeitslos gleich auslän
derfeindlich und gewaltbereit" erfunden ha
ben, ohne auch nur einen Augenblick lange 
zu llberlegen, WlU11rTI Arbeitslose in den an
deren europaischen Staaten zum Bowlen w1d 
Boulespielen gehen, wahrend deutsche Ar
beitslose anscheinend an nichts anderes den
ken als Farbige, Tllrkenkirtder und Asylanten 
abzufackeln und aus der Stadtbahn zu 
werfen. 

Als im Jahre 1993 im .,Wilden Osten" ein 
Kali-Bergwerk geschlossen werden sollte, 
wurden wir llber Monale mit Berichten ilber 
den heroischen Kampf der Kali-Bergleute uin 
ihre Maloche bombardiert. Die unz.ahligen 
Mahnwachen und der Hungerstreik wurden 
live, in Farbe und in Stereo übertragen. Bald 
schon kannten wir die Ehefrauen der 
Streikenden mit ihren Vornamen: beim an
schließenden Protestmarsch zur .,Treuhand" 
in der ehemaligen Haupstadt der DDR, des 
deutschen Reiches, und unserer neuen Haupt
stadt, liefen alle Fernsehanstalten ganz soli
darisch mit. Obwohl den Kali-Wandersleuten 
Abfindungen und Beschäftigungsgarantien in 
anderen Betrieben angeboten wurden. wagte 
es kein Politiker, aufrustehen und den 
Streikenden zu sagen. daß es kein Recht in 
diesem Deutschland auf Arbeit gibt, zwnal 
bei der Produktion dann auch noch Dinge 
hergestellt werden. die eigentlich niemand 
kaufen will. Ein solcher Politiker wäre sofort 
von der Fraktion der Sozialarbeiter, deren 
Arbeitsplatze ja keinerlei konjunkturellen 

Schwankungen unterliegen, als sozial 
unertraglich geoutet worden. 

Worden sich Sozialarbeiter werugstens darauf 
beschranken. mit Inhaftierten einfach ,.schO
ne Litera1ur" zu verfassen, oder wartenden 
Ehefrauen und Freundinnen bei den legendä
ren Tegeler Meetings liberal ins Ohr zu fistu
lieren und sich dabei an Kaffee und Kuchen 
der Inhaftierten satt zu essen. dann waren das 
noch relativ sinnvolle Aktivitaten. Doch mit 
solchem Kleinkram an der Grenze zum 
hannlosen Frei.zeilmoderator mag sich ein 
anspruchsvoller Sozialarbeiter nicht zufrieden 
geben. ihn treibt es zu Höherem. Und immer 
mehr Sozialarbeiter wechseln das Umfeld, 
um die ganze Gesellschaft in einen riesenhaf
ten Wohngruppen-Vollzug zu verwandeln. 

Zu Resozialisierende und Sozialarbeiter bil
den ein hierbei großes kollektivistisches 
Gmlzes, das langsam mit der Nation identisch 
wird. Wo fnlher regelmäßig die ,,Linden
straße". ,.Gute Zeiten- schlechte Zeiten" und 
nur in winzigsten Dosierungen Karl Edu.ard 
von Schnit.zler und Franz Alt zu vernehmen 
waren, da machen sich nun raumgreifend die 
Sozialarbeiter wichtig. Es ist kaum noch 
möglich. den Fernseher an.zum.achen. vor
ausgesetzt. man hai einen auf Zelle. ohne auf 
einen Vertreter dieses Gewerbes zu stoßen. 
Sie schwelgen in fremder LeUle Elend wie 
Aale in einem Kuhkopf (vgl. SchlOndorfs 
Verfilmung von der .,Blechtrommel" ). Doch 
während es diesen glitschigen Assfressern 
nur darauf ankommt, dick und fett zu wer
den, handeln die TV-Sozialarbeiter, genan 
wie ihre Kollegen in TegeL zwar auch auf ei
gene Rechnung. jedoch im heiligen Auftrag 
der Menschheit. 

Sie mOchten den Zuschauern Problembe
wußtsein verschaffen. DenkanstOße vermit
teln, Alternativen aufdrängen und so fAchem 
sie menschliche Schicksale auf, damit andere 
Menschen mit dem gleichen Schicksal erfah
ren, daß sie nicht die einzigen ,.Kaputtnik.s" 
sind. 

Ob nun Hans Meiser oder llona Christen, 
oder ein Herr namens Biolek - sie treten Tag 
fOr Tag auf, um uns an sozialen Tragödien 
teilhaben zu lassen, Geschichten von 
Menschen nnd anderen Wesen: Vater, die es 
hinter dem ROcken ihrer SOhne mit der 
Schwiegertochter treiben; Mruter, die es zwar 
nicht mit ihrem Kind treiben, jedoch das sel
bige umgebracht haben oder vielleicht erst in 
naher Zukunft in dieser Richtung aktiv wer-
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den mochten: Ma:nner, die ihre sexuelle Er
regung aus einem Katalog mit Bildern von 
beinamputierten Frauen beziehen. 

Worum es auch geht, welche Abgnlnde aus
gelotet werden, dar Sozialarbeiter in der Rolle 
des Verborexperten steht oder sitzt da. hat 
sein Gesicht in sorgenvolle Dackelfalten ge
legt und hakt nach: Wie er oder sie sich ge
fOhlt habe, als er oder sie im entscheidenden 
Augenblick ... , oder ob er oder sie noch im
mer von der Erinnerung verfolgt werde ... , 
ob er oder sie so etwas noch einmal tun 
wllrde ... 

Den Vorwurf, eine Absurdi.taten-Show von 
Sozial-Exhibitionisten fi1r Sozial-Voyeure zu 
veranstalten, WOrden die · TV -Streetworker 
auf jeden Fall weit von sich weisen. Sie wol
len den Menschen doch nur helfen, ihr 
Selbstbewußtsein stärken Wld dabei auch 
Konflikte thematisieren. 

Es macht aber wirklich keinen Unterschied 
mehr. ob llona Cluisten jugendliche Stricher 
oder Hans Meiser schwangere Vater befragt, 
ob Sadornasochist.en die Gelegenheil zur 
Selbstdarstellung bekommen. die Geliebten 
von Priestern oder eine Nonne. 

Neugieriges Väterchen 

.,Harry, hOr mal zu: Laß uns in 
die Bibelstunde gebn. okay?'' 

.. Was soll ich da?" 

,,Erwin hat's mir gesteckt, daß es beim Vater
ehen was Gutes gibt. Ist doch besser als in 
der Kiste Tlilbsal zu blasen." 

Harry kann sich unter der Blbebtun4e nichts 
vorstellen. Aber wer weiß, sagt er sich, viel
leicht bin ich hinterher klllger. Gespannt ist er 
anf den Anstaltsgeitlichen, dessen Spitzname 
VlUudtm er sympathisch findet. Im Gemein
schaf\sraum verpaßt ihm AJ.ze einen Rippen
stoß: .. Hast du so was schon mal gesehn? Ist 
ja nicht zu fassen. wieviele Knackis als reuige 
Sander auftreten. wenn's was umsonst gibt!" 

Dicht gedrangt und munter palavernd sitzen 
die Gefangenen beisammen, als der ergraute 
Pfarrer um Ruhe bittet und zum gemeinsa
men Gebet aufruft: ,,Komm, Herr Jesus, sei 
unser Gast, und segne, was du uns bescheret 
hast." 

In seltener Einlracht preisen schwere Jungs 
und mickrige Eierdiebe den von der Sildpfar
rei spendierten Kaffee. Zuhalter Eddie Wld 
Opfemock:rauber Willi loben den selbstge
backenen Apfelkuchen einmillig als Delika
tesse, von der man nicht genug bekommen 
könne. Das frommelnde VOlkehen schnattert 
wild durcheinander, barmherzige Knast
broder lassen einen Joiru kreisen, Charly 
nll12:1 die günstige Gelegenheit. mit finsterem 
Pokerface fallige Spielschulden einzutreiben. 

Die Opfer sind taglieh frisch, aber der ma
rodierende Sozialarbeiter. hier als Moderator 
verkleidet, bleibt taglieh derselbe. 

Was uns da jeden Tag geboten wird. ist die 
Technik der elektronisch distanzierten saube
ren Teilnahme. Niemand beherrscht diese so 
perfekt wie Margarethe Schreinemakers, die 
schOn deswegen beim Fernsehen landen 
mußte, weil sie, Gott sei es gedankt, nicht auf 
die Idee gekommen ist, in Tegel Gruppenlei
terin zu werden. 

Ob sie mit ihren Gi1sten llber den diskreten 
Charme von Gummiunterwasche redet oder 
erwachsene Manner vorft1hrt, die in Windeln 
machen Wld an Schnullern saugen, und sol
ches Treiben dann noch hocherotisch finden 
- wo ein gewöhnlicher Sozialarbeiter langst 
zum Alarmknopf gegriffen und nach der Te
geier Sicherheit geschickt hatte, da ist Marga
rethe Schreinemak.ers erst mitten in ihrem 
El.emenL. Nichts Zwischenmenschliches ist ihr 
fremd. und immer kommt sie so rüber, als 
wollte sie uns sagen: ,.Ja, Freunde der Nacht, 
da stehe ich auch voll drauf. Nur weiter so, 
denn erlaubt ist was gefällt". 

So werden wir selbst im Fernsehen dauernd 
belehrt und erzogen. Und dort, wo noch vor 
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kurzem Expeditionen in so fremde Lander 
wie die DDR oder Belgisch Kongo angesagt 
waren, wo wir den vorderspanischen Ge
birgs.kanguruhs bei der Paarung zusehen und 
sogar den Einsatz der berühmten "Tegeler 
GeWllrzkakerlake" in der hiesigen Ktlche 
erlernen konnten, dnrfen wir nun einen tiefen 
Einblick in des Nachbars Gemllt Wld Unter
wasche werfen, vermittelt von Sozialar
beitern, die sich taglieh aufs neue der Mllhe 
unterziehen, eine Antwort auf die Frage zu 
finden: .. Wie finster ist der Mensch, oder wie 
pervers ist pervers ?" 

Die Sozialarbeiter bau.en mzwischen ihre 
Herrschaft systematisch fast vOllig unbemerkt 
aus. Eines nicht all zu fernen Tages werden 
wir aufwachen und erfahren, daß Hans Mei
ser Minister fi1r Familie Wld Soziales gewor
den ist. Dies ist dann der Moment, wo Frau 
Janssen-Kloster Teilanstaltsleiterin der TA V 
und Frau Klatt-Wiesbrock An.stahsleiterin ist. 
Und wenn dann Ulla Kode am Brink zur 
Justiz.enatorin ernannt wird. dann werden wir 
endlich begreifen, daß der soziale Super-Gau 
stattgefunden hat, gegen den wir nichts, gar 
nichts unternehmen können. Nichts wird 
dann so sein wie vorher ... 

Bis die Tage ... -Blacky-

Wahrenddessen erkundigt sich der Seelsorger 
mit gedam.pfter Stimme bei Atze und Harry, 
seinen neu hinzugekommenen Schäfchen, 
welch trauriges Schicksal sie ins Gefangnis 
geführt hat. Atze pariert die heikle Frage mit 
Unschuldsmiene und dem uralten Spruch, die 
Handtasche einer fußkranken Oma tlber die 
Kreuzung getragen und dabei die alte Dame 
leider aus den Augen verloren zu haoen. 

.. Und du, mein Solm. was il:t der Grund, daß du 
vom rechten Weg abgekommen bil:t 'l" 

wendet er sich nWl an Harry, der sich beinahe 
an einem Apfelstllckchen verschluckt. Wie 
kommt das Pfl1ftle dazu, mich so hinterhaltig 
auszuhorchen? Soll ich es auf den Aon neh
men oder Klartext mit ihm reden? Harry splllt 
erst mal seine trockene Kehle mit dem wohl
duftenden Brilhmann, um dann mit Hunde
blick zu berichten: ,,Das ist eine lange Ge
schichte, Hochwürden, deshalb will ich es 
kurz machen: Ich hab jemanden ins Jenseits 
beforden." 

,.Jesus und Maria! Da mllssen wir aber fleißig 
zum Herrgott beten und immer zur Bibel
stunde kommen." 
,. Warum, mein Sohn, hast du das getan?'• 

.. Weil er so neugierig war wie du, mein Vä
terchen." 

Kuno BArenbold 

~lle: Kuno 84rmbokl: c·en Ia vte. Erz4JIJW~gen. 

Karlsruh~: Edmon E1sbuchtr 199~. 120 S) 
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Uberale Thesen und Schlußfolgerungen 
zum Jwtlzvoßzug 

Zur EiDtObrune 

Ungeachtet des derzeit verbissen getilhrten 
politischen Wettbewerbs danlber, wer zur 
.. Wiederherstellung der inneren Sicherheit" 
die geeigneteren Konzepte aus dem "Gesetz
gebungsaonel" ziehen kOnnte, haben sich 
sechs liberal gesinnte B\1rger in Berlin 
Gedanken llber die Verbesse:J:ung des Justiz
vollzuges gemacht. Maßstabe waren verfas
sungsrechtliche Prinzipien und das Bem11hen 
um die wirksamere Gestaltung des ge
setzlichen Sozi.alisationsau.ftrages. Die Ver
fasser, die - sei es als Psychologe, Sozialar
beiter, An.staltsbeirat, Bewahrongshelfer oder 
Jurist - llber vieljahrige praktische Erfahrun
gen mit dem und im Justizvollzug verftlgen, 
wollen sich ganz bewußt von tagespolitischen 
Versuchen absetzen, durch V erscharfungen 
des Stra.f(vollzugs)rechta Grundrechte einzu
schrtnken und dadurch Olsnben zu machen, 
die innere Sicherheit verbessern zu können. 
Ansgeklammert bleibt eine Anseirumderset
zung mit den Prtventionsstrategien fO.r die 
Nonntreue der Bevöl.lcerung. insbesondere 
junger Menschen. Zu e.rwahnen waren hier 
etwa die Brutalisi.erung der Kindererziehung 
durch Einfluß von Film und Femsehen oder 
die Vereinsamung des einzelnen in unserer 
Gesellschaft und de.r damit einhergehende 
Verlust an SOYialkontrolle. 

I 
Vorbemerkungen 

Kriminalpolitik kann nur let.2les .Mittel des 
Staates sein, den Rechtsfrieden zu sichern; 
vommgig sollte Sozialpolink es ennöglichen. 
kriminalpolitische Maßnahmen auf ein Min
destmaß zu beschranken. 

Sind aber staatliche Eingriffe in die Freiheits
rechte des Bürgers erforderlich, so mllssen 
sie aus liberaler Sicht dem Gemeinwohl die
nen. 

Wegen der schadliehen Folgen einer Inhaftie
rung treten wir daf1l.r ein, daß durch allerna
tive Maßnahmen die Inhaftienmg von Bllr
gern auf das unbedingt erforderliche Maß re
duziert wird. Dazu gehOren das Soziale Trai
ning. die gemeinn1lt.zige Arbeit und der Tä
ter-Opfer-Ailsgleich. 

Wir setzen uns ~s weiteren dafilr ein. daß 
die Justiz neben den Rechten und Pflichten 
der Gefangenen die Interessen der 
Straftatopfer und der betroffenen Familien 
mehr beachtet. Hierfo.r ist im Rahmen des 
Vollzuges Voraussetzung. daß sich die 
Gefangenen fl1r einen Beruf quali.fi.ziert aus-
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Liberale Impressionen 
"Wie sich die FDP den Knast vorstellt' 

bilden. aber auch. daß sie leistungsgerecht 
entlohnte Arbeit verrichten und - gegebenen
falls mit staatlicher Hilfe - ihre Schulden 
zunlckzahlen und sonstigen finanziellen 
V erptlichtungen, einschließlich Wiedergut
machungsleistungen, nachkommen können. 

Il 
Untersuchungshaft 

Untersuchungshaft darf weder ErziehWlgll
noch Strafhaft sein. Sie dient in erster Linie 
dem Ziel, die Auflclarung der Straftat vor Ge
richt zu gewahrleisten. Bis zu einer rechta
k:raftigen Veru.neilung ist von der Unschuld 
des UntenruchUDgSgefangenen anszngehen. 
Deshalb muß der gegenllber dem Strafvoll
zug wesentlich schlechter ansgestattete Unter
suchungshaftvollzug verbessert werden. 

Hierzu gehOrt, bei der Vollzugsgestaltung 
rw:/1 H aftgrlllt.dm zu IUitenciJdJlen. Im 
Falle von Flucht-utut Wledultobutpgefaltr 
sollen den Untersuchungsgefangenen inner
halb der Anstalt mehr Bewegungsfreiheil 
gewahrt und dieselben Angebote - ins~ 
sondere Arbeil.!l- und Behtmdlungsangebote
wie im Strafvollzug unterbreitet werden. 

Die Verabschiedung eines seit Jahren geplan
ten Untersuchungshaftvollzugsgesetzes durch 
den Bund wilrde die Umsetzung dieser For
derungen begtlnstigen .. 

m 
Offener Vollrug 

Wir treten dafOr ein, daß die bestehenden of
fenen Vollzugseinrichtungen in jeder HinsicJu. 
ausgebaut werden. Dazu gehört, gesonderte 
und den Etfordemissen angepaßte Einrich
tungen des offenen Vollzuges fO.r Jugendliche 
und Frauen zu schaffen. Um im sozialen Um
feld der Gefangenen präsent zu sein. sind 
AMtllJim des offmm Volltuges mdlldl 
auclt tn den IJstlkltm Betlrken einzurichten. 

Die Verlegrutg der Gefangenen vom ge
schlossenen tn den offmm Vo/lvlg sollte 
zum frohestmöglichen Zeitpunkt erfolgen. 

Da der offene Vollzug die dafO.r geeigneten 
Gefangenen am wVkiUI(FVOilsten 'co1J41t
stm, muß er mit dem erforderlichen Personal 
ausgestattet werden. Dieses ist regelm.aßig 
fortzubilden, um die Aufgabe erf1lllen zu 
können, die Fah.igkeit der Inhaftierten zu ge
setzmaßigem selbstandigen Verhalten zu 
entwickeln. Externe Einrichtungen sind in 
verstarktem Maße in die Behandlungsmaß
nahmen einzubeziehen. 
Arbeit, Fortbildung und Beratung sind we
sentliche Behandlungsmaßnahmen auch der 
Anstalten des offenen Vollzuges, die deshalb 

mit den dazu notwendigen Einrichtungen 
IDlSZUSt8tten sind. Der Vollzugsplan jedes In· 
haftierten soll spatestens in der Endphase der 
Haftzeit die ~ dMs atenu:n Ar
bdb- odu A.IUb114ungwet'lllltnMts $0WÜ 

die BegrlliJIÜUII eines Wohnrtl:a vorsehen. 

IV 
~chlossener Vofilug 

Der Strafvollzug kann nur letztes Mittel des 
Rechtsstaates gegenober milderen, aber den
noch sanktionierenden Eingriffen in die Frei
heitsrechte des B'O.rgers sein. Alternativen zur 
Freiheitsstrafe mo.ssen erweiten und fortent
wickeh werden. 

Die wahrend des Strafvollzuges notwendigen 
Eingriffe in die Freiheit des Gefangenen d11r
fen nur erfolgen, soweit sie vetha.l.tnismaßig 
sind. 

Zwischen behBndlungswilligen und behand
lungsunfthigen Straftatern ist zu dlffert:nde
rm, mn die knappen therapeutischen Mittel 
und sozialen Hilfen wirkssmer einsetzen zu 
können. Der Vollzug ist heute in der Lage, 
zwischen Tatern zu unterscheiden. die t\1r die 
Gesellschaft eine Gefahr bedeuten und sol
chen, die lediglich einer verstärkten Betreu
ung bedtlrfen. 

Der Gesetzgeber verlangt. daß das Leben im 
Vollzug den allgemeinen Lebensverhallnissen 
soweit wie möglich tur:.~~glddlm ist. Dieser 
Grundsatz soll durch folgende Maßnalunen 
mit Leben erftlllt werden: 

- Die Eigenverantwortung und Entschei
dungsfreiheit des Inhaftierten ist durch eine 
veranderte Vollzugsgestal.tung zu fOrdern. 
Dies kann dadurch erreicht werden, daß die 
Gefangenen ihren Ttl{lestlbliiMf weitgehend 
selbstJiulJg organtrteren können. Die Tä
tigkeit der Insassenvertretungen ist zu nnter
st1ltzen. 

-Wenn die Bedürfnisse der Gefangenen 
durch offenere Kommunikation und mehr 
Freiztlgigkeit in hOherem Maße befriedigt 
Würden, wtltde dies auch zu einem Abbau 
do SubkJlltu.r fillu:en. Diese gedeiht 
insbesondere dort, wo es keine befriedi
genden mitmenschlichen Kontakte und 
alternative Freizeitangebote gibt. ln allen 
behandlungsorientierten Vollzugsbereichen 
sind Langzeitsprechstunden mit nahen 
Bezugspersonen zuzulassen. 

- Die ArbdtnlerMltnls:se der Gefangenen 
sind den externen Anforderungen hin
sichtlich der Arbeitszeit und der Entlohmmg 
anzupassen. Die bereits bestehenden 
Angebote zur Schuldenregulierung m'Qssen 
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verstarkt werden; dadurch werden die 
Vora.uaaetzungen ftlr ein st:raffreies Leben 
verbessert und die Rtlckftlligkeit gemindert. 

Die seit Jahren notleidenden Sclullelnrld&
tangm m'Ossen mit dem zugesagten Personal 
ausgestattet werden, ·damit möglichst viele 
Gefangene an Bildungsmaßnahmen teilneh
men können. 

Die erfolgte NallconVpienulg du D rogenu
bdt IM Vol4MI nach den Ergebnissen der AI
beitsgruppe beim Berliner Landesdrogen
beauft:ragten von Im muß konsequent und 
nicht halbherzig wngesef21 werden. Die Stnlf
verfolgWlg beim Besitz "weicher Drogen" in 
der Haft sollte abgeschafft werden. Die Dro
genabhangigen sollten Gelegenheit erhalten, 
sich in externen Einrichtungen um die Über
windWlg ihrer Suchtprobleme zu bem\lhen. 
Bei der BentllZWlg und Desinfektion von 
Spritzen milssen neue Wege beschritten wer
den, um die gesundheitliche Gefllhrdung der 
Abhangigen zu verringern. Durch personelle 
und organisatorische Maßnahmen sollten 
auch im Vollzug venrtarkt Ersatzdrogen 
ausgegeben werden können. um die dortige 
Beschaffungskriminalitat zu mindern und 
mehr Gefangenen da; Voilzugs?jel erreichen zu 
laHm. 

- Und noch was vom Beirat-

Verwahrung lekbt gemacht oder Wie 
man steh aus der Verantwortung stiehlt 

Eierdiebe, Vergewal.tiger, Subventionsbetrtl
ger llSW. einzusperren kostet eine Menge 
Geld. In BerJin sollen es ( ohne Baukosten ) 
152.80 pro Tag pro Gefangener sein, in 
Brandenburg 182.- • stand letztens in der 
Zeitung. Bei Subventionsbetrugern lohnt sich 
das rechnerisch manchmal sogar, wenn man 
davon ausgeht, daß die wahrend der Zeit, in 
der sie im Knast sind, sonst weiter ihrem 
Hobby zu Lasten der Allgemeinheit fronen; 
die RechnWlg mach1 man aber scheinbar da 
gar nicht, denn die Jungs sitzen im Zweifel ja 
eher nllt kun:friatig. Bei Eierdieben gehl die 
Rechnung schon eher nicht mehr auf, und bei 
Gewal.t1atern undso stellt sich die Frage dann 
anders: Hauptsache .. aus den Augen, aus dem 
Sim -Her::r Kna!t.direktor, 1lbemehrnen Sie ! .. 

Der Knastdirektor und seine Helferinnen 
werden dafar bezahlt, daß sie sich wn den 
Rest ko.mmem - denkt der brave Btlrger 
(falls er denkt und nicht nur rachemaßig ab
grunzt). Als AnleitWlg hat der Knastdirektor 
ein donnes Boehlein namens "Strafvollzugs
gesett' im Regal Von der Anzahl der Para
graphen her ist das StVollzG naro:rlich nichts 
gegen ein ,.BundesdllltenerMhungsgesetz• 
oder so. aber da weiß sich der Knastdirektor 
zu helfen: er hat ein ganzes Zimmmer voll 
Ordner mit Richllinien und AllsfO.hrungsvor
schriften, die auf dem profunden Erfahrungs
schatz fussen, als es noch Zuchthaus und 
Gefltngnis und Verg1ln8tigungen und Gnade 

Oie ~orberdtlutg darf nicht an zu 
engen Vorschriften und am Personahnangel 
im Gmppenlei1erbereich scheitern. Hier gilt 
es, neue Modelle zu entwickeln und die ex
ternen Mitarbeiter mehr als bisher einzube
ziehen. 

Oie Verlqpulg da }i)otJilenvol4Jlges vom 
hochgesicherten Standort PMt:.msee in ge
eignetere Vollzugseinrichtungen muß vonm
getrieben werden. Dadurch werden die der
zeitige Unsicherheit beim Personal und bei 
den Gefangenen b~eitigt und stehen drin
gend notwendige Haftplatze ft1r den Manner
VOllzug mr Verftlgung. 

V 
Hauptamtliebe und externe MJtarbeJter 

sowie Beirite 

und das ,,Besondere Gewaltverhaltnis" zwi
schen ihm und seinen Jungs auch offiziell 
geben durfte; das gibt es nattlrlich heute nicht 
mehr. 

Vor ein paar Monaten schic1i.e mir ein Ge
fangener - seit Mitte Mai 1994 entlassen, 
macht beim "I:agessatz von 152,80 eine Er
sparnis t\lr den Landeshaushalt bis Jahres
ende ' 94 von 34.380 .--(was ziemlich genan 
meinem Jahresbruttoeinkommen en!spricht, 
ansonsten ein ,,Peanut" ist im Vergleich zu 
den f1lr seine Inhaftierung vorher angefalle
nen 1/3 Million Piepen) - er schickte mir also 
einen Beschluß des Landgerichts und des 
Kammergerichts. 

Was mir als erstes an den Beschl1l.ssen auffiel 
war, daß er gewonnen hatte. Das war merk
wtlrdig. denn eigentlich gewinnt man als Ge
fangener in Strafvollzugssachen nicht. Das 
zweite Al.lfm.lige war, daß das Landgericht 
die NA Tegel verpflichtet hatte, den Gefan
genen zwei Wochen vor seiner Entlassung 
zur Regelung seiner Wohnungsangelegenhei
ten auszufahren, wenn ihm daftlr schon nicht 
Urlaub I Ausgang gewahrt wurde. Das dritte 
Anffällige war, daß nach einer Beschwerde 
der Anstalt (tlber deren inhaltliche Begnln
dung ich höflich schweigen will) gegen die
sen Beschluß das Kammetgericht tatsachlich 
noch - zu seinen Gunsten - entschied, bevor 
durch Entlassung des Geftlngenen die Sa1Je 
erledigt gewesen ware. 
Eine Story also schon fast wie im Kino: der 
glorreiche Sieg der Gerechtigkeit durch 
Stromausfall am elektrischen Stuhl in der 
letzten Minute. 

'der lichLblick'- November/Dezember 1994 

Bei den extemen Mitarbeitern handelt es sich 
um B1lrger von draußen, die als Gruppentrai
ner oder auch ehrenamtlich ~ Vollzup
helfer in den Vollzugsanstalten arbeiten. Ihre 
Zahl muß durch regelm.aßige Werbemaß
nahmen erhObt werden. Diese Mitarbeiter 
stellen eine BrOcke von "drinnen" nach 
"draußen" dar. In Jahren leerer öffentlicher 
Kassen solhen sich noch mehr ehrenamtlich 
tatige Bllrger als GesprAchspartner mr Verfll
gung stellen. Thre Arbeit sollte nuJu AnD'
kttf1UliJI finden, nach Möglichkeit such 
durch eine Anfwmdsentschadi.gung. 

Die ebenfalls ehrenamtlich arbeitenden Beira
te an den Justizvollzugsanstalten sollten ver
stark!. mJt den ex1emm Mltarbdtena koope
rieren, diese beraten und regelmaßig an ihren 
Treffen teilnehmen. Oie Beinlte sollten sich 
auch daftlr einsetzen. daß die hauptamtlichen 
Mitarbeiter die externen Mitarbeiter anerken
nen und unr.erstlll.zen. 

AxeiHerzog 
Wolfgang Ihle 

Frledertke Kyrtelels 
Frl1z Krause- Uhl 
Dr. Michael Matzlee 
Bemd von Seefranz 

Da es auch noch andere wichtige Dinge auf 
der Welt gibt, freute ich mich 1lber das posi
tive Ergebnis und ließ den vorangegangenen 
MQ.Il unrecycled. Bis ich Mitte Juni in der 
Zeitung ,,Mit Polizeieskorte auf Wohnungssu
che'' las und mir ein Beliebt vom 24.Mai un
terkam ,.Keiner ging hinter dem Sarg" . Sollte 
der Fall des obengenannten Gefangenen kein 
Einzelfall gewesen sein und noch mehr 
Knaclds noch 10 Tage vor der Enllammg nur 
mit hauptamiliehen Bodygards auf der Straße 
rumlaufen ? 

Ich fragte also erstmal mllndlich bei der Se· 
natsverwaltung ft1r Justiz nach und da auch 
diese hOflieh und bem1lht ist, fragte sie nach 
konkreten Angaben zur11ck; die schiclcte ich 
dann in Form einer detaillierteren Darst.ellnng 
der mir bekanntgewordenen Falle hin. ver
bunden mi1 inbesondere der Frage. ob es dort 
ft1r richtig gehalten werde, daß die Anstalt bis 
zur let21en Minute vor der Entlassung des 
obengenannten Gefangenen dagegen kampf
te, daß er Urlaub, Ausgang oder eine Ausf'O.h
IWlg bekommen sollte. 

Diesertage bekam ich Antwort - im Prinzip 
jedenfalls: erstmal wurde mitgeteilt, daß die 
erstinstanzliehe Entscheidung des Landge
richts nicht nur f1lr den Einzelfall, sondern 
allgemeiner bestimmt hatte, daß Gefangenen, 
denen ,,kurz vor ihrer Entlassung; keine 
selbststandigen Vollzugslockerungen gewahrt 
werden konnten" , grundsatzlieh einen 
Rechtsanspruch auf Ausfllhrung hatten: da 
dies erhebliche Auswirkungen auf den Per
sonalbereich im Justizvollzug hatte, habe man 
dagegen eben grundsatzlieh angehen mllssen. 



'der Iichtblick'- November/Dezember 1994 

Und deshalb wolle man das Verhalten der 
NA Tegel nicht beanstanden.- Das braclue 
mi.ch in' 8 Gnlbeln, denn angesichts dieser 
ArgUmentation liegt der Gedanke nahe, daß 
es doch eine ganze Menge Gefangene gibt, 
die bis zum letzten Tag keine Vol.l.zug$
lockerungen kriegen. Was, dachte ich. denki 
die Justizverwal.tung. macht ein Gangster, 
dem 10 Tage vor der Entlassung .Ansgsng 
oder Urlaub zur Regelung seiner persönlichen 
Angelegenheiten gewahrt wird? Bringt Leute 
um? Geht flitzen? Versaut die Lockerungssta
ti.stik? Gibt den einschlagigen Sta:nker-Fuzzis 
im Rechtsausschuß Stoff fO.r schabige Pres
seknaller? Oberdosiert sich wegen herabge
setzter Gifttolersnz? Ha keine w~ 
m regeln. weil er eh' in die tausepensian konurt?" 

Was auch immer, dachte ich: natllrlich hat die 
An.stal1 daftlr zu sorgen. daß das alles nicht 
pssiert; aber wenn sie's nicht bis 10 Tage vor 
der Entlassung getan hat - wie' s im Gesetz 

. :~ .. 
"" 

steht und wofnr ich mich steuermaßig an den 
152,80 Mansen pro Tag (macht bei 60.000 
Gefangenen in Deutschland pro Jahr 
3.346.320.000 Dunune Mark) beteilige- dann 
soll sie danach nicht einen auf Verantwor
tung machen. Die hat sie namlich dann nie 
Qbernonunen, sondern nur bis zum lelzten 
Tag. dem Entl.assungstag. abgewartet, um 
dann den Schwamm Peter (oder wie er sonst 
auch heißen mag ) wieder an uns alle abzu
geben: knackfrisch mit Knastgeruch und im 
Zweifel bestens gerOstet fO.r die Einhaltung 
der sozialen Spielregeln (8. § 3 StVollzG: das 
Leben in den Haftanstalten ist dem Leben in 
Freiheit soweit als möglich anzupassen); der 
erste Weg geht in die Kneipe zmn Venaufen 
der Oberbnlckung. der zweite zum Soz., 
Knacke, .Kase ohne Geschmack und Appel
kom bei Aldi, und nach 2 Wochen bis 12 
Monaten hat der Resozialisierte die grandiose 
Erkenntnis, daß er im Knast den ganzen Streß 
nicht hatte, ... 

Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen! 
Forderungen, Kritik und urteil , müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsprechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Uebe Redakdons&emefnscbaft, 

am Ende dieses Verwahljahres mOchte ich 
mich bei Euch fO.r die Zusendung des 
,,Lichtblick" recht herzlich bedanken und 
gleichzeitig darum bitten, mir diesen auch in 
den kommenden (vier) Jahren zuzusenden. 
Ich lese ihn gerne und hole mir auch so den 
einen und anderen Tip daraus, denn ich zahle 
mich auch nicht zu denen, die alles wider
spruchslos hinnehmen, was die ,,Lager
konunandantur" verfQgt. Der Rechtsweg 
bringt zwar auch nichts ein, aber er hat in je
dem Fall einen hohen Unterhaltungs- und 
Beschaftigungswert, so daß einige Vollzugs
abende wirklich schnell vergehen. Die Euch 

anderweitig bekannte .,VorzeigeanstaltWei
den" ist ja im Grunde nichts anderes als eine 
Außenstelle unseres ehemaligen Zuchthauses, 
das nach der Reform des Strafvoll
zugsgesetzes mch in JV A umbens:nnt wurde. 
Dem Kollegen in Weiden, der überlegt, ob er 
die dortige NA als ,.Arbeitszuchthaus" 
bezeichnen soll, kOnnt ihr gelegentlich emp
fehlen, er möge doch einen V erlegu.ngsa.nttag 
nach Amberg schreiben (die Entscheidung 
triflt ein und derselbe AnBt.allsleiter), denn 
hier wird er sobald er seine zwei Jahre 
Strafhaft rum hat mit Einzelfernsehgeneh
migung und ganztagiger Bettlagrigkeit be
lohnt, auch wenn er 30 und 40 prozeruige 
AbZ1lge vom Grundlohn der VergtltlmgS-
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Ich finde, der Gram Wld der Wrock: .. und 
wie sie alle heißen sollen einen solchen Knast 
selber bezahlen, ich schmeiß mein Geld lieber 
aus meinen eigenen Fenstern ! 

Olaf Heiscbel 
(Mitglied des Berlner Volbugsbetrats) 

"auf den Gefangenen, der mir die Besch!Qsse 
schickte, traf das tlbrigens alles ganz offen
sichtlich nicht zu: der schien nur dafO.r bluten 
zu sollen. daß er seine vielen Jahre Lange
weile im I<.n1m mi1 Beschwerden und Ge
richtsverfahren gegen die Anstalt kreativer 
gestaltet hatte. 

"*die vertreten fO.r die CDU im Rechtsaus
schuß des Abgeordnetenhauses noch die 
Ideale unserer Vorfahren. 

stufe I bei erwiesener Faulheit hat. Nachteile 
in der Beziehung haben hier nur die, die blöd 
genug sind zum Wohle der ,,Lagerwirtschafts
verwaltung" zu arbeiten. Mit de.n besten 
Wtlnscllen fnr Eure Arbeit verbleibe ich. 
voller Vol1zugsfreude und freundlichen OrO.ßen 

Willibald Kraus 
JVA-Amberg 

Tberaple Ja - aber fQr wen? 

Wie ich finde, so habt Thr, die Thr in dieser 
Anstal1 einsitzl, 811Ch einmal ein Recht darauf, 
wer hier im Haus IV (SothA), wirklich drin
gend eine Therapie benötigt. Um Euch dieses 
nun mal deutlich zu machen, will ich gern 
eimnal ein paar Beispiele an.tilhren. Wir 
haben hier in unserem Sprecherraum. 
welcher doch sehr gut eingerichtet ist, eine 
Spielm.atte fnr die Kinder. 

Nun bleibt es ja nicht aus, daß diese Matte 
an.ch eimnal defekt geht, wenn jahrelang dar
auf gespielt wird. Und gerum so ist es nun ge
schehen! Nun erklarte sich die Polsterei 
bereit, diese Matte wieder neu zu beziehen; 
mit blauem Kunstleder. Jetzt muß ich aber 
noch dazuftlgen, daß die vorhandene Malte 
im Moment mit rotem Leder bezogen ist. Die 
Polst.erei hat aber kein rotes Leder vorratig 
wQrde aber die defekte Matte mit blauem 
Leder beziehen. 

Nun ist eil aber so, daß diese Farbe der Frau 
Dr. Essler nicht zusagt.. und somit die Matte 
weiterhin defekt bleibt. Wenn die Spielm.mte 
fnr die Kinder nun weiterhin demoliert 
werden kann. bis sie total im Eimer ist, dann 
ist das Theater wieder groß! Di.e Matte wird 
in diesem Zustand \lber kurz oder lang aus 
dem Sprechstundenraum entfernt werden 
m1lssen; womit den Kindem jegliche Spiel
gelegenheit bei den Sprecher genommen 
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wird. Und das alles nur, weil es einer Fnm 
Dr. Essler nicht in den Kram paßt, daß blau 
nicht rot ist. 
Ich frage mich nun allen ernstes: 
.. wer lut denn darum eine Therapie nl'tiger'' ? 

Und nun noch ein weiteres Beispiel: Es 
betrifft die Couch im Raum ftlr die Lang
zeitsprechstunde. Dieser Rawn war eine 
ganze Zeit lang geschlossen, weil eben diese 
besagte Couch zu sclunutzig geworden war. 
Nun wurde selbige wieder neu bezogen und 
der Raum ist seit geraumer Zeit wieder ge
Offnet, jedoch aber nur unter der Bedingung. 
daß der Raum sowie die Couch "sauber'' 
bleiben. Ansonsten hatte es zur Folge, daß 
der ,,Langzeitsprechrawn" fllr irruner ge
schlossen Wllrde. Nun wurde wieder einmal 
angeboten, einen abwaschbaren Bezug 1\lr die 
Couch zu besorgen. Dieses Angebot wurde 
natllrlich nicht angenommen, im Gegenteil, es 
lAuft alles darnuf hinaus, daß uns dieser 
Raum einfach gestrichen werden soll. Wenn 
eine ganze Familie mit Kindem zu Besuch 
kommt, dann kann es doch logischerweise 
geschehen, daß ein Kind mit den Schuhen 
auf die Couch klettert; so daß es mit der Zeit 
nicht ausbleibt, daß die Couch einige Flecken 
bekommt. Bei einem ,.Schonbezug" könnte 
man die Couch sodann gleich wieder 
abwischen, aber es ist doch durchaus normal, 
daß - wenn Kinder in einem Raum spielen -
es zu natnrlichen Verschleißerscheinungen 
bei solch einem Möbel.sn1ck kommt. Na ja, 
dieser Raum ist ja auch wieder mal etwa; 
Positives fllr die Gefangenen - Entschuldigung! 
-, hier in Haus IV sind es ja ,,Klienten" . 
Also muß es doch wohl einen Weg geben, 
wn diesen Raum durch irgendwelche 
lacherliehen Argumente wieder abschaffen zu 
konnen!?! 
Zum Schluß möchte ich nun noch ein 
Beispiel bringen, wie nötig eigentlich unsere 
"Therapeuten" eine Therapie hatten. Ein 
,,Klient" wird aus dem Betrieb geworfen; wie 
sich spater herausstellte, völlig unbegnlndet! 
Er ist nun darnuf bedacht, nun schnell wieder 
eine angemessene Arbeit zu finden. Es gtlang 
ilun irgendwie schon mn nachsten Tag, die 
neue Stelle besetzen zu können, nachdem er 
Rllck.sprache mit seinen Stationsbeamten und 
den zustandigen Werksbeamten gefilhrt hatte. 
Eigentlich sollte einem reibungslosen Über
gang zur neu.en Arbeitsstelle nichts mehr im 
Wege stehen; wenn da nicht die Hllrde mit 
der Therapeutin dazwischen gekommen 
ware. Selbige Therapeutin ist, zumindest 
nach ,.außen" hin, darauf bedacht, daß ihre 
,,Klienten" in Lohn und Arbeit stehen, weil 
es sich gut ftlr eine Therapie - Station macht 
und den Eindruck vermittelt: ,,Da wird kra.ftig 
etwas für die Jungs getan" r Dieselbe Thera
peutin lehnte nun diesen unfreiwilligen Ar
beitsplatzwechsel mit der fadenscheinigen 
Begrundung ab: .,Sie konnten ja anfangen mit 
Drogen Oeschafte zu machen" ! Dieser 
,,Klienr' , der hier nur völlig unbegrllndet 
von der Arbeit abgelöst wurde, hatte 
nachweislich noch nie etwas mit Drogen zu 
tun. Auch heute noch entbehrt es jeder 
Grundlage, diesen Menschen irgendwie mit 
Drogen in Verbindung zu bringen. Die 

gemachten Vermutungen sind völlig aus der 
Luft gegriffen und absolut nicht nachvoll
ziehbar. wie man solches in die Welt setzen 
konnte? Nach einigem Hin und Her wurde 
ilun dann mitgeteilt, daß die llber alles 
stehende Fnm Dr. Essler, dieses ganze 
Theater wn seine Person so angeordnet hatte. 
Alles nachfragen nach dem warum, wurden 
nicht konkret beantwortet. Entweder sind da 
mehrere Faktoren gleichzeitig zusammen 
geflossen, oder aber die Anweisungen von 
Fnm Dr. Essler wurden grobliehst mißachtet; 
weil gcrum zwei Tage spater ein anderer 
,,Klient" aus dem selben Haus diesen Job 
ohne nennenswerte Schwierigkeiten be
konunen hatte. Vielleicht ist besagter ,,Klien!" 
aber auch nur von seiner Therapeutin 
belogen worden?! Grllnde, jemanden das Le
ben noch ein wenig schwerer zu machen -
wenn man den Therapeuten nicht in eine 
,.Gottahnliche Stellung" einstuft - dllrfte es 
genllgend geben, denke ich zumindest. Im 
Endeffekt wurden dem ,,Klienten" von seiner 
Therapeutin Offentlieh auch noch Vorwllrfe 
gemacht, sich doch endlich eine geeignete 
Arbeit zu suchen. Wenn man dem 
Therapeuten . .gelegen" ist. dann ist auch in 
einem so sozial ansgerichteten Hans, wie das 
Haus IV, bestirrunt auch einiges viel. viel 
leichter zu bekommen. 

Verfasser ist der Redaktion bekannt 

Kulturetndrilcke 

Hiermit bitte ich um Teilnahme an der Veran
staltung des Berliner Kabarett-Theaters die 
,,Distel" , 16. Dez. 1994, im Kultursaal der 
JV A Tegel. Beginn 18.00 Uhr. 

So oder so ahnlieh mochten u.U. die Antrage 
der zirka 150 Gefangenen ausgesehen haben, 
als sie sich, angesprochen durch den Plakat
aushang des pädagogischen Dienstes vom 
Programm: ,,Die reine Leere" der ,,Distel" 
angesprochen f1lhlten. Kurz vor Beginn der 
Veranstaltung llberschattete ein unangeneh
mer, allerdings kleinerer Zwischenfall zweier 
Gefangener, die Aufin.erksamkeit der Warten
den; doch herrschte bei der großen Mehrzahl 
der freiwillig Erschienen zumindest in ihren 
Hirnen nicht: "Die reine Leere"! 

Ob wir für die Kabarettistenlinnen ein beson
deres Publikum darstellten vermag ich, im 
Gegensatz zum Deutschlandfunk, der in 
seinen "Tagebuchnotizen" . am 19.Dez., 
gegen 0:50 Uhr, dieses tlber den Radio-Ather 
verkündete, nicht zu beurteilen, Mir erschien 
diese Frage nun doch eher nebensächlich, 
was ich llber die speziell ftlr uns zuge
schnittene, bzw. zusanunengestellte Pro
gramnmummer weder behaupten kann, -
noch darf. 
(Jene, die es aus irgendwelchen, nicht ent
schuldbaren Gnl.nden verpaßt haben sollten, 
dürfen sich "voll". diesmal nicht,,leer' ar gern!) 

Erteilt wurde, auf einer improvisierten Klas
senzimmerbllhne, ein gutes Stllck Ost- wie 
West- Nachhilfeunterricht in Sachen Politik. 
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Moral und ( Pater Vincens mag es empören ), 
- Religion! Fllr A1hei:sten ist ohnehin kein 
Platz im Himmel; die suchen doch selbst ihr 
sexuelles Himmelreich noch auf Erden; nicht 
,,im Ausgang" ! Da wurde, von den 3 
Akteuren und den 2 Musikern gekonnt Witz, 
Charme, Biß und Humor vorgetragen und 
verspnlht, manches befreiendes Lachen dabei 
im Saal eneugt - und doch, wenn die gut
gemeinte Ironie der Realitat zu nahe kam, 
konnte einem schon das Lachen im Halse 
stecken bleiben. 
Zumindest in diC!Ien knapp 2 Stunden, waren 
wir dem tristen, grauen Gefangnisallt.ag ein 
gutes Stack entnlekt, denn vexgessen kann 
ihn keiner, - verdrangen möglicherweise 
einige ... 

Der verdient - begeisterte Applaus mn Ende 
der Vorstellung. mag ft1r die Ensemble
mitglieder ein Grund sein, die reduzierte 
Gage zu verkraften und unseren Dank an ihr 
KOnnen nicht zu vergessen. 

Im Wohnzimmer meiner Eltern standen, ich 
weiß es aus vergangenen Kindertagen, 
blllhende Disteln. Silberdisteln ; meist 3 
St\lck in einer kleinen, bauchigen, gnlnen 
Vase ohne Wasser. Heute erst weiß ich 
warum: Es sind sehr eindrucksvolle Trocken
blumen. die llberall wachsen und zum Gedei
hen viel Sonne benötigen. Geschnitten, 
verfaulen sie im Vasenwasser ... 

Und was hat das mit einer Kabarettveranstal
tung zu tun? Uns zur Toleranz ermahnen, 
Wllrde mir schon genügen; Thnen nicht ? 

Klaus Hafemann 
JV A Tegel, TA VI 

Das Traumschiff TA I E Folge Z 

Eine Geschichte, die mich nicht personlieh 
betrifft, mich aber dennoch betroffen macht. 

Vorab eine Bemerkung. zu der Leserskti.on, 
welche im letzten Libli auf meinen ersten 
Artikel "Tnmmschiff I E", welcher im Som
merlibli erschienen war, gestanden hat. Ich 
fand' s schon toll, daß sich die Frau eines 
Inhaftierten so dramatisch fQr dieses Konzept 
einsetzt. Leider fehlten ihr zur Zeitdieses 
Briefes an mich (welcher dann gedruckt 
wurde), die nötigen Backgroundinfonna
tionen, um diesen Artikel richtig zu 
begreifen. Nach einem kurzen Briefwechsel, 
konnte ich sie davon llbeneugen, daß ich 
nicht nur negativ denke, sondern einfach 
bloß in einer etwas komplexeren Dimension. 
Ich mache "besseren Knast" nicht nur am 
bestehen einer ,,Paargruppe" fest. (obwohl 
dies eine durchaus begro.ßenswerte Einrich
tung ist), sondern ich habe versucht das ge
samte Projekt kritisch zu beschreiben. 

Nun zu Folge 2, die eigentlich gar nicht ge
plant war. sich aber, unter anderem durch die 
Kritik, so ergeben hat. Stell dir vor, du heu
erst auf dem Traumschiff an. noch vor dem 
Stapellauf. Du arbeitest also durch die ganze 
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stnnnische Zeit mit, an diesem Dampfer Wld 
nicht zuletzt auch an dir, weil du ja was 
erreichen mochtest. Du befindest dich ja in 
einem .. Therapieprojekt" bzw. auf der Fahrt 
dorthin. Du erlebst mit, wie andere. die sich 
gut durchgewuselt haben. auf 35er entlassen 
werden, oder in den Offenen verlegt werden, 
mit der Gewißheit im Kopf: .,der kommt wie
der!" Nicht etwa aus Neid, im Gegenteil, du 
gönnst jedem die EntlasSWlg und jede Ver
legung ermutigt zum weiter machen. Beweist 
es doch. daß Konzept geht auf, die Mllhe 
lohnt. Dann kommt langsam die Zeit, in der 
dein eigener Landungssteg in Sicht kommt. 
Immer klarer zeichnet er sich am Horizont ab. 
Du bietest schon deinen (guten) Job im Hans 
an, denn du hast auch Verantwonung gelernt. 
Alles wird gut, Land in Sicht! Der ersehnte 
Briefvom Richter kommt "35er abgelehnt!". 
Ohne Beg.nlndung. Es gibt eigentlich auch 
keinen vem1lnftigen Grund dafür, außer dem, 
daß dein Richter Schwarzmann heißt, Wld 
eine Richterin ist. 

AUS DER TRAUM ! 

PS: Als ich .• ~ Tnrumschiff" erfand, dachte 
ich nicht, daß diese Bezeichnung so 
verdammt zweideutig wird! 

lU v. Thenen TAlE 
,NA Tegel 

Asoziales Verbalten ln der 
Vorzeige- Anstalt oder 

.,Ihre Frau wfD doch sowieso nJchts mehr 
von Ihnen "Wissen .... !" 

Seit mehr als einem halben Jahr geistern der
artige Spruche durch die Justizvol.lzugsanstal! 
(NA) Wetden, ausgesprochen von dem 
,.Sozialarbeitet' , der auch besonderen Wert 
auf diese .,Anrede'' legt, dennoch aber nichts 
anderes ist als ein ,,Bedienstete(' des allge
meinen Vollzugsdienstes, mögticherweise ir
gendwann irgendeinen ,,Kurs" absolviert hat 
und j etzt mit den Aufgaben des ,.Sozialdien
Sies" betraut und diesen Hilfsdienst mehr 
schlecht als recht versieht. 

Nun hatte die NA Weiden _einmal" eine So
zialarbeiterin, die nicht nur dazu ausgebildet 
war, sondern sich auch engagiene und sich 
!Ur die Inhaftierten im ~ahmen der 
Möglichkeiten und Aufgaben einsetzte, auch 
versuchte, etwas zu bewegen. Sie scheiterte 
an der Sturheit der Bürokratie, der 
Anstal.tsleitung. die es gar nicht gerne sah. 
wenn Inhaftierten ,.geholfen" wurde, sie 
wurde regelrecht hinansgeekelt ans dem von 
~~ern" dominierten "Vollz:ug ". 

Dem Dienstherrn treu und absolut hörig erge
ben nimmt der "Sozialbedienstete" jedoch 
seine Aufgaben wahr: Ja nichl zu viel tun, lie
ber mehr von sich weisen und ablehnen. ver
trösten Wld verzOgem auf der einen Seite, auf 
der anderen nur dann "fllr die Inhaftierten" 
dazusei.n, wenn der .,allgemeine Dienst" dies 
auch vorsieht, feste Speechzeiten oder gar 

mal ein Besuch auf der Zelle sind außerst 
selten. Handlungen zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und OrdnWlg. wie sie der "all
gemeine Vollzugsdiensf' beinhaltet, mehren 
sich. sind in der Überzahl vertreten. Wenn 
dieser .. Sozialbedienstete" dann zum 
Wochenende oder zum Nachtdienst eingeteilt 
wird, dann fällt natürlich wegen des Aus
gleichs an SlWlden bzw. der notwendigen 
Zwischenraume der .. Tagdienst" aus- es gibt 
also keinen. noch nicht eirunal mehr einen 
"Sozialbediensteten" an .,diesen" Tagen. Klar 
doch, die Inhaftierten haben sich mit ihren 
Problemen an die ,,Zeiten" zu halten. an 
denen diese Person da ist; wenn er nicht "da 
ist" , dmm dürfen sie miCh ,,keine Probl.eJrW' 
haben., so e:in1äch isl da3! 

... und wenn doch, was dann? Pech gehabt, 
dann wird der Inhaftierte mit seinen 
Problemen alleine gelassen, dann darf er in 
den vier abgeschotteten Wänden schmoren, 
es darf alles kaputt gehen, nicht nur 
WohnWlg verloren sein, sondern auch die 
Familie. die Frau oder Freundin. vielfach der 
Halt der Ausgegrenzten. der behördlich 
Verwahrten. 

Wenn jemand keine starke Natur hat dann 
schmeißt i1IIl ein derartiger Spruch. wie ein
gangs aufgefnhrt, wn und vollstandig aus der 
Bahn, er verzweifelt an sich und an der 
Gesellschaft, an seinen Nachsten. Zum 
Gedanken an einen Suizid ist es dann nicht 
mehr weit. "Sozialarbeit" also als "Vorberei
tet eines Selbsbnordes 7'' ,,Phantasie Wld 
Hilfe zur Selbsthilfe sind besser als Mißtrauen 
und Bllrokratie" : Insbesondere dem 
"Sozialarbeiter' steht diese zu leistende 
soziale Hilfe an, neben rnaLerieller Hilfe vor 
allem Beratung in persönlichen, sozialen Wld 
auch rechtlichen Fragen zu gewahren Wld 
geben, nicht nur hin und wieder über die Ge
wahrung eines Telefongesprachs mit nahen 
Familienangehörigen oder Sonderbesuch zu 
"entscheiden" , meist ablehnend natürlich, 
weil ja ,.Ihre Frau sowieso nichtS mehr von 
Ihnen wissen will" oder weil .,Sie bereits zwei 
(!) Sinnden Besuch~· etc. 

ln einer Beschwerde an den Anstaltsleiter 
wurde bereits auf die unhaltbaren Zustände 
beZ\1glich der .. sozialen Hilfe" in dieser An
stalt hingewiesen. Mit . .zum dienstaufsichtli
ehen Einschreiten ergab sich kein AnJaß" 
und .,die SachbehandlWtg ist nicht zu be
anstanden" wurde die Beschwerde abge
schmettert; n\lfl ist das Staatsministerium der 
Justiz danlber informiert worden, welches 
wohl auch in ,.Personalfragen'' mitzureden 
hat- die Antwort steht jedoch noch aus! 

Derweil gehen die gesellschaftsschädigenden 
und gemeinschaftsfeindlichen Hilfen des 
,.Sozialbediensteten" weiter, ,.Abhilfe" ist 
nichl in Sicht, Abweisung Wld Ablelmung je
doch die Regel. 

.,Ihre Frau will ja sowieso nichtS ... " 

Ulf Thonnann 
JVA Weiden 
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Ungereimtes oder ,.Eigenheiten• ln der 
DtAt-(eo?)-KQche Haus VI 

. .Ein schwieriges Unterfangen. Das bringt dir 
doch rein gar nichts. wenn danlber geschrie
ben wird: meinst du. damit irgend etwas zu 
an dem?'' 
UngeOOu so bekam ich es von Mitgefangenen 
zu hören, wenn ich das Dauerreizthema Essen 
Ausgabestelle Di.at.lalche, dem Haus VI, auch 
nur ansatzweise anschneiden wollle. 

Zugegeben, kein angeneluner Job, jeden Tag 
entweder bei Wind, Regen Wld Kalte. oder 
aber hochsommerliehen Außentemperaturen 
den Weg zu Fuß, mit einem schlechl aufge
pumpten Bollerwagen zur Hauptktlche an
treten zu mnssen und von don wie ein Pack
esel beladen, versehen mit z.T. rechl 
schweren Lebensmitteln, ich denke dabei z.B. 
,,nut' an die Milch, die fllr Haus VI der NA 
Tegel beS1imrnt ist, zurockzukehren 

Keineswegs will und kann ich die Arbeit 
dieser beiden Routiniers unterschatzen. 
schließlich gilt es nach dem Abholen da; Ganze 
.,stationsgerecht" auf die entsprechenden 
. .Brettet' (Tabletts Anm d. Red) der ein
zelnen Stationen richtig. (soll heißen: genau 
und exakt. wie von der Hauptktlche vorgese
hen), zu verteilen. Und eben genau an dieser 
Stelle hapert es; namlich mit dem ,,richtigen" 
Verteilen. Das Verteilen wird in diesem Fall 
groß geschrieben. da substantiviert gebraucht; 
eher klein schreiben 'W'\lrden es hingegen viel 
lieber die beiden mit dem Austeilen beauf
tregten Diatkllchen • Kalfaktoren. 

Das macht Sinn, denn immerhin lassen sich 
lrier einige Begriffe ,.verwandeln" ! Mein 
besonderes Interesse in diesem Artikel mag 
ausnahmsweise nur den Sonderkostfonnen, 
speziell der . .Fleischlosen Kost' gelten.. Auch 
wenn ich mit einiger Wahrscheinlichkeit des 
,.Schleimens'' geziehen werde sollte, im gro· 
ßen und ganzen kann ich mich \lber das 
Essen der fleischlosen Kostfenn nicht be
schweren. da ich sie ,JlQCh" als .,gut" ein2usnJ. 
fenvennag. 
Da die Hauptkßche immer wieder z.T. auch 
Wlgerechtfertigten Angriffen ausgesetzl war 
und ist, gleich noch ein Beispiel ftlr guten 
Service. An einem zu.nlckliegenden Sonntag 
waren die Obsttageder Station 11 durch die 
Diat(en?)- Kllche von Haus VI genau um ei
nen Teilnehmer reduziert worden; der Gang 
zur HauptlcOche mit dem Diensthabenden der 
Station bescherte mir nicht etwa vielfälti.ge 
Wld unfruchtbare Diskussionen, sondern 
anstartdslos erhielt ich die .,verloren
gegangene" Obstration seitens der Hauptkü
che mit einem verschmitzten Lächeln auf dem 
Gesicht des zuständigen ,,Kilchenoberen". 
dessen Name ich zwar gerne an dieser Stelle 
benannt haue, doch leider niclu. kenne. Kein 
EinzelbeispieL wie ich. ohne rot werden zu 
mllSSen, aufgrund eigens gemachter Erfah
rWlgen versichern kann. 

Nein, rucht an der Hauptkllche liegt es also. 
wenn wie auf dem Kostplan ausgedruckt 
Rohkost steht, stattdessen aber tlbrig ge-
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bliebener GeW1lrz.gnrkenscheiben-Salat mit 
Essig haltbar gemacht, aus dem K1lhlschnm.k 
der .~en?)Verwalter'' allen Anhangem der 
fleischlosen KO!t gereicht wurde. 

Mögliche .,Ein.sparungseffekte": 
Entweder soundso viel RohkostTomaten, 
ganze, halbe oder viertel Stllck Rohkost, 
gnlne Gurken. auch Eier gehOrten in der 
Vergangenheit zu den ,,Einspanmgseffekten" 
der Diatmanager. Wie? Ganz einfach: Aus 
zwei vorgesehenen Eiern zum Abendbrot fO.r 
die fleischlose Kostform reduzierten die 
Obereifrigen eines, denn womöglich hegten 
sie Sorge, die Betroffenen kOnnten durch 
stattliches Obergewicht Schaden an ihrer Ge
sundheit nehmen. 

Meine Dankbarkeit halt sich in Grenzen. 
dennoch pladiere ich nicht fO.r die Absetzung 
der beiden Unghlcksraben. zahlt_ man nun 
einmal nicht zu den Boofkes, erkennt man 
sehr rasch, daß die Zuteilung.smodalitaten, 
wenn 1lberhanpt.- nur ungenllgend i1berpnlft 
bzw. kontrolliert wurden; achteten die beiden 
Hauptverteiler doch selbst peinliehst danw.f, 
möglichst keine Essenplane f\lr die anderen 
Kostformen (außer Gesundenkost) herauszu
geben. von sporadischen Ausnalunen einmal 
abgesehen. 

Machen wir uns nichts vor. Damit wurde 
einem möglichen Bell'Ug T11r und Tor 
geöffnet, denn die Hausarbeiter der ent· 
sprechenden Stationen, die mil der Essenaus
gabe betraut sind oder waren. hatten ja nun 
selbst keinerlei überpnlfungsmog.I.ichkeiten 
mehr in den Handen. sie waren also hilflos 
und blind den Aussagen der beiden 
Oiat(en?)-Kalfaktoren ausgeliefert. Da ich 
einst selbst zu jenen zahlte, die als 
Hausarbeiter fUr den Zustandigkeitsbereich 
Essenausgabe sorgten. besitze ich das 
notwendige Insider - Wissen. weiß also 
wovon und woruber ich schreibe. 

Es ist wie immer- und wie es auch in der 
Politik i1blich ist. Die Schwtch.sten in der 
Kette der Hierarchie werden zum Gehen ge
nötigt oder gezwungen. ihren Posten aufzuge
ben, indem ihnen der Raussehrniß droht; die 
Verantwortlichen fUr die Misere -. sie aber 
bleiben! 

Ein solcher VDL, Herr Frey, des Hauses VI. 
sah, ich zltiere: "keinen Handlungsbedarf' ; ich 
halte es fO.r geboten. wie aus den Zeilen 
dieses Artikels hervorgehen kOnnte. Aller
dings. die Chance zur Reh.abilitation der 
beiden sollte bestehen. nach dem Umzug sind 
die neuerlichen Ausgangspositionen durch
aus glln.stiger, der Kontrollmechanismus auf 
dem Weg, hin- und zurück, ist gegeben und 
was ich als weitaus wichtiger erachte, die 
beiden sollten mit nicht kontinuierlichen 
Kontrollen rechnen ,.mossen" . wn d.aran 
gehindert zu sein. aus einer Diatknche. eine 
DIA TEN-KOCHE machen zu wollen ! 

Klaus Hafemann 
NA Tegel TA VI 

Haßo ,.kmm" 

Deinen Namen habe ich von Michael A. 
(Projekt Traumwolke) und er hat mir ge
schrieben. daß ich mich an Dich wenden 
sollte, und Dir einen Bericht llber die NA 
Willich zuschicken kOnnte. Dabei gehl es um. 
meine pmönliche Problematik. Das wird ein 
halber Roman. aber ich hoffe, Du nimmst es 
gelassen. Im April wurde ich nach der u
Haft in MO.lheim, nach Willich verlegt. Ich 
bin Diabetikerin und nach einer Dosis
Anpassung eingestellt; d.h. ich muß den 
Blutzuckerwert vor dem Essen messen und 
dann nach Wert und Broteinheiten spritzen. 
In Millheim war das absolut kein Problem. 
Ich kann die Spritze hier zwar in der Zelle 
haben. darf sie aber nicht. wenn ich mal zum 
Um.schluß gehe, oder morgens zur Arbeit. 
mitnehmen. Es flmgt also schon mal damit 
an, daß ich die ganze Woche nicht fn1h
stQcken kann. Wer in etwa Ahnung davon 
hat, weiß, wie sich so etwas auf Dauer bei 
einem Diabetiker auswirkt. Die Zulagen. die 
ich bekam. bestanden aus Gurken. Tomaten 
und Magerquark. Der Brotbelag ist Ma
gerquark und als Vegetarier gibt es daru\ e.ls 
Fleischaustausch noch mal mindestens drei 
mal in der Woche Quark. 

Seit April habe ich versucht, dem 
Anst.altsai71, Prof. Dr. Schleiffer, begreiflich 
zu machen. daß die ganze Sache hier. fllr 
mich zu einem Oberlebenstraining wird. ALs 
ich ihm sagte, daß ich kohlenhydrathaltige 
Zulagen brauche, meinte er, daß in jedem 
Gemllse Kohlenhydrate waren. Die Weisheit 
bezieht er, wie er sagte, aus einem schlauen 
Buch, das sich in seinem Besitz befindet. Ich 
habe meine Weisheiten tlber 30 Jahre in 
Diabetikerschulungen erworben. aber Prof. 
Dr. Schleiffer hat mich nur gefragt. wer mir 
solchen Quatsch er7Ahlt. hatte. Mir ist dann 
der Kragen endgi1Itig geplatzi. als man mir 
zum zweiter~ Mal Spritzen gab, mit denen ich 
das Insulin nicht einmal dosieren konnte. Ich 
habe an meinen Anwalt und die Staats
anwaltschaft geschrieben. Das Schreiben 
meines Anwalts an die N A wurde beanrwor
teL Darin heißt es, daß ich eine Diabetes-Diat 
bekomme und ordentlich arztlich. versorgt 
werde. Die falschen Spritzen hatte ich ,,nur" 
2 oder 3 Tage lang erhalten. Aber der letzte 
Satz sagt eigentlich alles. Wörtlich heißt es 
da: ,,Der Anstaltsarzt betont. daß die intensive 
Verabreichung von Insulin mehrfach taglieh 
t\lr Ihre Mandantin todlieh ware" . Todlieh ist 
dabei unterstrichen. · 

Dieses Schreiben wurde mit freundlichen 
Gnl.ßen der Anstaltsleiterin, Frau Dr. Eiselin, 
an meinen Rechtsanwalt geschickt. Das 
Schreiben an die Staatsanwaltschaft wurde 
gar nicht erst beantwortet. Bis zu dem 
Schretöen meines Anwalts war ich 
urlaubsberechtigt. Am 27. 11 .1994 kam ich 
aus dem Urlaub zu.n1ck. Am 28.11.1994 holte 
man mich mittags ins Lazarett Ich sollte ei
nen Urintest abgeben. Ich habe nalllrlich 
gefragt, warum und bekam die Antwort, es 
sei ein Routinetest Ich habe ihn im Beisein 
der Lazarettbeamtin, sie stand vor der 
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Toilettentll.r, abgegeben. Am 29.11.1994 
wurde ich morgens wieder ins Lazarett ge
holt. Diesme.l standen außer der Lazsrettbe
amtin, noch eine Beamtin aus dem Vollzug. 
mir gegen1lber. Man sagte mir, es bestQnde 
der Verdacht. ich hatte den Test vermischt. 
Man hatte im Mannerbaus Teststreifen 
hineingehalten und keinerlei, vor allem aber 
keine diabetische Veranderung gesehen. Das 
kann man auch nur, wenn der Blutzucker die 
Nierenschwelle übersteigt. Das war aber nicht 
der Fall. Da ich den Blutzucker mindestens 
viermal taglieh kontrolliere, weiß ich gena:u, 
wie hoch er ist. Da ich zum Fnlhst1lck kein 
lnsulin spritzen kann. bleibt mir nichts 
anderes t1brig. als das Basisinsulin so zu 
dosieren. daß es den Wert bis zum Mittag
essen halt. ALso habe ich auch gesagt, daß 
keine d.iabetische Veranderung sichtbar sein 
könne. 

Ober die ganze Aktion war ich sauer. weil es 
keinen Teststreifen gibt, der einen ver
mischten Test anzeigt und vor einiger Zeit 
kam schon einmal so ein Blödsinn. Da wollte 
man mir unterstellen. die Spritzen. die bei 
BTMem gefunden wurden. waren von mir. 
Das konnte sich schnell klaren. denn ich be
konune völlig_ andere von der· NA. als die, 
welche man gefunden hat, Ali.ßerdem muß 
der Tausch schriftlich festgehalten werden. 
Aufjeden Fall sagte die Beamtin mir zu. daß 
sie den von mir abgegebenen Test verwerten 
könne. Damit war die Sache f\lr mich er
ledigt. Am 30.1 1.1994 kam dann der 
Bescheid, man W\lrde mir den Urlaub enl· 
ziehen. weil ich den zweiten Test verweigert 
hatte. Am 1.12.1994 hatte ich ein Gesprach 
mit der Anstaltsleiterin. Ich sagte ihr, daß 
man mir zugesichert hatte, den Test zu 
verwerten. Mein Angebot, einen neuen Test 
abzugeben. wurde abgelelurt. und ich sollte 
warten bis die Sache mil der Lazarettbeamtin 
abgeklart ware. Am 2.12.1994 sagte diese 
Beamtin vor der Anstalts.leiterin, daß sie mir 
gesagt hatte, sie kOnne den Test verwerten, 
kann aber dann mit dem Argument, in dem 
Fall hätte man bei einem eventuell vermisch
ten Test die Prozentzahlen nicht genau 
ermitteln können. Das Argument konnte ich 
auch widerlegen, in dem iclt sagte, daß ein 
Test entweder positiv oder negativ ware. Das 
wurde mir nachher noch von zwei Orogen
beraterinnen bestatigt. ich habe aber wieder 
einen Test angeboten. Er wurde auch dieses 
Mal abgelehnt, angeblich war es dann zu spat 
Man muß aber niemanden erklären wie lange 
man THC nachweisen kann. 

Auf alle meine hietr- und stichfesten Argu
mente griff man in die Trickkiste und Fr. Dr. 
Eiselin meinte, der Test ware vielleicht gar 
nicht mehr vorhanden gewesen. Davon war 
bis zu diesem Moment nie die Rede. Der Vor
schlag aber, zwar mil sichtlichen Erstaunen 
der Beamtin. scheinbar jedoch dankbar 
aufgegriffen. Hatte man den Test ausgewertet 
ware er negativ gewesen. Ein neuer Test. den 
ich nicht machen konnte. hatte das auch 
bewiesen. Fllr mich ist das Ganze, ein 
schmutziger Trick. Aber so etwas in der Art 
gibt es hier Ofter. Eine Frau sollte keinen 
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WeihnachlBurlaub bekommen. weil sie sich 
angeblich standig Beruhigungsmittel im 
Lazarett hoh.. Zwn Ghlck fand sich eine 
Beamtin die das widerlegte. Eine Andere 
sollte Urin abgeben und fragte sich warum? 
Da die Beamtin es scheinbar selbst nicht 
wußte, bat die Frau darum. daß man sich 
doch zuerst darnber infonnieren sollte. Die 
Infonnation kam dann in Foun des 
Urlsubsentzuges. Es gibt aber such sehr 
hwnane Reaktionen. Eine Frau kam 
angetrunken aus dem Urlaub zurück. Sie 
wurde sogar wieder ans ihrer Zelle geholl 
und durfte einen Alkoholtest, der eindeutig 
die Promillzahl anzeigte. bei einem Gespraclt 
mit der Anstalt.sleiter wurde sie hOflieh 
darauf aufmerksam gemacht, da sie ja schon 
einmal wegen eines aM.lichen Vorfalls auf
gefallen sei, möge sie in Zukunft vorsichtiger 
sein, denn im Februar wtlrde sie in den 
offenen Vollzug verlegt und da sahe man 
solc.he Dinge extremer. Diese Anstalt hat weil 
llber ihre Grenzen den Ruf: "Und bist du 
nJcbt wmtg, geh!t du nach WBIIcb!" Aber 
ich denke man sollte sich nichL zum Oppor
tunisten machen lassen. 

Bei meinem ersten Gesprach, am 1.12.1994 
mit der Anstaltsleiterin, sagte sie mir bezßg
lich des Schreibens meines Anwaltes, daß 
man nicht immer bekame, was man haben 
wollte und außerdem Wllßte ich doch, wie 
der Anstaltsar21 sei. Wenn sie an mein Ver
standnis appelliert, wird sie sicher auch 
Veratandnis f1lr mich haben, wermich mich 
jetzt an dich und auch die Öffentlichkeit 
wende. In MOlheim habe ich erlebt wie eine 
Diabetkerin einen Unterzucker hatte. Da 
waren die Beamten zum Olllek so umsichtig. 
daß sie mich geholt haben. Werm mir so 
etwas hier passieren W1lrde dann gnsde mir 
Gott. Eine sehr pflichLbewußte Beamtin hatte 
mir die Spritze mittags aus der Zelle geholt. 
Bis ich dem n4dtsten Beamten am Abend 
begreiflich machen konnte, daß ich ohne 
Spritze nicht essen kann, hat es geschlagene 
zwei Stunden Wld standige ,,Betatigung der 
Notrufunlage" gebrauch!. That's Willich. 
Mach was draus. 

Uta Roth.kegel 
NAF Willich 

Gefangeneneinkauf- monopolisiert oder 
verbotenes Kartel ? 

Das leidige Thema Einkauf beschaftigt. nicht 
nur mich jeden Mona neu, sondern 
entwickelt es sich langsam zur Frage eines 
strategischen Betrugs durch die Finna König? 
.Der KWlde ist König" dllrfte wohl eher ein 
schlechtgemeinter Witz sein. In Anbetracht 
der Realitat, wo doch die Finna König nicht 
Kunde, sondern meiner Meinung nach ein 
"ausgekochtes Schlitzohr" ist. Das die 
angebotenen Waren zu 90".4 in den untersten 
Qual.itatsgruppen angesiedelt sind, dllrfte 
nichL nur mir aufgefallen sein. Nichts desto 
trotz bin ich ja schon zufrieden. 1lberhsupt 
einkaufen zu können. Einkauf heißt aber 
nicht: Jeden "Schrott" zu utopischen Preisen 
beziehen zu mllSSen. 

Der "wichtigste" Hinweis in der EinkaufsJ.iste 
(den wohl ein jeder anf der le12.ten Seile 
schon enldeck:.t haben dnrfte) grenzt nicht nor 
an Frechheit, sondern ktlndigt von Seilen der 
Finna König an: ,. Wir liefern ihnen unseren 
Schrott, reklamieren könnt ihr ja immer 
noch". Ein jeder kennt auch den mo.hevollen 
Weg einer Reklamation, wenn schon ein 
,.frechet" Knacki es sich getnmt hat Ober
haupt llber die ,.bezaubernde" Qualitat zu 
meckern. Dabei ist die Reklamst.ion der Ware 
so einfach. 

Der Durchschnittsgefangene arbeitet f1lr 
einen Tageslohn von ca 9.50 DM, 
Lohngruppe 3, schwerverdientes Geld, wie 
ich meine. Herr König dagegen verdient mil 
seiner ,.Schrot1wB:re" (es ist ja zum Gh1ck 
nicht alles Mall, was geliefert wird) sein [des 
Gefangenen] Geld wesentlich leichter. 
Da ich nicht allwissend bin, bin ich auf vor
sichtige Sch.atzungen angewiesen, die aber 
noch um einiges höher zu Gunsten der Finna 
König ausfallen dllrften. 

In Tegel gibt es ca 1200 Konswnenten mit 
einem EinkaufSwert ca je 90,- DM im Monat. 
Nach Adam Riese = 108.000,- DM Utnlla12. 
Bei Preisvergleichen in bekannten Tageszei
tungen bin ich auf V er kaufspreise bis zu 
1000/o llber dem ,,normalen" gestoßen. Der 
deutsche Lebensmittelhandel dtlrfte bei 
gesunder Kalkulation mit einer Bruttoge
winnspanne (Gewinn vor Abzng aller 
Kosten) von 30% arbeiten. NWl schatze ich 
wieder vorsichtig und spelruliere bei der 
Finna König einen Bruttogewinn von 
mindestens 1 00"/o. Ich will aber nicht 
gehassig sein Wld ziehe davon meine Un
kenntnispauschale ab. (großzügig wie ich bin. 
50%). Macht nach Adam Riese immer noch 
1200 Gefangene in Tegel a ca 90.- DM minus 
500/o = 54.000,-DM Bruttogewinn. die mil an 
Sicherheil grenzender Wahrscheinlichkeit 
weit untertrieben sein dürfte. 

In meiner BeispielrechnWlg waren aber "nur" 
ca 32.500,-DM llblich. Wieder hst Adam 
Riese erkannt: macht einen zusatzliehen Ge
winn von ca. 21.500,-DM Bei durchschnitt
lich 20 Arbeitstagen gl.an ein großer Schein. 
Netto versteht sich .... schwupp in die Tasche 
(nicht in meine, nein, in Herrn KOnig's.).Ein 
Gramm Gold wiederwn kostet ca. 350,- DM. 
Macht nach Adam Riese ca 61,4 Gramm 
Gold Gewinn ... 

Adam weiß leider nicht. wieviel Gramm Gold 
f1lr eine "K.Onignase" nötig sind ... Vielleicht 
rtlckt Herr KOnigja mit der erforderlichen In
fo heraus. Dabei konnte es Herrn König 
durchaus schwerer gemacht werden. eine 
goldene Nase zu bekommen. NWl gibt es 
zwar kein Gesetz, was die PreisbildWlg von 
Waren vorschreibt, aber i.st es verboten eine 
Monopolstellung zu mißbrauchen um 
ungerechtfertigu! Gewinne zu erzielen. Leider 
ist die NA nur verpflichtet die Vermittlung 
des Gefangeneneinkaufs mit einem Kauf
mann außerhalb der Anstalt zu gewahrleisten. 
Die Kontrolle des Einkaufs obliegt nWl 
wieder der Anstalt Wld die Wlterliegl wie-
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derwn keiner gesetzlichen Kontrolle (alles 
Erm.essensspielraum), jedenfalls konnte ich 
im StVollzG keine Stelle oder Institution 
finden. die die Kontrolle 1lber die NA 
ausübt. 

Die Gewinnerwirtschaftung eines Monopols, 
wie es hier der Fall ist, cblrfte aber gradwan
drig am Rande des Wuchers liegen. Da dieser 
Aspekt jedoch sehr schwer ju:risti.sch nachzu
weisen ist, sollten die Gefangenen es nicht 
hinnehmen, schlechte Ware (auch wenn sie 
nur leicht beschadigl ist) mit ihrem guten, 
schwer verdientem Geld bezahlen zu m1lssen. 
Der Gewahrleistungsanspruch (auch 
einfacher als Ga:nlnti.e bekannt) beruht auch 
in der IV A auf der Grundlage des BGB llDd 
nichL wie viele vielleicht vermutAm auf 
Ermessenssache des Handlets der Anstalt 
oder der NA. Wenn ich zum Beispiel einen 
Bogen Blaupapier f1lr den astronomischen 
Preis von 37,5 Pfennigen kaufen muß, dann 
kann ich verdamrn.t noch mal auch erwarten, 
daß dieser Bogen glatt geliefert wird Wld 
nicht mindestens einmal gefaltet. 

Auch frischen Speck muß ich nicht 
"angegraut" abnehmen. nur weil vielleicht ge
rade kein anderer da war oder bis zur Auslie
ferung falsch gelagert wurde. Nun kOnnte 
man noch viele, viele Beispiele fili Rekla
mstionen aufi'Qhren. Ich empfehle wirklich 
jedem KWld.en (Gefangenen) darauf zu 
achten.. daß die Ware die ihr kauft auch 
einwartd.frei ist. Wenn nicht: dann einfach zu
n1Ckgehen lassen. 

Das mag zu Anfang nervenaufreibend sein. 
mac.ht sich aber schon bald bezahll. Wenn 
dies genllgend Gefangene machen, wird die 
Firma König "genötigt" gute Ware t\lr gutes 
Geld zu liefern.In groben Fällen soßte auch 
keiner davor zunlckschrecken, die Fiona 
König wegen des Verdachts auf Betrug 
anzuzeigen und Schadenersatz zu fordem. 
Ein solcher Prozeß unterliegt der Zivilge
se~ebung und somit der ZPO, wonach jeder 
Bürger (auch Gefangene) einen Rechtsan
spruch auf Prozeßkostenhilfe (PKH) hat. Und 
keine Angst, mir ist noch kein Gefangener 
mit einem Lohn oberhalb der gesetzlichen 
Grenzen begegnet, so daß selbst bei 
Anrechnung aller Haftkostensatze ein An
spruch aufPKH bestehen dürfte. Auch die ir- · 
rige Meinung. PKH wird nur bei Prozeßge
winn gewahrt. ist falsch ! 

Es reicht ans, wenn ausreichende Allssiclu 
auf Erfolg bestehL Dieser Begriff ist dehnb&. 
Im Rahmen der Gefangenemnitverantwor
tung bin ich gern bereit. HilfestellW\g fO.r 
Reklamation Wld Auskllnfte zur 
Dnrchsetzung der gesetzlich verankerten 
Rechte zu geben. Schreibt einfach eure Pro
bleme an den Lichtblick, das kostet ja nix. 
Ich werde bemllht sein, f1lr jedes Problem 
eine LOSWJg zu finden. 

Euer Einkaufsquerulant 

Verfasser ist der Redaktion bekannt 
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Begründung: 

'der Iichtblick' -November/Dezember 1994 

Wir fordern die Absebaft'ung der lebenslangen Freiheitsstrafe. 
Art. 102 Grundgesetz ist dementsprechend zu ergiozen: 

~ie Todesstrafe und die lebenslange Freiheitsstrafe sind abgescbaft'L" 

Die lebenslange Freiheitsstrafe verstößt gegen Grund- und Menschenrechte, sie ist mit dem Grundsatz der Unantastbarkeit der Men
schenwürde unvereinbar. 

· Die lebenslange Freiheitsstrafe verstößt gegen den Grundsatz der Resozialisierung (Wiedereingliederung in die Gesellschaft), der filr 
alle Straftäter im Strafvollzugsgesetz festgeschrieben ist. Sie setzt eine Person der völligen Perspektivlosigkeit aus und bestreitet Lern
und Wandlungsfähigkeit des Menschen. 

Die lebenslange Freiheitsstrafe nützt nicht den Opfern. Ein geschehener Mord kann nie wiedergutgemacht werden. Die Situation, in der 
er geschah, kann nicht mehr zurückgeholt werden. Den hinterbliebeneo Opfern nützt die Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe 
gegen die Täter nicht. Vielmehr müßte der Staat ihnen gegenüber umfassende und unbürokratische materielle und psychosoziale Op
ferhilfe leisten. 

Die lebenslange Freiheitsstrafe nützt der Gesellschaft nichts. Die angeblich präventive Wirkung durch Abschreckung ist nicht zu bele
gen. In Gesellschaften, in denen die lebenslange Freiheitsstrafe abgeschafft wurde, haben Tötungsdelikte nicht zugenommen. Der Maß
stab fur die Anerkennung des Lebens als höchstem Wert wird nicht durch Strafrecht vermittelt. 

Alle langandauernden Freiheitsstrafen, inbesondere die lebenslange, schädigen dauerhaft die Täter. Folgen langer Haftzeiten sind Deso
zialisierung 0ferlust sozialer Fähigkeiten), Vereinsammung, Isolation, psychische Beschädigungen, Verlust von Selbstwahrnehmung 
und Selbstvertrauen, Verlust des Selbstwertgefi.lhls, Verlust von Handlungskompetenzen und Eigenverantwortung, Vernichtung jeder 
ökonomischer Perspektive. 

Die lebenslange Freiheitsstrafe dient nicht der Aufarbeituns von Schuld. Schon im Prozeß wird der Täter indirekt gedrängt, die Tat zu 
leugnen oder umzudeuten, um dem Straftnaß "Lebenslänglich" zu entkommen. Der Täter wird damit nicht zur Übemalune von Ver
antwortung fur eine konkrete Schuld ermutigt. Die Möglichkeiten filr eine Aufarbeituns der Tat und der Schuld werden eher verstellt 
als eröffitet. 

Im Zusammenhang mit der Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe, die immer im Fall des§ 211 Strafgesetzbuch (Mord) verhängt 
werden muß, muß dieser§ 211 'selbst neu formuliert werden. Er beschreibt als einziger Paragraph des Strafgesetzbuchs den Täter und 
nicht die Tat, und stilisiert so den Täter zu einer nicht mehr wandlungsfähigen Mörder - Persönlichkeit. Außerdem sind die Tatmerk
male so zu fassen, daß es nicht mehr zu oft willkürlichen Verurteilungen einmal wegen Tatschlags (Zeitstrafen) und einmal wegen Mor
des (lebenslänglich) bei nahezu gleichen Tatvorgängen kommen kann. 

Die im Jahr 1982 eingefuhrte Vorschrift§ 57a des Strafgesetzbuches, ·der gemäß die lebenslange Freiheitsstrafe nach 15 Jahren unter 
bestimmten, sehr engen Voraussetzungen zur Bewährung ausgesetzt werden kann, ist keine Lösung. Seitdem sind die durchschnittli
chen Verbüßungsdauem - entgegen mancher Erwartungen - länger geworden. Zum einen wird die Haft bei Feststellung "besonderer 
Schwere der Schuld'', fur die es k'aum einheitliche Kriterien gibt, fortgesetzt. Gleiches gilt fur den Fall einer negativen Gefährlichkeits
prognose, deren Erstellung wiederum klarer Kriterien entbehrt und die im Ergebnis oft höchst spekulativ ist. Zum anderen wird seit der 
Einfuhruns des § 57a StGB von der Gnadenmöglichkeit kaum noch Gebrauch gemacht Jeder funfte Lebenslängliche erlangt die Frei
heit nie wieder. 

Insgesamt ist das Gefilge der langandauernden Haftstrafen wegen ihrer negativen Folgeschäden neu zu ordnen. Bei vielen Straftaten 
kann auf Gefängnisstrafen verzichtet werden. Wo sie begründet belassen werden, dürfte das Straftnaß in keinem Falle zehn Jahre über
schreiten. 

Diese Petition wird von folgenden Organisationen unterstützt: 

Bundesarbeitsgemeinschaft fur Straffälligenhilfe e. V. (BAG-S); Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen, Sprecherlnnenrat; Bundes
vorstand Bündnis 90/Die Grünen; Evangelische Konferenz filr Gefängnisseelsorge in Deutschland; Gemeinschaft filr Menschenrechte 
im Freistaat Sachsen (e.V.); Humanistische Union e.V. ; Jungdemokraten/Junge Linke, Bundesverband; Jungsozialisten in der SPD, 
Bundesverband; Katholische Arbeitsgemeinschaft Straffalligenhilfe; Komitee filr Grundrechte und Demokratie e. V.; Konferenz der ka
tholischen Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland; Republikanischer Anwältinnen- und Anwälte
verein e.V. (RA V); Sektion Rechtspsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologen; Sirafverteidigervereinigungen. 

V.i.S.d.P.: Martin Singe c/o Komitee fur Grundrechte und Demokratie e.V., Bismarckstrasse 40, 50672 Köln, Tel. 0221/S23o56 
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Lebenslänglich - der totale Irrsinn 
Nebenstehender Aufruf hat uns fbnnlic.h in 
letzter M.intlle erreicht Siciler ist es nicht 
sonderlich in'ieressant, sich als Zeitstrafer in die 
Problematik der Lebenslangen reinzudenken. 
Oder vielleicht doch? 

Die Spanne ob jemand gemordet oder ,,nur" 
getötet hat, ist sehr gering. Während der eine 
nur "totgeschlagen" hat, hat der andere 
,.gemordet" . Entschieden darüber wird von 
einem Konsortium von Richtern, die sieb 
hauptsadl.lich dafiir interessieren, daß keine 
Vc:rfahreosfehler gemacht werden. Auch Rich
ter haben nur ihre Karriere im Kopf, und es 
geht damt eben nicht mehr um Reclttsfindung, 
sondern darum, daß der Verteidiger des Ange
klagten nichts Falsches findet. 

So sichert man sieb beispielweise durch 
Gutachter ".mörderisch" ab. Man verfolgt jeden 
Antrag, man verhandelt Tage, Wocbeo. Mona
te, nur um das "ultimative"' Urteil Lebenslang 
aussprcdlen zu können. 

Das ,,Lebenslang" bedeutet eigentlich die 
psychische Todesstrafe. Es ist einfach nicht 
vorstellbar, das man mehr als 2 Jahre Haft ohne 
Schäden durchsteht So ist es eben doch noch 
die T odesstrafc, aber eben nur noch der Tod der 
Seele, und nicht mehr der Tod des Körpers. So 
gesehen ist man numnehr human geworden, 
zumindest nach außen. Nach innen iSt man das 
nicht, dtml sie wissen geaau wie wir was läuft. 
Bereits nach wenigen Jahren ist man an dem 
Gescbehcn dort "draußen" nicht mehr sonder
lich interessiert. 

Das Leben spielt sich nur noch im Rahmen der 
Gefängnismauem ab, Besuche werden dann 
vielleicht nur noch als nervig und lästig emp
funden. Die Isolation des Menschen in sieb 
selber wird irgendwann perfekt. Onanieren ist 
der normale Zustand, und es wird von Langstr
afern berichtet, daß man danmter geistig leidet. 
Es si12:t doch immer die Angst im Nacken, daß 
die Zelle aufgeht und ein Beamter die Zelle 
betritt und einen bei der Peinlichkeit a:Uppt 
Eine normale Beziehung, also etwas, das in 
Tegel schon fast EntlassungiVoraussetzung ist, 
dürfte so geschlidigt nur noch sdlr schwer 
möglich sein. Noch itmner wird mühselig U1'll 

die sogenannten ,,Langzeitsprecllstunden" 
diskutiert. Dort wiire es möglich, mit dem 
Partner zusammenzusein, wobei es bestimmt 
nicht immer um Sex geht. sondern vielleicht 
eher darum, den anderen zu spüren .. Allerdings 
kommt nach langer Haft eben auch so etwas 
wie Ekel vor dem Mitmenschen auf Ganz zu 
schweigen davon, daß die Angehörigen des 
Inhaftierten tmter der Haft vermutlieb noch 
sclilimmer leiden als der Inhaftierte selber. 
Dicse Zust!nde sind bekannt und werden unter 
dem Begriff ".Prisonienmg" zusammengefaßt 
Dieser Effekt fördert den Rilcld'all zu kriminel-

len Handeln, hat. man doch erkannt, daß man 
sieb im Knast wn nichts kümmern muß. 

Bei fast jedem Lebenslangen kommt dieser 
Effekt früher oder später voll zum Tragen. Dies 
ist grundsätzlich bei allen Langstrafern der 
Fall. Allerdings kOil'IIDCD "Nicbtmörder" aus 
dem Langstrafenbereich wesentlich häufiger 
mit neuen Straftaten zurück. 

Die wenigsten Lebenslangen verlUgen über eine 
kriminelle Vorgeschichte, so daß Morden selten 
der HöhepWlkte einer kriminellen Karriere ist 
Es ist vielmehr so, daß ,,Mörder'', Merud!en 
wie du und ich sind Nur sind sie irgendwann 
durchgedreht und haben getötet Der "brutale 
Killer" ist die Ausnahme und nicht die Regel, 
vielleicht auch deshalb, weil er sieb bereits 
hinter dem § 212 StGB (Totschlag) verkriechen 
kODnte. Nicht wenige Totschläge sind geplanter 
Mord, nicht wenige Morde sind in Wirklichkeit 
Tot.schläge. 

Wenn sie zum Beispiel bei einem Einbruch 
ertappt werden und den Ertappenden umbrin
gen, dann sind sie natürlich Mörder (ein solcher 
Fall ist dem Redakteur bekannt). 

Wenn sie ihrer schwangeren Ehefrau, welche 
ein Kind von einem anderen erwartet. die Kehle 
durchschneiden, und dann hinterher die Poliz.e:i 
anrufen, und sich selber steUen. In einem 
solchen Fall sind sie natürlich TatsGhläger, und 
kommen mit 4 Jahren davon, wovon sie dann 3 
Jahre im offenen Vollzug abmachen können. 
Ganz zu schweigen von der finanziellen Er
sparnis, dadurcb daß sie den Unterhalt fiir das 
Kind, die Ehefrau und die Kosten fiir die 
Scheidung einsparen (auch ein solcher Fall ist 
dem Redakteur bekannt). 

So zynisch es klingt, der juristische Tatbestand 
Totschlag wäre auch hier erfüllt Im Eod.effekt 
sollte dieses Beispiel aber auch verdeutlichen, 
daß die Justiz. vollkommen trocken und be
stimmt nicht mehr bürgernah urteilt Trotzdem 
tut sie das im Namen des Volkes (so steht das 
zumindest in meinem Urteil). 

Der " herahmte § 211 StGB" lautet wie folgt: 

(J) Der MiJrder wird mit lebenslanger Frei
heitstraft bestraft 

(2) Mörder ist wer aus Mordlust, zur Befrie
digung des Geschlechtstriebs, aus Habgier 
oder sonst aus niedrigen Beweggranden, 
helmtückisch oder grausam oder mit gemeln
geflJhrlichen Mitteln, oder um eine andere 
Straftat zu ermoglichen oder zu verdecken, 
einen Menschen totet. 

Im Vergleich dazu dann die § § 212, 213. 

§ 212 StGB. Totschlag 

(1) Wer einen Menschen t<Jtet, ohne Morder 
zu sein. wird als Totschlager mit Freiheits
straft nicht unter fonf Jahren bestraft. 

(2) In besonders schweren Fallen ist auf 
lebenslange Freiheitastraft zu erkennen. 

§ 213 StOB. Minder schwerer Fall des Tot
schlags. 

War der Totschlager ohne eigene Schuld 
durch eine ihm oder einem .AngehlJrlgen 
zugeftJgte Mißhandlung oder schwere Belei
digung von dem Get6teten zum Zorn gereizt 
und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingeris
sen worden oder liegt sonst ein minder schwe
rer Fall vor, so ist die Straft Freiheitsstrafe 
von seclu MonoJen bis zu JUni Jahren. 

Bin Zeitstrafet hat immer die Gewißheit ir
gendwann geht es nach draußen, dmn ein 
Zuhause existiert zumeist nicht mehr. Sicher 
hat ein Lebenslanger diesen Verdacht auch, 
gesetzt den Fall, er ist noch jung genug bei 
seiner Inhaftierung. Es sollte jedem vollkom
men klar sein. daß man im Durt.bschniU. in 
Tegel etwa 10 Jahre braucht bevor sich iiber
baupt vollzuglieb etwas tut Fälle in denen die 
Ausfiihrungeo früher beginnen sind die Aus
nahme, denn die Fälle, in deocn sieb in 10 
Jahren noch gar nichts getan hat, sind eher die 
Regel. Wenn man bereits über 50 Jahre alt ist, 
dürfte die Entlassung als Lebender recht unrea
listisch werden. Sie werden sich vielleicht 
fragen: Kann man denn als Toter eotJassen 
werden? Aber sicher, in der Regel gilt ein im 
Vollzug gestorbener als ,,Abgang", also regu
liire Entlassung. Durt.b diesen interessanten 
Mißstand kommt die Legemfe voo den berühm
ten JS Jahren fiir Lebenslang auf Die RtgeJ in 
Berlin sind etwa I 8 bis 20 Jahre. 

Im Gegensatz zu einem Zeitstrafer ist der 
Lebenslange relativ rechtlos, denn anders als 
sein Genosse, der nur "auf Zeit" sitzt, muß er 
auf einen Gnadenerweis warten. Es ist jedem 
klar, daß man in dieser Situation nicht sonder
lieb auch seine Rechte klagen kann. Man ist 
abhängig von dem System, von seiner Gnade 
und seinem Wohlwollen_ Es sind die verlorenen 
Seelen des Strafvollzuges, Menscbcn ohne jede 
Hoffilung ... 

Wenn sie damit leben können, ihr Problem, 
können sie das nicht, dann fardc:m sie sich eine 
Untcrscbri.ftt.nlste an und unta"Scllreibeo sie. 
Denn auch sie könnten morgen mit diesem 
Problem konfrontiert sein ... 

In diesemSinne 
-knnn-
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GIV 
Dle GlV lnformlert 

Nachdem J. Hoffmann die GIV an M. Rilcker 
fibergeben hatte. loste sie sich mehr und 
mehr in Wohlgefallen auf. Wenig durch
dachte Kritik am Hungerstreik und an dem 
Verhallen seiner Kollegen sowie letztendlich 
eine total venutschte Materialbestellung 
saumten seinen Weg. Fehlende Artikel im 
LffiLI vom November und ein sehr heimli
cher Abgang. hervorgerufen durch seinen 
Freigang. sind wohl bezeichnend ft1r die ge
samte Arbeit in der GIV! Falls ihr also zur 
Zeit wenig bis gar nichts von uns hOrt 6der 
bemerkt, liegt es daran, daß der letzte Spre
cher unsere Arbeit glanzend blockiert hat, ich 
deiZeit bem'ilht bin, die GIV ins Leben zu
nlckzurufen und eine tatkraftige Truppe am 
aufbauen bin, mit Hilfe der Überreste der 
alten GIV! Ich hoffe, daß wenn dieser Artikel 
erscheint, dieser Reorganisierungsprozeß ab
geschlossen und die GIV wieder handlungs
fahig ist. Soviel mal in eigener Sache. 

Ich hoffe auch, daß unser bißchen derzeitige 
Arbeit euch ein einigermaßen ertragliebes 
Weihnachtsfest ermöglicht hat. Wir haben 
versucht, durch Verhandlungen mit Einkauf 
und Anstaltsleitung das Beste zu machen. Ei
nen Dank an die I. V. von Haus III ftlr die Be
milhungen in punkto Aufschluß. 

Vor geraumer Zeit hatten wir ein Gesprach 
mit unserer neuen .,Queen". Ihre Exzellenz 
Pesehel-Gutzeit gab sich bei ihrer ersten Au
dienz recht interessiert und sehr liberal. Sie 
zeigt besonderes Interesse an der Drogenpo
litik hier in Tegel und wird wohl die Auswir
kungen der Ghettobildung. welche die Um-

strukturierung mit sich gebracht hat, auf
merksam verfolgen. Fh1geltrennung und 
Fernsehgenehmigung in den Altbauberei
chen, nach deren Versorgung mi1 Steckdo
sen, ließ sie ebenfalls durchblicken. Das Po
lamidonprogranun soll verstarkt ausgebaut 
werden und die Versorgung mit Desinfek
tionsmitteln lauft wohl schon. 

Zu einer Aufhebung der Einschlußpraxis in 
den T As II und III konnten wir sie leider 
nicht bewegen, jedoch hatte ich den Ein
druck, daß es uns gelungen ist, zumindest 
einige Zweifel an dieser Art der Ausllbung 
von ,,humanen Vollzug" zu schaffen. 

Einige Erfolge konnten wir letztendlich doch 
durch die Durchsetzung der Fernsehgenehmi
gung in der TA I-E und der Aufstellung von 
Kühlschranken in 1-E und Teilen der TA II1 
verbuchen. Daß dies nun ausgerechnet im 
Winter passiert. ist zwar typisch Tegeler Wirt
schaftsverwaltung, aber was soll es, der 
nächste Sommer kommt bestimmt! 

So, das war es ent mal von uns, zn diesem 
Zeitpunkt, denke ich. Daß die neuen AVs in Kraft 
getreten sind, werdet ihr ~ daß die 
Ans1BIIs1eitung sich noch damit schwer tut. haben 
einige von uns sicher auch schon gemerkt Laßt 
euch nicht utUerlaiegen Wld wenda euch bei 
Fragen dazu an eure Insassenvertreter, dazu sind 
die namJi.ch (unter anderem) da! 

Überhaupt W1lru!che ich mir filr die Zukunft 
etwas mehr Initiative, liebe Leute. Die GIV 
hat nicht nur Alibifunktion, sie kann echt 
etwas bewirken. Aber ihr solltet auch etwas 
dafür tun! Für konstruktive Kritik sind wir 
gerne zu haben. 

So long, eure GJV Tegel 
Der Sprecher H. J. von Thenen, TA I-E 
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Letzte Meldungen der GIV 

Das erste Treffen der GIV mit der AL in die
sem Jahr verlief ahnlieh unzufriedenstellend, 
wie die meisten Treffen im letz1en Jahr. 

Der von der GIV beabsichtigte K'ilehenbeirat, 
welcher sich nicht aus Mitgliedern der GIV 
zusammensetzen sollte, wn einerseits fachlich 
kompetente Leute zu motivieren, in diesem 
Gremium zu arbeiten, andererseits die GIV 
durch den Wegfall der Kilchenthemen zu ent
lasten, damit sie sich auf andere Dinge kon
zentrieren kann, wurde kaegorisch abgelehnt. 

Die Aufschlußzeiten in der TA II werden 
wohl auch erst mal bleiben, wie sie sind. 
Geplant ist jedoch ahnlieh wie in der TA III 
eine FltJ.geltrennung fi1r Nichtkonsumenten, 
welche dann wie auch inuner privilegiert werden. 

Es empfiehlt sich also, seine Drogen
problematik abzustellen oder mit der 
nächsten Schmutzwäsche rauszuschicken. 
Am besten ware es, man gibt sie beim 
nachsterunal gleich an der Pforte ab ! 

Um das ewig kalte Mittagessen abzuschalten, 
hat Herr Mewes (Leiter der Wirtschaftsabtei
lung) zugesagt - nach Vorschlag der GIV -, 
die Ausgabezeiten der Kilche um eine halbe 
Stunde zu verlegen, einer gnlndlichen 
Prllfung zu unterziehen. 

Möglicherweise kommen nach Abschluß die
ser Pnlfung die Arbeiter endlich mal in den 
Genuß von warmen Mahlzeiten. 

Die GIV wird ein Bericht zur .,gelungenen" 
Umstrukturierung verfassen, und dem Senat 
vorlegen. Möglicherweise kann dies dem 
Wahnsinn Einhalt gebieten, oder wenigstens 
in verschiedenen Teilen Linderung schaffen. 

Die Reorganisation der GIV ist glllcklicher
weise fast abgeschlossen. Bis auf die TA IV 
verfilgt jedes Haus nun wieder über einen 
Hausaprecher. In diesem Sinn einen Appell 
an die Jungs in der TA IV, doch bitte einen 
Sprecher zu wahlen ! 

In den T As I. II und III fehlen noch inuner -
zu unserem größten Bedauern - sogenannte 
Au.slandersprecher! Was bei diesem hohen 
Auslandetanteil in oben genannten T As je
doch ziemlich sehr verwundert. 

Falls dazu Infos benötigt werden sollten. so 
wendet euch bitte an den Sprecher unserer 
auslandischen Mitgefangenen, Latif Demir, 
der jederzeit in der TA V filr diesbezllgliche 
Fragen zur Verfügung stehen wird. Oder aber 
an mich persönlich; zu erreichen wie stets Ober 
TAl-E. 

Ein den Umstanden entsprechend gutes neues 
Jahr 1995 wünscht euch allen, 

Mttarbe.lter der GIV Tegel 
LA. H. J. v. Thenen TA 1-E 

(Sprecher der GIV) 
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Hausm 
Die I. V. der TA ill Informiert 

Als erstes eine erfreuliche Nachricht: Wie im 
letz!en Lichtblick zn sehen war. hat die I.V. 
des Hauses ni einen Antrag an die Senatorin 
beZilglich der Feiertagsregelung zum Ende 
des Jahres eingereicht. 

Wie uns von Anfang an klar war, wird nicht 
jeder WlSerer dort genannten Vcmchlage an
genommen, allerdings roll es ja auch Wwtder 
geben. Eines ist nun geschehen. Am Sonntag. 
dem 25.12.1994, Montag. dem 26.12. 1994 
wtd am 1.1.1995 werden die Taren in dem 
Haus III, wie samstags offen sein. das heißt 
von 18.00 bis 22.00 Uhr. 

Skeptiker meinten, daß wir nichts erreichen 
werden wtd wenn dann nur. daß der 
25.12.1994 offen sein wird. Wir sind der Mei
nung. daß man es wenigstens versuchen 
sollte, und diesmal hat sich der V ersuch ge
lohnt. Allerdings haben wir dieses 811Ch nicht 
dem TAL Auer zn verdanken. da auch der 
Antrag nicht an ÜUl gerichtet war, sondern an 
die SensiBVerwaltung. sprich Frau Dr. Lore 
Maria Pesehel-Gutzeit 

Obwohl wir es ihr zu verdanken haben, frage 
ich mich. ob es nicht eine Selbstverstandlich
keit ist zum Weihnachtsfest, entgegen dem 
ftblichen langen RiegeL den wir das ganze 
Jahr mit voller Harte zu spüren bekommen, 
die Tt1ren zu öffnen? Es sollte in dieser Hin
sicht durch eine AV oder VV festgelegt wer
den, daß an Feiertagen grundsatzlieh die To
ren offen sind. denn wir werden durch den 
langen Riegel das gllliZI: Jahr \lber bestraft. 
dafllr daß wir in Hans I1I liegen, also muß es 
nicht auch noch an den Feiertagen sein! 

Eine weitere Erfolgsmeldung haben wir zu 
verbuchen: Es sind Kllhlschranke geliefert 
worden. Jede Station bekommt 2 Kfthl
schnlnke mit jeweils 8 Schließfächern. wobei 
ein Fach von jeweils 2 Personen genU121 
wird. Die Station B 1 und der C-FlQgel wer
den solche Kfthlschranke spater bekommen. 

Die Weihnachtseink.anfhli.ste wurde nur durch 
die Eingabe von Haus III erweitert, wobei 
gerade bei Frischfleisch einiges mehr angebo
ten wird. Das nutzt der Kaufmann allerdings 
bereits schamlos ans, denn 1 kg Roastbeef 
kostet hier 39 .-DM. Neu sind allerdings die 
Angebote f'Qr Vegetarier. 

In der Beziehung auf neue Angebote scheint 
der Kaufmann wenigstens offen zu sein. Hier 
ware es natOrlich gut von euch zu erfahren, 
was denn neu in die Liste aufgenommen wer
den soll, und vor allem was nicht mehr ge
braucht wird. Diese AnregUngen werden 
dann von der GIV. wie schon zu Weihnach
ten, weitergeleitet werden. 

Entgegen der Zusage von Herrn Aller (seines 
Zeichens Teilanstaltsleiter TA lll), fand an 
den letzten beiden Sonntagen kein Volleyball 
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am Naclunitt.ag statt, obwohl wir ihn baten. 
die Beamten darauf hinzuweisen. 
Auch andere Bem11hungen von uru;erer Seite 
ww-den nicht geWllrdigt. Es wird zu allem ja 
und amen gesagt, aber wngesetzt nur das, 
was keine oder kaum Probleme bereitet. 

Es wurde immer noch nicht in die Tat wnge
setzt: das Mittagessen erst um 11.30 Uhr ans
zuteilen. wenn die Arbeiter da sind. weil 
diese sonst nur noch die Reste bekommen. 
Die Essenwagen, die das Abendbrot bringen, 
haben noch immer keine Plane. Es regnet, 
schneit wtd der Dreck, welcher durch den 
Besucherbus verunmcht wird oder durch den 
Wind konunt, OOlt auf das offene Essen. das 
ja nicht abgedeckt ist. Die Telefone fllr jeden 
Flft&el. Warmwasser fOr die Kllche auf B I. 
ein neuer Sportraum, der endlich Platz zum 
Trainieren bietet, ausreichendes Putz- und 
HygienemateriaL Letzteres wird noch zu 
einigem Ärger fO.hren, wenn sich da nichts 
andert. Zwei Packehen Rasierklingen a 10 
Klingen reichen keinen Monat lang. weil im
mer Neuzugange kommen, die noch nichts 
haben. Ebenso ist es auch mit Zahnbllrsten. 
Schwammen, Lappen, Wischlappen. Spftl
mittel etc. gestellL Was von fast allen Gefan
genen bemangeh wird ist, daß nur die Beam
ten für ihre Toiletten Toilenenreiniger be
kommen, nicht aber die Gefangenen. Hygiene 
sollte in einer Institution. wie das Gefangnis 
eine ist, oberstes Gebot sein! 

Bei Durchsicht WlvoU!!I.andiger GIV-Papiere 
fiel auf, daß der vorherige I. V. von Haus Ili 
noch Material von der GIV besitzt, welches er 
teilweise nach Aufforderung zonlckgab. 
Warum di.es nicht schon nach der Beendi
gung seiner Amtszeit als I. V. geschah, wissen 
wir nicht Des weiteren wurde bekannt, daß 
er einen Monat. nach seinem Rllcklritt noch 
20 Briefm.azken ausgeh.andigt bekam. obwohl 
dies nicht rechtens war. Diese soll er als Be
zahlung fnr einen Vomchuß bekommen haben. 

Gravierender ist allerdings. daß andere I. Ver. 
aus anderen Hausem einen großen Miß
brauch betrieben haben, so wurden 
manchmal an die 100 Briefmarken auf einmal 
ausgegeben. ohne daß es einen Nachweis da
ftlr gab. wofOr diese Marken Oberhaupt und 
dann noch in so .km2e:r Zeit veroraudt ww-den. 

Zu einem Treffen mit dem Anstaltsbeirat von 
Haus m kam es bisher nicht. was wir bedau
ern. denn es gibt wirklich gravierende Pro
bleme in Haus III, bei denen der Beirat als 
Mittler dienen kOnnte. Wir hoffen, daß es im 
nächsten Jahr besser klappt mit dem An
staltsbeirat und vor allem, daß er etwas mehr 
Zeit fllr uns hat. 

Ansonsten bleibt nur noch. wie auch schon 
im letzten Monat, an die au.slfmdischen Ge
fangenen zu appellieren. endlich einen aus
J.andischen Sprecher zu wAhlen! 

Stefan Berndt 
Stationssprecher TA IIl A 2 
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Der Stationssprecher A 2 Informiert 

Neben dem Gesamt - I.V.- Bericht nwt noch 
ein 1cwzer Stationsbericht von den Sta:ionen 
A 1 und A 2 aus Hans 111. 

Thema: Weihnachtsfeier. 

Mitte November dachte ich mir. daß eine 
Weümach1sfeier - obwohl ein Gefttngnis zum 
Feiern nicht gerade der richtige Ort zu sein 
scheint - bestimmt die Zustimmung meiner 
Mitgefangenen treffen wQrde. 

Meine Gedanken waren. daß sich die hier 
herrschende .,KAlte" etwas abbaut und man 
fllr eine kune Zeit versuchen sollte, den 
Knastalltag ein wenig zu vergessen. 

Der Sozialarbeiter zeigte sich an meinem Vor
haben interessiert und versprach. bei 
eventuellen Schwierigkeiten sowie bei der 
Organisation. mit Rat und Tat zu helfen. 

Je121lag es an mir, Leute fOr diese geplante 
Weihnachtsfeier zu interessieren und sich zu 
beteiligen. Durch einen Anshang arn 
.,schwarzen Brett" auf der Station, gab ich 
mein Vorhaben bekannt; die Resonanz auf 
eine gemeinsame Weihnachtsfeier war eher 
dllrftig. Jedoch gehOre ich nicht zu der Sorte 
Mensch. die gleich bei einigen Anfangs
schwierigkeiten die . .Flinte ins Korn" wirft. 
sondern neige vielmehr dazu, daß man aus 
den wenigen Wld einfachen Mitteln (die dem 
Gefangenen zur Vexftlgung stehen!), auch 
das Beste machen sollte. Nach einiger Zeit 
gelang es mir doch noch. wesentlich mehr 
Leute von einem .,gemlltlichen Abend" auf 
meiner Station zu ftberzeugen! Diese waren 
dann 8llCh bereit, die notwendigen Lebens
mittel, welche zum Backen von Kuchen und 
Keksen benötigt werden, beim monatlichen 
Einkauf zu besorgen. Die Feier sollte ja 
schließlich - den Umstanden entsprechend -
so ausgerichtet sein, daß der Charakter vom 
,,kalten" Knastalltag wenigstens f'Qr einige, 
wenige Stunden (wenn auch nur innerlich!) 
verschwindet. Soweit so gut. Die gekaufien 
Materialien wurden pllnktlich vom hiesigen 
Kaufmann geliefert. so daß ich mich als 
Keks- wtd Kuchenbäcker versuchte. Nach
dem die ersten Kekse noch im Backofen zu 
einem großen Keks zusammenliefen, hatte 
ich danach den Dreh nms und fertigte Ober 
200 Kekse verschiedenster Art und Form. 

Aber auch andere Gefangene waren mit der 
Fertigstellung von Kuchen und Keksen voll 
beschAftig~ so daß es nach einiger Zeit richtig 
Spaß machte, etwas fOr die geplante Weih
nachtsfeier zu tun. Sogar die evangelische 
Kirche sagte bereits zu. unsere Weihnachts
feier zu untersttltzen. An Eigeniniative und 
diverser Unterst1lt.zung sollte es also nicht 
scheitern, dieses Vorhaben in die Real.itat 
umzusetzen. Aber man soll den Tag bekannt
lich nichL vor dem Abend loben! Es .kam 
namlich ganz anders: Unser allseits 
.,beliebter" Sozialarbeiter stellte sich plötzlich 
quer!! Nachdem ich nun das Backwerk 
fertigstellte Wld sogar mehrere Tage damit 
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beschaftigl gewesen bin, die- Dekoration in 
den R.a.umen t\1r unsere Festlichkeit 
anmfertigen. sagLe plOtzlich der Sozialarbeiter 
die Feier ab! Er begnlndete die Absage dam.il. 
daß er ,,leidet' zwei Tage vor dem Fest 
seinen Urlaub nehmen nu1ßte {?!?) 

Fllr diese Feier hatte ich zusatzlieh den An
staltsbeirat. Herrn W .• sowie Frau M. von der 
• .Freien Hilfe". eingeladen. Mein Gedanken
gang dabei war. daß die Gefangenen den fO.r 
sie zustandigen AruUltsbeirat einmal penOn
lich kennenlernen und Frau M. zu VBNchie
denen Dingen- wie z. B. Vollzugshilfe etc. 
befragen kOnnten. Jedenfalls sollte es ein 
rundwn schöner Abend werden; es konnte 
sogar noch bewerkstelligt werden. daß die 
Musik filr die jeweilige Nationalitat auf 
Wunsch abgespielt werden könnte. 

Alle Inhaftienen haben sich so ins Zeug ge
worfen, daß es wohl nicht sonderlich ver
wunden, wenn die Leute sich nach solch ei
ner .,simplen" Ausrede total .,11berfah.ren" 
filhlten. Zu Recht., wie ich meine. Wir sollen 
hier unter anderem zu sozialer Verantwortung 
erzogen werden und zu dem stehen, was man 
sagt mtd macht. aber wie soll das funktionie
ren. wenn noch nicht einmal der uns zuge
teilte Gruppenleiter seine Zlll!Bgen einhalt? 
Nachdem der ,.Gruppenleiter" nun auch von 
mir etfahren hatte, wen ich zusatzlieh zu Wl
serer ,.Fete" eingeladen habe, außerte er sich 
daltingehend, daß er nicht gewillt sei, sich bei 
dem Fest jedes Wort im Mrutde wndrehen zu 
lassen. Es interessierte ilm mch nicht weiter, 
wie ich nun vor meinen Mitgefangenen und 
den geladenen GAsten da stand. Es bedarf ja 
wohl keiner weiteren Wone. daß mir dieses 
zutage gebrachte Verhalten meines Sozial
arbeiters, gegenüber den von mir herzlich 
~ Gai;Un. widdich außent peinlich ist. 

Da stand ich nun. unschlussig. ob ich dem 
,.guten Mann" auf meine Kosten einen Iange
ren ,.Urlaub" im Krankenhaus verschaffen 
sollte!?! Da ich. wie eingangs bereits schon 
erwahnt, ein friedfertiger Mensch bin, ent
schied ich nuch, nichts dergleichen zu tun. 
Und außerdem hat man ja auch nicht gerade 
die grollte Lust dazu. an Weihnachten im 
Bunker zu sitzen! Von den anderen sich 
nachziehenden Folgen- die solch ein Verhal
ten dem Gruppenleiter gegentlber bringen 
WOrde -ganz zu Schweigen. 

Ich hingegen verhielt mich immer noch rnhig 
rutd besonnen, versuchte es noch ein letztes 
Mal. den Sozialarbeiter irgendwie umzustim
men. damit die ganze MOhe, die alle Beteilig
ten mit Backen und dergleichen auf sich ge
nommen hatten. nicht umsonst gewesen sei. 
Anf meine Frage, ob man denn nicht den 
Termin votverlegen kOJUle, entgegnete Herr 
V.: "Ich habe noch andere soziale Ver
pflichtungen!" 

Ich tlberlegte, welche das deM sein kOnnten? 
Etwa die Verpflichtung, dem auslandischen 
Gefangenen, der unverschuldet ohne Arbeit 
ist rutd dem gesetzlich Taschengeld zusteht. 
dasselbe zu entBagen mit dem Hinweis, daß er 
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ja 30.- DM Weihnachtigeld bekomme, und 
dies zmn Einkaufen reicht? Oder muß er den 
Lebenslsuf eines Gefangenen studieren. wel
chen er damit beauftragt hat, einen solchen 
niederzuschreiben, und don auch alle .,Un
taten" zu erwahnen. die bisher noch nicht 
bekannt waren? Obendrein sollte dieser Ge
fangene. der 11brigens eine Freundin hat, ilber 
homosexuelle Aktivitaten, deren er verdach
tigt wird. berichten. Ist es das gewesen. was 
der Sozialarbeiter wissen woll1e und als 
,.soziale' Verpflichtung" ausgibt? Die 
.,~>o2i.alen Verpflichtungen" da Sozialarbei
ters gehen sogar schon soweit, daß er einem 
anderen Gefangenen vorwarf, daß dieser ein 
,,Rechter' sei. Sind das die ,.sozialen Ver
pflichtungen", denen ein Vollzugsbedienste
ter in der Verkleidung eines Sozialarbeiters 
nachgehen soll1e? Ich persOnlieh glaube die
ses absolut nicht. da es doch bei weitem be
stimmt wichtigere Dinge im Vollzug geben 
d11rfte, um die sich ein Sozialarbeiter zu 
k11mmem hatte. 

Eines muß ich dem ,.guten und llber alles ste
henden Sozialarbeiter' zugestehen; so schwer 
es mir auch 0011: Er ist seil einiger Zeit nun 
viellanger an seinem Arbeitsplatz als vorher! 
Was aber nicht unbedingt heißen muß, daß er 
auch mehr arbeitet!? 

Jedenfalls mußte ich nrut wohl oder llbel die 
fest geplante Feier absagen, da sich keine LO
sung in dieser Angelegenheit zeigen lassen 
wollte. Ich trennte mich schweren Herzens 
von den Backwaren rutd gab sie denjenigen 
Gefangenen zurtlck, die zu diesem Zweck das 
Mate-rial über ihren Einkauf besorgt. hatten. 
Jetzt kommt aber der .. vorgezogene Sylve
sterknallet": Am 13.Dezember 1994 ging ich 
zu Herrn Sozialarbeiter V. (wegen einer mich 
persOnlieh betreffenden Angelegenheit, die 
hier weiter keine Rolle spielen sollte), wobei 
er mir so ganz nebenbei eröffnete, daß heute 
Abend (!) die Weihnachtsfeier stattfinden 
kOnnte! In meinen Gedanken wurden schon 
wieder die oben angesprochenen rutd ver
worfenen ,.UrlaubSWllnsche" . die ich diesem. 
WtSerem Betreuer anfangs zukommen lassen 
wollte, reaktiviert. Auch dieses zweite Mal 
hielt mich das Argument - Weihnachten im 
Bunker - davon ab! Ich lehnte diese nette 
Einladung mit dem Hinwets. daß es einer be
sonderen Vorbereitung bedarf, selbst
verstandlieh ab. 

Auch daß der Gruppenleiter diesmal einen 
Weihnachtsstollen besorgt hatte. ließ mich 
nicht umst:inunen, die ganze Aktion erneut zu 
starten. Ich sagte ihm, was ich davon halte 
und ging meines Weges. 

Gruppenleiter V. versuchte nWl mit seinem 
einen (!) Stollen die ganze Sache allein 
durchzuziehen; was mir doch schon irgend
wie einige Bauchschmerzen bereitete, ehrlich! 
Am Abend kam dann die Durchsage: Wer an 
der Feier teilnehmen mOchte, moge sich im 
Gruppenraum einfinden. Stundenlang kam 
keiner meiner Mitgefangenen, nachdem sie 
davon hOrten, wie mich der Sozialarbeiter 
abservierte. Denn ßber die Art und Weise, 
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wie der . .gute Mann" seine ihm anvertrauten 
Probanten auf das Leben nach dem Vollzug 
vorbereitet, wollte sich niemand so recht an
freunden. 

Herr V. begab sich sodann zu bestimmten 
Zellen und versuchte, so wenigstens einige 
Leute t\1r sein Vorhaben zugewinnen-was 
ihm nach .. guten Zureden" bei drei Leuten 
auch gelang. Zeitweise konnte man noch ei
nige Gefangene mehr im Gruppenraum aus
machen, aber als sie dann merkten, daß der 
eine (I) mitgelmu:ht.e Stollen nicht fQr annl\. 
hemd die Halfte der auf der Station befindli
chen lnhaftienen ansreichen wtl.rde, verab
schiedete man sich auch alsbald wieder. Man 
stelle sich das emmal. bildlich vor: Auf dieser 
Station liegen ungeOOtr 52 Personen! Und 
dieser eine Stollen hatte den Leuten auf si
cher soviel Bauchsdunerzen bereitet, daß sie 
am nachsten Tag nicht ihrer geregelten Arbeit 
nachgehen hauen konnen. denke ich zumin
dest. In Wonen: zweiundfO.n1Zig Personen 
sol.11en sich nach der Berechnung des Sozial
arbeiters doch glatt einen einzigen Stollen 
teilen! Da springt einem halbwegs intelligen
ten Inhaftierten doch geradewegs der nackte 
Wahnsinn ins Gesicht! Oder es basien alles 
danwf, daß der ,,blöde Knacki~ ja sowieso 
nichts mehr mitbekommt und sich ja ohnehin 
nicht sehr erfolgreich gegen irgend etwas 
wehl'en kann. Ich llberlasse es nunjedem Ge
fangenen selbst, sich einen logischen Hinter
grund zu den geschilderten Ereignissen zu 
bilden, aber deJUloch enchien es mir einen 
Bericht. im .,Iichtblick" wen. Alles in allem 
war es ja doch ein ziemlicher Reinfall. was 
dieser unserer ,.a.llr;eils beliebter' Sozialarbei
ter da veranstaltete. Aber der Sozialarbeiter 
kann wenigstens im Kreise seiner Mitarbeite
rinnen von Haus 111 - bei denen die angesag
ten Feiern auch vomlglich klappten - . be
haupten. daß auch er eine "Weibnachtsfeier" 
veranstaltet hat. Eine "Abfulu" mußte sich 
der Gruppenleiter an diesem Abend aber den
noch holen, als er die Weihnachtsfeier auf 
dem B-Flügel besuchte: Ein Gefangener 
sprach ihn auf seine Organisation von Fest
lichkeiten an, dJ.e natllrlich schon lAngst die 
Rrutde Wtter den lnhaftierten machten. Der 
Gefangene stellte ihn namlich zur Rede, wie 
man denn ein Fest erst genehmigen. dann fa
denscheinig absagen, sodann provtSOnsch 
wieder veranstalten kann?!? Es enlbrigt sich 
wohl jede weitere Diskussion in dieser Ange
legenheit. denke ich zwnindest. 

Allerdings mOchte ich noch erwahnen. daß 
der A-Flllgel demnachst etwas Besonderes 
werden soll, nämlich drogenann (ein geflll
geltes Wort in Tegel. drogenarm gleich 
,,Drogen in den Arm" , oder .. Arm durch 
Drogen" - Anm. des Redakteurs) - wenn 
man das je in den Griff bekommen sollte? Es 
ware fO.r WtSeren TAL, Herr Aner, bestimmt 
von einiger Bedeutung. sich zu 1lberlegen, ob 
man nicht schnellstens einen Sozialarbeiter 
einsetzt. der nicht solche ,.Spielchen" mit den 
Inhaftienen vom A-Flügel veranstaltet? Wie 
soll Mensch deM eine Vertrauensbasis zu 
seinem Gruppenleiter auibauen, wenn es bei 
so einer einfachen Angelegenheit, wie die 
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erwAhnte Feier, schon so enorme 
Schwierigkeiten gibt? Mein persönlicher Vor
schlag ware, daß mBll den Sozialarbeiter, 
Herrn V., in den allgemeinen Vollzugsdienst 
11bernelunen könnte, denn das laute 
Schltlsselklappern wahrend der Ruhezeit in 
den Mittagsstunden beherrscht er schon sehr 
hervorragend; wie mir durch mehrere Ge-

Am Ende einer langen Fußbaisaison 

In einem erst zum Saisonschluß spmnenden 
Meisterschaftsentspurt konnte sich der ., Ge
heimfavorit" TA VI/1 aufgnmd des besseren 
Torverh.altnisses gegenüber der langen Zeit 
dominierenden TA ll/1 als .,Tegel-Meistei'' 
feiern lassen. 

In einer von Unfairneß gepragten und auf z. 
T. untersten Niveau stehenden Spielzeit ver
ging kaum ein Spieltag. Bll dem nicht minde
stens ein Spiel den llblichen Rahmen von 
,,Fair play" sprengte. Nichts ist unmöglich! 
Dies schien fOr einen Großteil der 10 teil
nehmenden Mannschaften das Leitmotiv ge
wesen zu sein. Eine wahre Flut von Verwar
nungen und Platzverweisen war die logische 
Konsequenz. Nicht von ungefllhr konnten 
wir in den letzten Wochen llber skBlldalöse 
Vorfalle auf den Berliner Fußballplatzen 
Kenntnis erlangen. Dies schien fOr einige 
Fußballer hier in Tegel eine zusatzliehe Moti
vation dargestellt zu haben, einen eigenen 
Beitrag dazu leisten zu mllssen. F11r den Au
ßenstehenden drangt sich deshalb der Ein
druck auf, als wi!rde es sich um eine 
,,Berliner Spezialitat" hBlldeln: schlechten 
Fußball spielen, aber in punkto Unfairneß. 
Spitzenreiter. 

Ohne jet21 noch langer auf diesem Thema 
rumhacken zu wollen, scheint es mir ange
bracht, anzuregen, daß sich die verantwortli
che Sozialpadagogische Abteilung filr das 
neue Jahr ernsthaft Gedanken darllber ma
chen muß, wie diese Form der Unsportlich
keit eingedammt werden kann. Daß es auch 
anders geht, haben uns die Spiele der Aus
wahlmannschaftgegen auswartige Teams~· 

Abschließend noch einige Worte zum Mei
sterschaftsverl.auf: Als der Favorit galt vor 
dem I. Spieltag die M.tmnschaft der TA VI/2 
um Spielfo.hrer Mario Sch. Unnötige Feldver
weise und Spielerwechsel achwachten das 
Team aber so sehr, daß am Ende zur allge
meinen Überraschung nur Platz 5 heraus
sprang. Der zweite Geheimfavorit, die TA II
l/1, war teilweise mehr mit ihren eigenen 
Problemen beschafti.gt und konnte deshalb 
bis auf eine Ausnahme nie ernsthaft in das 
Titelrennen eingreifen. Hinzu kam das Pro
blem der großen Fluktuation in der TA III, so 
daß Bll jedem Spieltag bald ej.ne veranderte 
Mannschaft auflief. Als die Sensation muß 
das Abschneiden der Spieler um Marm
schaftskapi.tan Pu2zy W. gelten. 

Bis drei Spieltage vor Saisonschluß hat das 
T~am der TA Il/1 die Konkurrenz z. T. in 
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sprachen mit meinen Mitgefangenen bestatigt 
wurde. Es geht namlich alles auch ohne 
ScbikBlle, wie ich ernsthaft kundtun möchte! 
Ins Wasser ist filr den dennoch interessierten 
Insassen das Fest nicht gefallen, weil sich ei
nige Leute trotz aller geschilderten Probleme 
allein einen gerolltliehen Abend machten. Da 
dieser Bericht erst nach dem Fest in der nach-

sich schon ein klein bißeben als Meister fei
ern ließ, wurden sie noch von der TA VI/1 in 
der Tabelle überholt. Nur auf Grund der 
schlechteren Tordifferenz belegte sie arn En
de Platz 2. 

Obwohl als einer der Geheimfavoriten ge
nannt, glaubte eigentlich lange Zeit niemBlld 
so recht Bll eine Überraschung der MBlln
schaft TA VIII. Erst als sich Team.kapitan 
Achim Sch. mit Giwi B. und Bello T. (zwei 
Supertechniker von der zweiten Mmnschaft) 
ins eigene Team holte. explodierte mBll und 
schob sich Spieltag um Spieltag naher an die 
TA lVI heran und damit auch an die 
Tabellenspitze. Drei Spieltage vor Saison
schluß kam es dann zum direkten Aufeinan
dertreffen, und obwohl das Team der TA 
Vl/1 fast eine komplette Halbzeit mit einem 
Spieler weniger spielen mußte - Tomi.slav C. 
wurde wegen einer Unsportlichkeit des Fel
des verwiesen - , hat man mit 3:2 gewonnen 
und erstmalig die Tabellenfilhrung llbemom
men und souveran ins Ziel gerettet. 

Mannschaftliehe Geschlossenheit und kaum 
Skandale waren sicherlich mit ein Grund des 

Grund und Boden gespielt, und erst als man ~·------.....i.J 
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sten Ausgabe im neuen Jahr erscheint, 
WOnsche ich allen Inhaftierten ein gutes neu
es Jahr 1995! Ftlr mich selbst wo.nsche ich 
mir mehr Zusammenhalt und Unt.erstJltzung 
aller Gefangenen untereinander ... 

StefBll Berndt 
Stationssprecher A 2, Haus III 

Erfolgs. Sollte die Mannschaft auch im kom
menden Jahr eirtigel:maßen ZllS8D1Jllellblelben, iit 
eine Steigerung nicht ausruschließen. 

Ganz zum Schluß mochte ich auch noch auf 
das Pokal-Endspiel als letzten HOhepunkt der 
Freiluftsaison verweisen. 

In einem spannenden und fairen Spiel stan
den sich die Teams der TA III 11 und TA IV 
gegenllber. Beide Mannschaften qual.ifizierten 
sich durch Siege im Halbfinale gegen die ei
gentlichen Favoriten der TA VIII und 2. Am 
Ende stand es dann 3:2 ft1r die an diesem Tag 
etwas gltlcklicheren Spieler der TA Ill wn 
SpielfOhrer Erle B. 

In diesem Sinne wtln.sche ich allen Fußbal
lern ft1r die gerade begonnene Hallensaison 
alles Gute und fOr die kommende Freiluftsai
son etwas mehr ,,Fairplay" . Wir sollten eines 
bei allen sportlichen Ergeiz nicht vergessen: 
Fußball ist eine der wunderbarsten Neben
sachlichkeit auf der Welt! Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. 
Reinhold Grneinwieser 
TA Ill/B 1 
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Immer wieder Streß mJt dem Einkauf! 
(Geregelt wird der Finkauf durcl1. § 22 St.VollzG) 

§ 22 EIDkauf 

(l) Der Gefangene kann sich von seinem 
Hausgeld (§ 47) oder von seinem Taschen
geld (§ 46) aus einem von der Anstalt vennit
tellim Angebot Nahrungs- und Genußmittel 
sowie Mittel zur KOrperpflege kaufen. Die 
Anstalt soD fQr etn Angebot sorgen, das 
auf WQnscbe und BedQrfnlsse der Gefan
genen ROckslebt nimml 

(Z) Gegenstande. die die Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt gefthrden. konnen vom 
Einkauf ausgeschlossen werden. Auf arztli
ehe Anordnung kann dem Gefangenen der 
Einkauf einzelner Nahrungs- und Genußrnit
tel ganz oder teilweise untersagt werden, 
wenn zu befil.rchten ist, daß sie seine Ge
sundheii gefthrden. 1n Knmkenhausern und 
Krankenabteilungen kann der Einkauf einzel
ner Nahrungs- und Genußrniltel auf arztliehe 
Anordnung allgemein untersagt oder einge
schrankt werden. 

(3) Verf'Qgt der Gefangene ohne eigenes Ver
schulden nicht Uber Hausgeld oder Taschen
geld, wird ihm gestattet, in angemessenem 
Umfang vom Eigengeld einzukaufen. 

Ein leidiges Thema - wie allgemein bekannt 
sein do.rfte - , welches von Zeit zu Zeii jedoch 
immer wieder Anlaß zu einigen Zeilen geben 
sollte. 

Der § 160 StVollzG (Gefangenenmitverant
wortung) gibt ganz klar vor. dem Strafgefan
genen soll ermöglicht werden. an der Verant
wortung filr Angelegenheiten von gemeinsa
men Interesse teilzunehmen, die sich ihrer Ei
genart und Aufgabe des Vollmges nach filr 
ihre Mitwirkung eignen. 

Leider haben Strafgefangene nicht die MOg
lichkeit, sich. wie es .. draußen" eine Selbst
verstandlichkeit ist. den günstigsten Lebens
mittelhändler auszusuchen. Ja sie dürften 
nicht einmal Lebensmittel bestellen und per 
Post kommen lassen. Ihr Geld wird in Tegel 
sogar fllr den Einkauf gesperrt, und ist dann 
fnr etwa 2 Wochen nicht for sie verf'Qgbar. 
Sie konnen auch nur einmal im Monat ein
kaufen. m\lssen also vorher wissen auf was 
sie nachher Appetit haben. 

Der eigentliche Grund, wieder eimnal über 
den Einkauf einige wenige Zeilen zu Papier 
zu bringen, ist. um über das noch immer ma
gere Warenangebot sowie den überteuerten 
Preisen zu berichten. Denn bei fast jedem 
kleinen .. Tante-Emma-Laden" gibt es dann 

TEGKLINTERN 'der lichtblick.'- NovemberJDezember 1994 

Thema Einkauf 
Gedanken zum Einkauf in Tegel und Moabit 

und wann mal einige echte Sonderangebote 
im Sortiment. Zudem sollen diese auch noch 
um einiges billiger sein. 

Hinzu kommt das geringe Arbeitsentgelt, wel
ches Strafgefangene monailich erhalten - das 
aber dennoch fO.r den Lebensmittelhandler 
ein gutes und sicheres Geschaft O.ber das gan
ze Jahr bedeutet, weil es sich hier ja um be
sonders ,.treue" und vor allem solvente 
Kundschaft handelt. 

Diese spezielle Zielgruppe hat nun leider 
nicht einmal gesetzlich die Möglichkeit, sich 
einem anderen Handler mit lukrativeren An
geboten zuzuwenden. Weil das Monopol der 
Beliefellll'lg der Insassen bei der von der An· 
stall ßberproften Finn.a liegt, welche eine rei
bungslose Erledigung des Einkaufs gewahr
leistet - so sollte man jedenfalls annelunen, 
denn es kann doch bestimmt nicht der Aspekt 
von gßnstiger Preigestaltung sein, wenn der 
hiesige Lebensrnittelh.andler mitunter weit 
mehr als 20 % mit seinen Preisen ll.ber dem 
Durchsclutitt zur Konkurrenz steht. 

Daraus resultiert eigentlich ein § 22 StVollzG 
in einer speziellen ,.Tegel-Version") 

(1) Die Berliner Vollzugsanstalten (Moabit 
und Tegel) sollen dafO.r sorgen, daß Fa. KO
nig immer das gllnstigste Angebot bei der 
Ansschreibung abgibt. Auf die Wtlnsche und 
Bedllrfni.sse des Gefangenen darf auf gar kei
nen Fall Rücksicht genommen werden. Es 
ware ja noch schöner, wenn die Inhaftierten 
Vitamine und Mineralien preisgünstig fassen 
kOnnten, um so den Berliner Strafvollzug 
gesundheitlich relativ unbeschadigt überste
hen zu können ... 

Es bedarf doch bestimmt nichts Weltbewe
gendes darzustellen, wenn der aktuelle Belie
ferer einmal (wenigstens zum Fest!) verw
ehen WOrde, den ,.schwachen Kunden·• in ei
nigen seiner Angebote ein wenig entgegenzu
kommen.. 

Ein Preisnachlaß konnte in all' den Jahren 
(Es sind inzwischen Ober 10 Jahre Fa. KOnig 
in Moabit und etwa 2 Jahre in Tegel) noch 
nicht festgestellt werden! Ans den vor kurzer 
Zeit ausgehandigten sogenannten Zusatzlisten 
zum monatlichen Einkauf sind zum Beispiel 
Dominosteine pro Packung mit 4,- DM auf
gelistet. Nach eigenen Preisvergleichen in der 
Tagespresse stehe ich bestimmt nicht allein 
mit meiner Feststellung da, wenn ich ernst
haft behaupte, daß dies fO.r Gefangene zu 
teuer ist! I! Vergleiche mit anderen Handlern 
ergaben, daß man oben genannte Artikel bei 
Auswahlmöglichkeiten - die wir ja leider 
nicht haben - sehr viel gtlnstiger einkaufen 

könnte (bis etwa 50 Prozent), wenn das Mo
nopol nicht nur bei einem Händler liegen 
W1lrde. Ich persOnlieh finde es unhaltbar, 
wenn der Handler sich bei sozial schwach 
gestellten Menschen die Taschen follt: wobei 
die "Opfer'' dagegen rechtlich nicht vorgehen 
kOnnen. 

Es stellt sich wirklich die Frage: Was konnte 
man gegen diesen leidigen Zustand tatsach
lich tun? Ich persOnlieh stehe dieser Angele
genheit ziemlich hilflos gegenüber, da mir 
bekannt ist. daß man auf gesetzlicher Basis 
nichts an dieser filr uns unhaltbaren Situation 
verandem kann. (es handelt sich hierbei nach 
meiner Meinung um einen der wenigen lega
len VerstOße gegen das Bun.deskartel.lgesetz.. 
namlich Antbau eines Monopols und absolu
tes Preisdiktat durch Awmutzung der Mono
polstellun.g.) Filr Anregungen und Vorschlä
ge ware ich sehr aufgeschlossen. 

Die Kriterien, wie man Anstaltsbelieferer 
werden. kann, bestehen vermutlich nur darin, 
so glaube ich zumindest, Zuverlassig - wtd 
LeistungsOOrigkeit an. den Tag zu legen. Bei 
der Ausschreibung wird bestimmt nicht gera
de sehr viel Wert auf gon.stige Preisgestaltung 
gelegt; wie sonst können so dermaßen große 
Unterschiede zu anderen Anstalten bestehen? 
Da in der Regel nm eine .. besc1uWLkle Aus
schreibung" stattfindet, wird die Angebotsli
ste zum jetzigen Handler und zu möglichen 
Bewerbern gesandt. Die Resonanz auf diese 
Ausschreibungen ist nach unseren Erkennt
nissen allerdings sehr dilrftig - so ein bis 
zwei Bewerber antworten auf solche Ange
botsausschreibungen. Warum nicht mehr 
Handler auf dieses sehr lukrative Gescha.ft 
eingehen. wird wohl vorerst noch ein Ge
heimnis bleiben(?). Denn wer als selbstandi
ger Lebensmittelhandlet mverlAssig und eini
germaßen pllnktlich seinen Vertrng erfilllt, 
der kann nach meiner Einschätzung mit der 
Belieferung einer solch .,Staatlichen Einrich
tung" einen absolut zu Buche schlagenden 
Umsatz machen. von dem manche Konkur
renten nur zu Tnlwnen vennOgen Zum.al, 
wenn diese • .nut' von sogenaruu.er 
,,Laulkundschaft'' leben moßten, was ja im 
Falle von inhaftierter KWidschaft nun absolut 
nicht zutrifft! 

Logischerweise ist bei unserer Art des 
Einkaufs der Verlust durch Ladendiebstahl. 
Einbruch. Raub und dergleichen ungef'Dhr 
Null, und das notwendige Personal filr das 
Ansteilen der Ware stellt auch noch ,.VSI.er 
Staat" auf seine Kosten. Bei vorsichtiger 
Schatzung (exakte D81en konnte ich nato.rl.ich 
nicht ennitteln), do.rfte ein solches Gesch.aft 
bei weitem die Millionenumsatzgrenze über
schreiten. so denke ich zwnindest. 
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Mal kurz nachgedacht: wenn man von circa 
3000 Menschen (die allein in Berlin inhaftiert 
sind und von Fa König beliefert werden) 
ausgeht, und als Beispiel den Mindesteinkauf 
monatlich mit 100.- DM pro Mensch bezif
fert. so kommt man doch ganz locker auf ei
nen Betrag von sage und schreibe 300.000,
DM Umsatz jeden Monat! Augenscheinlich 
betrachtet, sind das mal eben im Jahr an die 
3,6 Millionen Deutsche Mark Umsatz. Die 
tatsa.chliche Summe aber dtl.rfte sicher be
stimmt noch um ein weiteres höher liegen. da 
ein .,Voll.zugsteilnehmer'' in Tegel ja zumeist 
wenig mehr verdient, als die oben genannten 
einhundert Mark. Ich kann mich deEJWegen 
nicht mit dem Gedanken anfreunden. daß es 
nicht einmal möglich sein solli.e, auch ftlr 
diese nun wirklich zuverlassigen und 
(gezwungenennaßen) trenen .,Stamm
kunden" diverse Artikel gil.nstiger an
zubieten. Bei einem vergleichsweisen Umsatz 
bei einem Anbieter in der freien Wirtschaft 
kOnnte man sich bestimmt auf ein finanziell 
bemerkbares Skonto (Preisn.achlaß ftlr gute 
Kunden) seitens des Handlers verlassen, 
denke ich zumindest Die Berechnung meines 
Beispiels stellt ja eine absolut sichere Ein
nalune ftlr den Händler dar- da wir jage
zwungenenn.aßen nur be~ ihm und niemand 
anderem einkaufen können; was dem guten 
Mann bestimmt auch schon in den Sinn ge
kommen sein wird. 

Auch Lagerung und Lieferung der Lebens-. 
mittel können wohl kein V ermOgen kosten. 
ZWTUil es sich zwneist immer wieder wn die 
gleichen Dinge (Tabak, Kaffee, Blattehen 
etc.) aus der Einkaufsliste handelt; die man 
bereits bei minimalen kaufmännischem 
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Durchblick weitaus gt!Jlstiger in Großmengen 
bestellt und im Lager aufbewahrt - ohne gro
ßes Risiko, da bei monatlicher Abnalune 
kaum etwas dem Verfall ausgeliefert sein 
dllrfte. 

Allerdings hat sich Fa. König auch darauf 
spezialisiert, verfallene Ware als sogenanntes 
Sonderangebot im Gefangnis zu verkaufen; 
so das Material. welches eigentlich nicht 
mehr gehandell werden sollte, auch noch 
gewinnbringend verhökert werden kann. 

FQr die Menschen, die sich ,.draußen" dar
über wundem, daß wir standig an unserem 
Einkauf makeln. noch ein Satz der Fa König. 
zum Nachdenken: 

Wich tiger Hinwels 
zu dem Mtndest-Haltbarkeltsdatum: 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum eines Lebens
mittels ist das Datum, bis zu dem dieses Le
bensmittel unter angemessenen Aufbewah
rungsbedingungen seine spezifischen Eigen
schaften behalt 
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Das Mindest-Hallbarkeitsdanm ist kein Ver
falldatwn! 

Deshalb darf das Lebensmittel auch noch 
verkauft werden, wenn dieses Datum bereits 
abgelaufen ist (es muß noch nicht elrurull im 
Preis reduziert werden). Dem Handler obliegt 
allerdings eine besondere Sorgfaltspfli.chl. 
hinsichtlich der Lagerung etc. 

Sofern ein Produkt mit abgelaufenem Halt
ba:rkeitsdatum gekauft worden ist und zwei
felsfrei festzustellen ist, daß es bereits ver
dorben und erheblich im Wert gemindert ist, 
so kann dieses Lebensmittel trotz abgelaufe
nem Datwn reklamiert werden. 

Anzumerken ist, daß es einige Einschrankun
gen tmd Ausnahmen von der Verpßicbtung 
gibt, verpackte Lebensmittel mit dem Min
dest-Haltbarkeitsdarum zu kennzeichnen, (z. 
B. frisches Obst, Kaffee-Extrakt). 

Entn.: ROckseite der Tegeler Elnkaufslste. 

Daß aber auch andere ,,Kaufleute" sich an 
der Situation der Gefangenen masten, zeigt 
die Tabelle, die unten abgebildet ist. So ha
ben auch die ,,Kollegen" in den anderen An
stalten im Bundesgebiet unter dem Einkaufs
monopol zu leiden. Mit diesen gesalzenen 
Preisen Wllrden unsere Kaufleute in der so
genannten freien Marktwirtschaft kaum 
überleben können __ _ 

Bis die Tage ---- Blac.k:y-

P retsverg1etch diverser deutscher JV A.s mit der JV A Tegel 

JVA J VA JVA JVA JVA 
Artikel Rheinbach Remscheid Schwalmstadt Geldern Berlln 
Milch 0.89 0.95 1.01 0.99 1.01 

01 1.99 1.70 1.99 1.99 2.02 
Zucker 1.79 2.00 1.79 1.99 1.99 

Tnmbenzucker 1.69 1.35 1.35 1.79 0.79 
Nudeln 0.99 0.99 1.01 0.99 1.01 

Haferflocken 0.99 0.90 0.85 0.99 0.87 
Cornflakes 2.19 4 .25 3.53 2.49 3.99 

Reis 1.29 1.80 1.09 1.99 1.88 
Mehl 0.69 0.98 LOl 0.99 0.99 

Erdbeerkon.fililre 2.19 1.85 1.99 2.29 1.99 
Honi~ 5.49 2.55 2.68 3.49 4.69 

Nusspli 2.29 2.10 1.92 2.49 2.48 
Oran~ensaft 0.89 1.01 1.01 0.99 0.99 

AJ>felsaft 0.89 LOl 1.01 0.99 0.96 
Schokolade LOO 0.70 LOl 0.99 1.29 

Tortenboden 1.49 LlO Lll 1.49 1.14 
Peperoni 3.29 3.30 2.72 3.49 3.45 
Pud~ 1.39 LlO LlO 0.99 0.99 
Pfirsiche 1.59 1.45 1.89 1.59 1.91 
Nescafe 10.49 10.98 10.77 10.98 10.98 
Kaffee 5.99 6.98 6.59 6.99 8.14 

Tee 0.99 0.75 0.83 0.99 0.79 
Zitronentee 2.49 2.30 2.22 2.79 2.49 

Thermoskanne 9.95 16.50 8.92 24.95 14.95 
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Vom 16. bis 18. Dezember 1994 veranstaltete 
nurunehr zum vierten Mal die Deutseile 
AIDS-Hilfe (DAH) in Eilzum/Schoppenstedl 
ein Seminar flir Redakl.eure von Gefangenen
zeitungen. Die perfekt zu nermende Vorberei
tung und Organisation des Referenten ft1.r 
Menschen in Haft bei der DAH. Michael 
Gahner, und die bewahrte Gastlichkeit des 
Ferienhofs Beutel waren wesentliche Alls
gangsbasis für ein gutes Gelingen der Veran
staltung. Erfreulich anzumerken ist auch, daß 
die Gefangenen für diese Veranstaltung 
.• Sonderurlanb" erhalten haben. und daß 
diese Beurlaubungen seitens der Anstaltsleiter 
bzw. Justiznrinisterien teilweise schnell und 
unb\lrokratisch erfolgt sind. Ein deutlicher 
Hinweis darauf, daß in einigen Justizministe
rien eine Sensibilität in beZ!lg auf die AIDS
Problematik im StrafvolJzug vorhanden ist 

Thema des Seminars war ,,AIDS-Prophylaxe 
durch Gefangenenzeitungen". Daruber hin
aus beschäftigten sich die Teilneluner mit den 
Grundformen des Journalismus. Weitere Ta
gungspunkte wurden rechtlichen Fragen zur 
Herausgeberschaft und der Gestaltung einer 
Gefangenenzeitung gewidmet. 

Das . Seminar begann am Freitagnachmittag 
mit dem Kaffeetrinken und der BegrüßiUlg 
IUld Vorstellung der Teilnehmer. Danach 
referierte Frau Reinhild Rumphorst. Presse
refentin des Hessischen Justizministeriums, 
Ober journalistische Darstellungsformen. In 
Kurzform versuchte sie, den Redakteuren das 
ABC des Journalismus zu vennitteln. Akzente 
setzte sie bei 

- Recherche/Hiifsmillel (Adressenkartei, Zei
tun.g.sbeitrage, Lexikon, Duden etc.) 

- Journalistische Darstellungsformen - In
fonnierende Darstellungsformen (Nach
richt. Bericht. Reponage, Feature, Inter
view, Umfrage); Interpretierende Darstel
lungsformen (Kommentar, Kritik/Rezen
sion. Glosse) 

- Probleme (AkrualiUit, Interessen der 
Leserschaft, Sprache, Objektivitat, 
Mischung) 

Der Vonrag von Fran Rwnphorst gestaltete 
sich sehr lebendig. Alle Anwesenden konnten 
anhand von Beispielen mitarbeiten. Die Teil
nahme beschrankte sich somit nicht nur aufs 
Zuhören. 
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Seminar für 
Redakteure von 
Gefangenenzeitungen 
Nach dem Abendessen wurde Ober die 
schwierigen Arbeitsbedingungen in den ein
zelnen Redaktionen der Gefangenen.zeitwtgen 
diskutiert. Oft mangelt es an .BUro- wtd Lay
out-Material, Fachliteratur und Tageszei
tungert. Die Fertigung von Kopien oder das 
Führen von Telefonaten stellt die Redakteure 
vor weitere meist wtllberwindliche Hürden. 

Der Abend endete mit der Vorbereitung zu 
einer Übung. Die Redakteure sQllten ein 
Interview mit Michael Gahner vorbereiten. 

Den ersten Tagesordnungspunkt am Samstag 
gestaltete Frau Rurnphorst mit dem Thema 

- Planung und Um.relzung von Themen 
(Redaktionskonferenz, Breinstorrning. 
Leserservice. Auswahl, Zielsetzung. 
Zwischenbilan.z, Realisierung, Planung. 
Seitenaufriß, Prasentation etc.) 

Danach wurde von zwei Redakteuren das 
vorbereitete Interview getilhrt. Hierbei offen
barten sich deutlich Schwächen bei den Re
dakteuren. die m dieser Hinsicht noch viel zu 
lernen haben. 

Am Nachmittag informierte Frau Elke 
Wegner-Brandt, Rechtsanwaltin und Mitar
beiterin von Prof. Dr. Johannes Feest im 
Strafvollzugsarchiv der Universitat Bremen, 
llber rechtliche Fragen im Zusammenhang 
mit der Herausgeberschaft einer Gefangenen
zeitung. Das ist ein sehr diffiziles Thema. Die 
Zulassung einer Gefangenenzeitung liegt 
einzig und allein im Ermessen des Anstaltslei
ters bzw. der zusta:ndigen JustizbehOrde. Die 
presserechtliche Verantwortung liegt beim 
Herausgeber der Zeitung, in der Regel dem 
Anstaltsleiter. Eine Ausnahme hiezzu stellt die 
Berliner Gefangenenzeitwlg 'der lichlblick' 
dar. Dafür wurde in Berlin das Pressegesetz 
gecmderl Das Pressegesetz ist - wie der 
Strafvoi.Jzug- Undersache. 

Nach dem Kaffeetrinken berichtete Rene 
Heruion llber seine Erfahrungen beim Licht
blick. Er war fast zehn Jahre beim Lichtblick 
tatig. davon 6 ~ Jahre als verantwoJtlicher 
Redakteur. Wahrend seiner Haftzeit in der 
NA Tegel h.ane er den Beruf eines Schrift
setzers erlernt. Dadurch konnte er den ande
ren Redakteuren typografische Grundlagen 
ft1.r die Gestaltung einer Zeitung vennitteln, 
Anregungen und I-Elfen nrit auf den Weggeben. 

Das Schlußwon haue am zweiten Seminartag 
Kuno Barenbald mit einer Lesung ans seinen 
Werken. Ihn unseren Leserinnen und Lesern 
noch vorstellen zu wollen, dllrfte kaum not
wendig sein. Er spricht durch und fllr sich 
mit seinen vielftltigen Publikationen (siehe 
auch ,,Buchkritik" und "Neugieriges Vater
ehen" in dieser Ausgabe). Die Teilnehmer 
nutzten die Gunst der Literaturstunde wie 
auch die Möglichkeit, über den Inhalt seiner 
Geschichten mit ihm zu diskutieren. 

Am Sonntag sprach Michael <Wmer 1lber die 
Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe. Ferner 
erklärte er, wie AIDS-Prophylaxe durch Ge
fangenenzeitungen erfolgen kann, welche 
Aufgabe dabei wahrzunehmen ist, welche 
Verantwortwlg das beinhaltet. 

Als Fazit des Seminars bleibt festzuhalt.en: 
DurchBus gelungen und wertvoll tilr alle 
Teilnehmer. Diese Form der llberregionalen 
Zusammenarbeit von Redakteuren der ver
schiedensten Gefangenenzeitungen ist 
sinnvoll w1d effektiv. FQr die Zukunft bleibt 
zu wünschen, daß die Deutsche AIDS-Hilfe 
durch entsprechende finanzielle Unter
struzung der staatlichen Stellen weiterhin in 
die Lage versetz!. wird, solche wichtigen 
Seminare zu veranstalt.en. 

Rene Henrion 
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Als in Kassel Asylanten durch Voll
zugsbeamte gesclü.agen wurden. war die gan
ze Republik entsetzt. Hier in Tegel hOrt man 
des Ofteren von so etw&'!!, aber man kann das 
selten beweisen. Solche Vorßlle sind sicher 
nicht schOn und sicher auch nicht aus dem 
Sadismus des einzelnen Beamten erwachsen. 
Sie sind die Konsequenz eines völlig falach~ 
Konzepts zur Le:it1mg einer so großen Haft
!111.8tal1 wie Tegel ... 

Am der Siebt eloes Inhaftierten 

Am Dienstag. den 10.1.1995, etwa gegen 
18.00 Uhr wollte ich den Haftraum Nr. 243 
der Teilanstalt III aufsuchen. wn mit dem mir 
befreundeten G. den Abend zu verbringen. 
Vor dem Betreten des o. g. Haftraums klopfte 
ich wie tlblich an und gab mich zu erkennen. 
Daraufhin wurde mir sinngernaß von 0. 
geantwortet: .,Geht jetzt nicht!" 

Aufgrund dessen verweilte ich unmittelbar 
vor der Haftraumttlr. Nach wenigen Minuten 
hOrte ich immer erregtere Stimmen. die un
mittelbar nach meiner ersten Wahmehmtmg 
in lautes Rufen fi1r mich vernehmbar waren. 
Daraufhin klopfte ich laut an die Haftnwmttlr 
und schrie: .. was ist hier los!" 

Als Antwort identifizierte ich die Stinune von 
0., der in weinerlichem Ton schrie: ,,Hilf mir, 
Rainerl Die pnlgeln auf mich ein!" Gemein
sam mit einem der anwesenden Mitgefan
genen, ich glaube, es handelte sich hierbei 
wn Joseph H., zog ich mit Kraftanstrengun 
die von innen zugehaltene Ttlr auf, und es 
bot sich folgendes Bild: G. lag der LAnge 
nach, mit dem Kopf auf der Bettkante lie
gend, auf dem Boden. und der Beamte A. 
schlug mit einem Stock auf ihn ein. 

Derweil versuchte der Beamte B. meine 
Person zurtlckzudn'lngen und bedrohte mich 
mit folgenden Worten: "V.erschwinde von 
hier, sonst passiert Dir auch gleich was!" 

Auf meinen Vorhal1. was denn hier los sei, 
rief G. nach mir und schrie sinngernAß fol
gendes: ,,R.ainer, bleibe hier und beech'!Uze 
mich; die wollen mich fe.rtigmachen!" 

In der relativ lrunen Zeit, ich schatte etwa ei
ne Minute, seit meinem offneo der Haftraum
tnr, hatte sich eine große Schar Mif&efange
ner urunittelbar vor dem Haftraum versam
meh. Nachdem ich lautstark wn Einlaß gebe
ten habe, wurde mir dieser vom Beamten. B. 
verweigert; der wild gestikulierend mit dem 
mir bekannten Ledergtlrtel des 0. und seiner 
KOrperfQlle versuchte, mir den Eintritt zu 
verwehren und dabei laut rief: .,Alarm auslO
sen!" Unter Aufwendung aller meiner Knlfte 
gelangte ich durch Drangen und Schubsen in 
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Ein normaler Vorfall??? 
auch in Tegel Schläge durch Beamte? 

den Haftraum. Dabei bot sich mir ein Bild des 
Schreckens! G. lag schreiend und wimmernd 
sowie halb bekleidet auf dem Fußboden. Der 
Beamte A. stand mi1 einem Stock unmittelbar 
links neben G. und schrie: "Hose runter" und 
tuchtehe mit dem Stock vor dem Oberkorper 
von G. herum. Ich versuchte durch lautes 
Rufen Ordnung in die mittlerweile äußerst 
angespannte und gerei21e Stimmung 2ll tDlgen. 

Zwischenzeitlich war 0. auf sein Bel1 geklet
tert, klanunerte sich mi1 beiden Annen an 
meinen Oberschenkel und rief immer wieder 
weinend: ,,Bitte, bitte Rainer, laß mich nicht 
allein und schtltZe mich!" Ich versuchte den 
unmittelbar neben mir stehenden Beamten A. 
zu beruhigen und wollte ihm ans Eigenschutz 
den Stock wegnehmen. Daraufhin schrie der 
Beamte A.: ,,Raus hier, raus hier; das geht sie 
gar nichts an! Alarm, Alarm - wann wird 
denn endlich Alarm ausgelost?! Alle Gefan
genen unter Verschluß nehmen!" Ahnliebes 
rief auch der Beamte B., der an der Haft:rawn
ttlr stehend nachdrangende und neugierige 
Gefangene zurtlckzuhalten versuchte. 

Endlich gelang es mir, fOr relative Ruhe, auch 
unter den erbosten Mitgefimgenen. zu sorgen, 
und fast gleichzeitig ertönte das Alarmzei
chen. Gleichzeitig bekam ich das Gefnhl. daß 
sich beide anwesende Beamte beruhigten. 
und nachdem ich jetzt auch einen dritten 
Beamten erkennen konnte und glsubte, ver
antworten zu können. in meinen eigenen 
Haftraum zurtlckzukehren. verließ ich den 
Ort des Geschehens. 

Beim Verlassen der Zelle wurde mir selbst 
ent einmal bewußt, welches Durcheinander 
im Haftraum von G. vorlag: wngefallene 
St11.hle, zerbrochene Porzellanschalen, lose 
ventreute Lebenmnittel usw. Von meinem 
Haftrawn aus ko1Ulte ich wn ca. 18.15 Uhr G. 
mehrmals laut rufend hOren: .. Die schleppen 
mich weg!" Und ich konnte auch immer 
wieder seine verzweifetten Hilferufe verneh
men; bis es plötzlich ganz still im Hans 
wurde. Ich mußte davon ausgehen, daß man 
meinen Mitgefangenen zur ,,Beruhigung" in 
einer der fOr solche Vorkommnisse zur Ver
tilgung !tehenden Emrichtung vedn:ingen Wllrde. 

Um etwa 19.00 Uhr informierte ich t.elefo
nilch die Kripo uru.er der Rufnummer 3981. 
Ich bat darum, die geeigneten Schritte in 
dieser ftlr mich doch sehr verstandnislosen 
Angelegenheit umgehend einzuleiten. Gleich
zeitig bzw. unmittelbar nach diesem Telefonat 
infonnierte ich den Abgeordneten Herrn 
Albert Eckert (Btlndnia 90/Grtlne (ALyuFV) 
tlber die von mir miterlebten und schockie
renden Beobach- tungen, die mir einfach 
nicht mehr aus dem Sinn gehen wollten. und 
bat Herrn :Eckert ebenfalls wn UntersttltZUng. 

Aus der Sicht dDes ,.JmaefDAren" Beamten 

Natuigema.ß wird sich kein Beamter zu die
sem Zwischenfall außem!? Man kann aber 
die Sicht der Beamten durchaus nach- voll
ziehen: Gerade in der TA In, bedi:n81 dwcll 
die Strukturrefonn. ist die Drogenquote 
unglaublich hoch! Als Beamter ist man nur 
auf sein Know-how und seiner Erfahrung 
angewiesen. Die Leute. die Drogen konm
mieren, kommen garantiert nicht zur Zentrale 
und melden ihren Konsum dort an. 

Die Stimmung an jenem besagten 10. Januar 
1995 war gereizt und auch schon wieder kutz 
vor dem Explodieren. Ein paar Tage vorher 
gab es eine ahnliehe Auseinandersetzung 
zwischen Inhaftierten, dabei ging es wn Dro
gen (wie so oft hier!) und die Sache eska
lierte so sehr, daß auch ein Beamter mit ei
nem Messer angegriffen wurde. So etwa<! hat 
man zu fnlheren Zeilen anders geregeh: ein 
"bißchen Bunker' • und die Angelegenheit hat 
sich dann meist von selbst erledigt. Heute 
hingegen muß der Dicrutweg eingehall.e:n werden! 

Letztendlich kommt es zumeist auch zu einer 
Anzeige, und die Beteiligten werden erst 
einmal unter .,Verschlu.ß" genommen. Jeden
falls bis zur KI.arung der Angelegenheit, was 
eigentlich gar nichts niltZt, denn weder der 
Inhaftierte macht sich etwas daraus, noch hat 
der Beamte einen Vorteil von der Verhand
lung vor Gericht. D8Jilber, ob angezeigt wird 
oder nicht, entscheiden nicht die Beamten. 
sondern ganz andere Leute. 

Nicht zu unterschatzen ist die in der TA III 
seit neuestem auftretende weibliche Beamten 
Population. Gerade wegen der Frauen muß 
jetzJ. schneller und harter zugegriffen werden. 
Vorher - ohne Frauen! - hatte man noch 
etwas mehr Handlungsspielraum, jetzJ. jedoch 
muß man auch noch die Be1lffitinnen be
schllt.zenl Nicht, daß sich diese nicht selbst zu 
helfen wo.ßten. ganz im Gegenteil. 

Wenn jedoch eine Beamtin 81lf dem C-F11lgel 
eine Oberdosis mit einem epileptischen An
fall verwechselt, dann kommen doch schon 
erhebliche Zweifel auf. Die Frage, Beamtin
nen im Mannervollzug. ist noch nicht lange 
genug auf dem Tisch, um abschließend beur
teilt zu werden. Die Tendenz von lnhaftienen 
und Beamten geht aber eher dorthin, daß 
Frauen im geschlossenen ,,Maßrege1vollzug" 
eher ein Störfaktor als ein Gewinn sind .. Die 
versprochene Deeskalierung durch Frauen im 
Mannetvollzug wurde bisher noch nicht 
beobachtet. Die Lage wird in den H4U.sem 
IV, V, sowie VI und in den offenen An.8talten 
wohl bestimmt etwas anders liegen. Die TAB 
II und lll sind aber sogenannte 
.DrogenhAusei'' , in denen spezielle Pro-



30 

gramme gefahren werden m1l.S:senl Hier n1lt11 
die "Stations-Mutti", von den Inhaftierten 
auch ,,Bulette mit Schl11ssel" genannt herz~ 
lieh wenig. 

Besagter G. war schon seit langerem in Ver
dacht, als V erkanfer rege am Drogenhandel 
beteiligt zu sein! Selbst in einem solchen Fall 
ware es eine Schikane, einfach von Amts 
wegen einzuschreiten, nichts · an "Stoff' zu 
finden und nach geraumer Zeit wieder wahl
los zu zugreifen. Nein, wir sind hier angewie
sen worden. so lange zu warten, bis wir uns 
einigennaßen sicher sein können. daß auch 
Drogen im Haftrawn bei entsprechender 
Überpnlfu.ng aufgefunden werden (inoffiziell 
Wllrde ich sogar sagen, daß Beamte angewie
sen sind. den Handel zu dulden. um etwaige 
,,Hintennanner" ausforschen zu können). So 
oder so ahnlieh war es auch in diesem Fall. 

An besagtem Tage gab es "Rauchwaren" in 
F onn einer Spende von einer in Konkurs ge
gangenen Firma f1lr alle Inhaftierten der NA 
Tegel. Die Wirtschaftsverwaltung greift 
schon einmal zu, wenn sich ein Angebot 
dieser Art zeigt, und diesmal waren Tabak
waren (Zigaretten. Zigarren. Tabak sowie 
Blattehen usw.) im Wert von fast 50.000.
DM als Gesamtspende filr Tegel im Angebot. 
Die Verwaltung legte sich dieses Material auf 
Lager und verteilte es spater als willkommene 
Na:hweihnachtsfreude an die Gefangenen in 
den Hausern. 

Es verwunderte den diensthabenden Beamten 
doch schon irgendwie, daß G. trotz der allge
meinen Verschlußzeit die sogenannte 
"Schamschnut' zur Sicherung seiner Haft
raumtllr von innen benutzte. Ein einigerma
ßen erfahrener Beamter worde sofort bei 
dermtigem Verhalten eines Inhaftierten auf 
Heroinkonsum schließen. Denn meist ist es 
die Regel daß besagte Schnur fast aus
schließlich wAhrend der Aufschlußzeiten zur 
Erledigung der Notdurft benutzt wird; damit 
soll der peinlichen Situation, daß plötzlich 
jemand im Raum steht, entgegengetreten 
werden. 

Insbesondere wenn man mit Sonderzulagen 
kommt, wie den oben erwahnlen Gratis
Rauchwaren. und man vor verriegelter T1lr 
warten muß. kommt man gleich auf irgend
welche Gedanken. daß vi.elleidu der Inhaf
tierte etwas ,,zu verbergen" hatte. Insgesamt 
dreimal suchte der Beamte zusammen mit 
dem Hausarbeiter den Hafuawn von 0 . auf, 
wn ihm den zustehenden Anteil der großzn
gigen Spende zu bringen. Man stand immer 
vor verschlossener 'Nlr. 

Hier greift dann die FllrSorgeptlicht, denn 
leider sind die Drogenleute nur mit größter 
Erfahrung in der Lage, ihre Dosi!! genau ein
znschatzen. Hier muß man die Überdosierung 
verhindern, soweit dies möglich ist. Es 
kommt eigentlich in der TA m recht hAufig 
vor, daß jemand an einer Oberdosis 
"abklappt", wie das im Jargon so genannt 
wird. Wenn man dann nicht ,.Kenner" der 
Szene ist wtd weiß, was in einer solchen 
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Situation lebenswichtig ist. darm zMtl1 eigent
lichjede Minute ... 

In einem solchen Fall kann ein Beamter nicht 
von sich aus einschreiten, sondern muß sich 
zuerst die Genehmigung von der Zentrale 
holen wtd einen zweiten Kollegen, der den 
Zugriff begleitet. Der zusatzliehe Beamte ist 
schon deshalb von Bedeutung, damit bei 
spaterer Berichterstattung der ,,Kollege" mit 
seiner Meinung nicht allein dast.eht. Zum 
anderem soll diese Absichmmg vor mög
lichen ,,Aussage-gegen-Aussage" Varianten 
schlllzen. Wogegen naJ.ilrlich auch nichts 
einzuwenden ist, da es ja schon des Ofteren 
vorgekonunen sein soll, daß sich jeder (auch 
lnliaftierte) seine Sichtweile so zurechtlegte, 
wie er es gerade brauchle .. . 

Diese benötigte Genehmigwtg wurde nach 
Schilderung der Ereignisse auch sofort erteilt, 
so daß das ,,Rollkommando" tatig werden 
konnte. Nach Ertönen der Alarmglocke wa
ren samtliehe ,,Beamtenbeine" auch sofort auf 
dem Weg zur besagten Zelle. Als man dort 
eintraf. bot sich ihnen folgendes Bild: 
Der Inhaftierte G. wollte die Drogen durch 
Verschlucken in Sicherheit bringen. Theore
tisch konnte er das ruhig machen. denn das 
erspart viel Schreiberei. Praktisch aber weiß 
man nicht, wie die Qualitat und die ;Konzen
tration der Droge ist, und so muß man den 
Inhaftierten zuerst einmal am Schlucken 
hindern, denn dies konnte todlieh sein. Dazu 
wird man ihn wohl anfassen mllssen. Dar
autbin attackierte der Inhaftierte den Beam
ten. woraufhin dieser zum Selbstschutz 
greifen mußte. Wer laßt sich denn auch gerne 
im Dienst mit einem Messer anstechen? 

Alls der Sichl der Beamten war der Zugriff 
erfolgreich, es wurden .,nicht Wlerhebliche 
Mengen Heroin" siehergestellt Der Inhaf
tierte wurde auf die Sicherungsstation TA I. 
A 4 llberführt. 

Aus der Siebt des Redaktionsteams 

Wir haben in WlSerer Zeit in der TA Ili rela
tiv häufig von solchen Aktionen gehört. 
(Komisch erweise hat jeder Lichlblicker in der 
TA ill geraume Zeit als Inhaftierter zuge
bracht. oder ist noch hier inhaftiert). Gesehen 
haben wir aber selbst keine O'bergriffe. Es 
gibt n.atQrlich auch Inhaftierte. die bei derar
tigen Situationen lieber ,,nichts gesehen" 
haben wollen. damit nicht plötzlich irgend
welche schwer erkampfte Lockenmgen ge
strichen werden. Daß es sich bei der TA III 
um einen kritischen Bereich handelt, ist auch 
uns nicht entgangen. Die Drogenproblema
tik ist zwar latent vorhanden gewesen, jedoch 
hat sie selten so Überhand genommen wie 
zur Zeit. Vor dem Auftauchen der Frauen in 
Uniform herrschte hler ein rauher aber kame
radschaftlicher Ton zwischen Beamten und 
Inhaftierten. Durch die Frauen ist die Um
gangssprache mehr ,,amtlich" geworden. Die 
Beamten-(Mann)-schaft der TA III, die zum 
Teil schon sehr lange miteinander arbeitet, 
wird sich vorerst nicht die Bloße geben, zu
sammen mit den Inhaftierten an der Gangway 
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zu lehnen und kritisch llber die Anstaltslei
tung zu diskutieren. (Das war fnlher so um 
kurz vor 22 Uhr eine nonnale Sache ) Man 
weiß namJ.ich noch nichl ob die Kolleginnen 
petzen gehen. Derartige Erfahrungen sind in 
der TA V1 namlich schon gemacht worden. 
wo zum Teil recht reghafte Flllgelkampfe 
zwischen Beamtinnen und Beamten herr
schen. In Haus III lassen die Beamten eher 
mal die ,,Fllnfe" gerade sein als vielleicht in 
der TA V (es handelt sich bei der Besatzung 
der beiden HAuser um sogenannte langstra
fige Inhaftierte). und ganz ahnlieh halt man 
es auch mit den Drogen in der TA lll. In der 
TA V allerdings ist seit neuestem die totale 
Urinkontrolle f1lr ane Insassen angesagt. 
wobei Frau "Talin" WlS doch gerade neulich 
im Fernsehen noch erklarte, daß ihr Haus ein 
drogenfreier Bereich sei ... 

Die Station A 4 der TA 1 ist in der gesamten 
JV A als sogenannte ,.Dealerstation" bekannt, 
und wenn man dort erst einmal zwangsweise 
seine Haftzeit verbringen muß, dann ist es 
auch meist fOr mehrere Monate; weM nicht 
sogar f1lr Jahre! Es sind einige Falle bekannt, 
wo die Zwei-Jahres-Grenze bei weitem Ober
schritten wurde. Von der besonderen Haft
form. namlich der totalen Isolation von ande
ren Inhaftierten. dem Tragen von Blauzeug. 
dem Einschluß llber 23 Stunden am Tag, 
sowie ,,Betreuung" durch die "Sicherheir' , 
sollte man auch reden. Vielleicht sollte die 
Anstalt einmal wieder den Bericht der Anti
folterkomission lesen. die ja diese Station fO.r 
unmenschlich gehalten hat. 

Zum anderem wird man den sogenannten 
Stempel als ,,Drogendealet" nur in sehr weni
gen Ausnahmen wieder los! Man geht in der 
Regel davon aus: "Einmal Dealer - inuner 
Dealer!" Und es herrscht die Meinung vor, 
wer "draußen" Drogen verkaufte und deswe
gen einsil.21, der wird es in der Vollzugs1mstal.t 
auch nicht lassen können. 

In diesem Zusammenhang mOchte man auch 
noch einen brisanten Aspekt der Geschichte 
loswerden: Es soll sich bei den Drogen wn 
Material gehandelt haben, welches aus den 
T As V oder VI stammt. Unter den lnhaftier
ten kursiert das Genlcht, das die "Drogen
Großhandler' in den besseren Hansern woh
nen. Wir wilrden als • .Lichblicket' dieses 
Ger1lcht nicht dementieren wollen. ohn.e 
bewußt lllgen zu mllssen ... 

"Drogen machen den Stollen ruhig". auch 
diese alte "Beamtenweisheit" ist uns bekannt. 
Und das kOMte vielleicht Oberschrift der 
Tegeler Drogenpolitik sein. Was der Offent
liehkeil als Drogenkonzeption vorgespiell 
wird, ist in Wirklichkeil recht heftiges Weg
schauen. In der Real.ilat passien hier thera
peutisch fast gar nichts, und wo man keinen 
LOsungsansatz sucht, wird man anch keinen 
finden. Denn gegen die SUbstitutionsbehand
lung straubl man sich noch recht hetbg. und 
sehr gerne werden Substituierte wegen Lap
palien .,trockengelegt" . Auf jeden Fall aber 
hat jeder die Chance auf § 35 BtmG 
(Entlassung zur Therapie), eine Sache tlbri-
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gens. die Betreuung nach draußen und 
. .hinterher" verschiebt. (Eine kleine löbliche 
Ausnahme bilden vielleicht die Drogenbe
reiche I-E, die nun aber direkt an der Mauer 
gelegen und dadurch vennutlich "strategisch" 
ungünstig sind. Man soll hier schpn soge
narulte ,,Mauetwerfet" gesehen haben.) 
Eine LOsung fO.r das Drogenproblem zu su
chen, ware vermutlich auch zu anstrengend. 
Ein Tegel ohne Drogen ist vielleicht gar nicht 
mehr vorstellbar, denn zuviel hängt vom 
reibungslosem Konsum ab. Viele 
"Geschaftszweige" haben sich rund um den 
Konsum entwickelt. Denn die Gewinnspanne 
ist so reichlich, daß fO.r jeden etwas abßllt. 
Diesen Sumpf trockenzulegen ist wahrlich 
ein Jahrhundertwerk und nicht mit dem Ge
walttnonopol zu losen. 

Auf jeden Fall aber ist e~ vollkommen unrea
listisch, die Inhaftierten in Konsumenten und 
Nichtkonsumenten zu unterteilen. Zumal man 
das auch technisch gar nicht kann. Die Kon
sumenten tragen nämlich keinen Stempel auf 
der Stirn! Allein von daher lauft die Vertei
lung in Tegel eher darauf hinaus, daß dieje-

TEGELINTERN 

nigen, welche zu ihrer Sucht stehen, fO.r die 
Dummheit, sich zu ihrem Problem zu be
kennen, noch bestraft werden. Sich bekennen 
heißt doch aber, das Problem zu erfassen. Die 
wenigen aber, welche gute ,.Vertrage" haben 
oder sich geschickt zu tarnen wissen oder 
einfach das Gllli:k haben. nicht erwischt 
worden zu sein, werden auch noch belohnt. 
Die wenigen, welche nicht konsumieren und 
Tegel noch nicht kennen, begreifen das 
,,Rechts:vakuum" zumeist auch nicht, denn 
sie sind noch nicht ,,haftgewohnt" , und be
finden sich notgedrungen zusammen mit den 
Konsumenten in den Drogenhäusem. Nicht 
wenige werden hier dann selbst zu Konsu
menten, vielleicht um in der Gemeinschaft 
angenommen zu werden, vielleicht aber auch 
nur, um der latenten Langweile in diesen 
tristen Häusern zu entfliehen. In diesem Falle 
stimmt das mit dem Verbleiben im Drogen
haus auch wieder. 

Verursacht wird dieses Debakel zu 60% von 
der Einweisungskommission. welche seit ge
raumer Zeit in Tegel ihr Unwesen treibt. Eine 
Institution. die nicht nur wir, sondern auch 

Die JV A Tegel 
oder die totale Ohnmacht 

Die NA hat alle Macht, und es wird auch 
reichlich davon Gebrauch gemacht. Jeder 
höhere Bedienstete kann hier sein Programm 
fahren, und am Rande steht der Mensch. Der 
inhaftierte Mensch nämlich. 

Den Freibrief fO.r solches omnipotentes Han
deln gibt der "Institution" die Strafvoll
streckungskammer mit ihren zum Teil recht 
vorsichtigen Beschlllssen. Wie wtlrden sie 
ober einen Beschluß denken, der in etwa wie 
folgt lautet: • .Die Entscheidung der JV A ist 
eine Ermessensentscheidung. Wie weit der 
Ermessensspielraum ist, entscheidet die 
JV A." Auf gut. Deutsch, man kann hier so 
lange ermessen, bis es nichts mehr zu ent
scheiden gibt und der Delinquent entlassen ist. 

Nebenbei urteilen die Richter in Berlin ver
mutlich auch so, als ob in Tegel ein Behand
hmgsvollzug stattfinden würde. Im Prinzip 
nämlich hofft der Richter, den Delinquenten 
durch den Behandlungsvollzug wieder in die 
Gesellschaft reintegrieren zu können. Ebenso 
gehen die Richter davon aus, daß die Abstel
lung auf 2/3 die Regel ist und hängen das 
Drittel dann schon an das Urteil ran, damit 
man so doch noch rechtzeitig rauskommt 
Aus der Sicht der Richter namlich sind die 
2/3 eirunal ganz grob und unjuristsich gesagt 
der Ersatz fO.r die frilher übliche Entlassung 
wegen .,guter Führung" . Ich habe bereits 
Richter dazu befragt, und diese fielen aus al
len Wolken als man ihnen sagte, daß in Tegel 
nichts als Verschluß stattfindet und 213 die 
absolute Ausnahme sind. Was im übrigen 
nicht unbedingt die Schuld der Inhaftierten 
ist, sondern wohl eher an dem Zustand liegt. 

daß sich jeder Teilanstaltsleiter und jeder 
Gruppenleiter nochmals als Richter aufspielt 
und die sogenannte "Abstellung" macht, na
tllrlich der Schuld angemessen, zumeist be
reits aufEndstrafe. 

Filr die 213 aber muß man längerfristig gelok
kert sein, und genau hier setzt Tegel die 
Klemme an. Man verschanzt sich dahinter, 
daß im allgemeinen zwei Jahre vor Entlas
sung gelockert wird. Das heißt, alle mit über 
sechs Jahren Haft haben die besten Chancen 
auf serierunaßige Endstrafe und nattlrlich den 
,.Tegel Bonus" , die allseits unbeliebte 
Filhrungsaufsicht, welche im Endeffekt mehr 
Leute in den Knast ZUlilckbringt als sie 
draußen laßt. 

Sicher ist Berlin eines jener Lilnder mit den 
liberalsten Ausführungsvorschriften ftlr das 
Strafvollzugsgesetz. Sicher ist aber auch, daß 
diese in Tegel nicht unbedingt angewandt 
werden. Zumindest nicht im Falle des norma
len Inhaftierten. Allerdings ist man in ande
ren Fallen durchaus flexibel bis hochgradig 
biegsam. Wenn sie nun glauben, es handele 
sich dabei um Fälle, wo dies aus menschli
chen Gründen indiziert ware, so liegen sie 
vollkommen falsch. 

So sieht man die JVA nach einigen Jahren 
Haft auf jeden Fall. Man hat dann vielleicht 
auch schon auf sein Recht geklagt und be
stimmt schon eirunal erlebt. mit welchen 
Tricks sich die JV A gegen Klagen wendet. Es 
werden Begrllndungen aufgeführt wie: .. der 
Bevölkerung muß ein hoher Sicherheits
standart vorgefllhrt werden, von daher wird 
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diverse Sozialarbeiter und Beamte fO.r unnö
tig. wenn nicht sogar fO.r schadlieh halten. 
Hier sind uns diverse zynische Texte und 
absolute Fehlentscheidungen in bezug auf 
Verlegungen in diverse Vollzugsformen be
kannt. ~e restlichen 40 % besorgt die dnlk
kende Überbelegung. 

Die Beamten können vielleicht, gehindert 
durch den Fraueneinsatz im Maßregelvollzug. 
nicht mehr so wie fnlher an die Basis ran. Ein 
latentes Mißtrauen der Langstrafer gegenüber 
Frauen ist wohl schon vorhanden. Vielleicht 
sind die Beamten auch irritiert durch den Fra
gebogen zur Sprit.zenfteigabe? Wie sollen Be
amte das vereinbaren, wenn sie das Heroin 
rausnehmen mossen, aber die Spritze im 
Haftraum lassen sollen? Andererseits: Angrif
fe mit Spritzen werden aber kaum befOrcht.et! 

Die Frage nach der Prügelei haben wir be
wußt ausgelassen, denn ~ ist unser Wunsch, 
daß unsere Leser sich selbst ein Bild machen 

Blacky&Kmm 

ein Gefangener generell mit Blauzeug und 
Hand- und Fußfesseln in das Krankenhaus 
ausgefüluf' . Solche Begründungen sind 
durchaus llblich, und wenn Inhaftierter nicht 
das macht, was Tegel will macht er gar 
nichts. Ein Rechtsstatus des Inhaftierten gibt 
es leider nicht. Das macht den Zustand so 
gefahrlieh und demoralisierend. 

Nicht jeder Gefangene ist hier gleich, und es 
werden schon gar nicht alle gleich behandelt. 
Nein, was der eine bekommt, darf der andere 
nicht beanspruchen. Was dem einen ein sattes 
Jahr Nachschlag bringt, wird bei seinem 
Nachbarn geduldet und vielleicht ~ogar ge
fördert. Es herrscht eine totale Unsicherheit in 
bezug darauf wie man sich richtig verhalt. Im 
Zweifelsfalle zeigt man sogenanntes Zweck
verhalten, und das funktioniert noch ab und 
an recht vorteilhaft. 

Ein aufrichtiges Verhalten wird eher bestraft, 
weil ein solches Verhalten nämlich rnit Arbeit 
fO.r das Personal verbunden sein körmte. 
Kameradschaftliche Ansatze der Inhaftierten 
werden hautj.g eliminiert. Ein wenig seltsam 
fOr den "behandlungsorientierten Wohngrup
penvollzug". 

Frau Dr. Pesehel-Gutzeit hat eirunal gesagt 
• .1:egel ist nicht die Hölle, aber auch nicht das 
Paradies" . Die Dame hatte völlig recht. denn 
Tegel ist eine brisante Mischung zwischen 
einem zoologischem amten, einer Spielwiese 
für Beamte des mittleren und gehobenen 
Dienstes und einer Nervenk.lini.k_ gepaart mit 
dem Charme eines russischen Gulag ... 

. -kmm-
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 6016 des Abgeordneten Albert Eckert 
(BQndnls 90/GrQne (AL)IUFV) vom 8.10.1994 (elngeg. b. Abgba. -
11.10.1994) Dber ,.Psycbologtscbe Betreuung und Sulztdprophyla-
xe ln der JustizvoDzugsanstaJt (JV A) Moablt": · 

- 1. Welche konkreten Auswirkungen hat die Untersuchung des Di
pl.-Psychologen D. vom Januar 91 filr die alltag.l.iche Suizid-Pro
phylaxe in der IV A Moabit? 

- 2. Wie viele Stellen wn.faßt der Psychologische Dienst in der IV A 
Moabit? 

- 3. Welcher Umfang der Arbeitskapszitat dieser Mi.tarbeiter!mnen 
wird filr die Suizidprophylaxe eingesetzt? 

- 4. Trifit es m, daß die PsychologenSeile im Haus I der JV AMoabit seit mehr 
als einem Jahr nicht besfm ist? w~ sind die Grunde dafllz1 

- 5. Wie sichert der Senat die ausreichende psychologische Betreuung 
der Gefangenen in der IV A Moabit, insbesondere die Suizidprophyla
xe. angesichts solchen spezifischen Personalmangels? 

Antwort des Senats - Senatsverwaltung f. Justiz- vom 26.10.1994 
(eingeg. b. Abghs. 31.10.1994) : 

Zu 1.: Die Arbeit des Diplom- Psychologen D. vom 21. Januar 1991 
bleibt fO.r die weitere Verbesserung der Suizidprophylaxe hilfreich. Sie 
1lberninunt und konkretisiert die gesicherten Erkenntnisse von Praxis 
und Forschung. wonach Kommwtikation und soziale Einbindung ge
eignete Mittel sind, einer Suizidgefahr zu begegnen. So kommt die in 
der Justizvollzugsanstalt Moabit umfangreich praktizi.ene Doppe!bele
gung den suizidgefährdeten Gefangenen entgegen. Der Mitgefangene 
wird zum Gesprru:hpartner mit entlastender, orientierender und kon
trollierender Funktion. Ferner können Suizidgefährdete durch eigene 
Initiative aufgrund einer Vermittlung durch das Vollzugspersonal 
Kontak1 zum Psychologischen Dienst erhalten, der trotz seiner Unter
beseiZl.mg - unter Vemacb.lassi.gung anderer wichtiger Anfgaben -
auch kurzfristig zur aktiven Krisenintervention in der Lage ist. Eine 
vergleichbar rasche Verbindung lAßt sich auch zu anderen Fachdien
sten (z. B. Ärzie, Seelsorger, Sozialarbeiter) herstellen. 

Im Bereich von Arbeit und Beschaftigung als suizidprophylaktische 
Hilfen werden weitere Bemllhungen unternommen. um die bisherige 
ca. 50 %ige Arbeitslosigkeit in der Justizvo1lzugsanstal1 Moabit weiter 
zu reduzieren.Rechtliche, motivationale, sprachliche (fast die Halfte 
der lnhaftierten sind AUsl.ander) und Betrullgungsgnl.nde sowie die 
Verknappung der Arbeitsangebote von externen Firmen behindern je
doch die F ort.eruwicklung in erheblichem Maße. 

Zu 2. und 4.: Der Psychologische Dienst umfaßt vier Stellen. die alle 
besetzt sind. Allerdings sind zwei Bedienstete seit l.angerem erkrankt. 
Zum partiellen Ausgleich filr die um 50 % eingeschnbllde Arbeitska
pszitat wurde eine Psychologin ( 1/2 Stelle) ans einer anderen Anstalt 
bis auf weiteres an die Justizvollzugsanstalt Moabit abgeordnet. 

ZU 3.: Angaben. die zur Berechnung der filr die Suizidprophylaxe auf. 
gewendeten Arbeitszeiten geeignet sind, stehen nicht zur V erftlgung. 
Da aber Kommunikation und soziale Einbindung geeignete Hilfen fi1r 
sui.zidgefl!.brdete Gefangene sind, ist davon auszugehen, daß alle dies
bezQgl.ichen Aktivitaien der Psychologen auch suizidvermeidende 
Wirkungen haben. 

Zu 5.: Es werden große Anstrengungen unternommen. mit dem vor
handenen Fachpen;onal den Erfordernissen einer effektiven Suizid
prophylaxe zu entsprechen. Im tlbrigen ist die Senatsverwaltung be
m1lht, u. a. durch Einschaltung der zustandigen Gesundheitsamter, den 
Erkrnnkungsprozeß der genannten Psychologen zu klaren. um diese 
möglichst rasch erneut in den Arbeitsprozeß einzugliedern oder um 

bei nachgewiesener Dien.stunfllhigkeit die frei werdenden Stellen un
verzi1gl.ich wieder zu be;etzen. 

In Vertretung 
DetlefBomnann 
Staatssekretar 

Kleine Anfrage Nr. 6017 des Abgeordneten Albert Eckert 
(Btlndnls 90/GrQne (ALyuFV) vom 8.10.1994 (eJngeg. b. Abghs. 
11.10.1994) Ober "KOhlscbr!lnke fDr Gefan2ene" : 

- 1. In welchen Anstalten des Berliner Strafvollzugs., bitte aufgeglie
dert nach Teilanstalten. gibt es filr Gefangene direkt erreich- und 
nutzbare Ktlhlschranke? 

- 2. Welchen Rauminhalt an Lebensmitteln kann ein/e Gefangene/r je
weils maximal darin rutterbringen? 

- 3. Trifft es zu. daß in den Altbauten der Justizvollzugsanstalt (IV A) 
Moabit sowie der NA Tegel insgesamt etwa 2000 Gefangene keinerlei 
solche Möglichkeiten haben ? 

- 4. Trifft es zu, daß Gefangenen grundsa1zlic.h nur einmal monal.!ich 
der Einkauf von Lebensmitteln (im Wege schriftlicher Bestellungen) 
ermöglicht wird, daß die Lieferung von verderblichen Waren jedoch 
maximal zweimal monatlich erfolgt? 

- 5. Trifft es zu, daß die Gefangenen. filr die ein Ki1hlschrank. nicht 
erreich- und nutzbar ist, ihre verderblichen Lebensm.i.ttel wahrend der 
warmen Jahreszeit nur kllhlcn und damit vor dem sofortigen Verderb 
schütz:en können. indem sie sie in die Waschbecken der ihnen zuge
wiesenen Zellen legen rutd permanent. (im Fall von J.angeren Hitzepe
rioden) ggf. wochen- und monatelang. das W'<f8!I dan1ber laufen la:isen? 

- 6. Ha der Serui einmal eonitteJt. welche W8&9ell'!1ertgen dadurch 2l.lf K11h
hmg vergeudet werden? Mit welchem ~bnis? Mengen? Geldwert? 

-7. Hat der Senat ermittelt, welche laufenden Kosten dagegen durch 
fO.r Gefangene erreich- und nutzbare Kllhlschranke entstllnden? Mit 
welchem Ergebnis? 

- 8. Triffi. es zu, daß bej der vor Monaten abgeschlossenen Renovie
IWlg der Teilanstalt III derIVATegelbereits im Planungsstadium die 
filr den Einsatz von Kllhlsch.ranken erforderlichen Strommengen be-
11leksichtigL wurden. um die zu erneuernden Zuleitungen zu den 
Steckdosen richtig zu dimensionieren? 

- 9. Wenn ja: Welches ist der Gegenstand der vom Senat öffentlich 
erldarten Überpnlfung. ob den Gefangenen Kllhlschranke zur Vertil
gung gestelll werden können? 

- 10. Ist diese Überprtlfung inzwischen abgeschlossen? Mit welchem 
Ergebnis? 

Antwort des Senats -
Senatsverwal tun~ fDr Justiz - vom 
26.10.1994 (elngeg. b. Abgbs. 28.10.1994): 

Zu 1. und 2.: In folgenden Bereichen des Berliner Justizvollzuges ste
hen den Gefangenen K1lhlschranke zur Vertilgung (wobei der Raum
inhalt je Gefangenen angegeben ist): 
Justizvollzugsanstalt Moabit TA ill 35 L 
Justizvoi.Jzugsanstall. Tegel TA V, VI und 
Sozialtherapeutische Anstalt 20 L 
Justizvollzugsanstalt Plötzensee alle Bereiche 
Haushaltskilhlschranke fO.r bis zu 
10 Gefangene 180 L 
Jugendstrafanstalt Berlin alle Bereiche 36 L 
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JlBizvoiizugsanltalt fllr Frauen Bedin alle Bereiche 25 L 
Justizvollzugsanstalt Düppel 
alle Bereiche Haus I ca. 11 L, 
Haus II ca. 10 L 
Justizvollzug9anstalt Hakenfelde aD.e Bereiche 75 L 

Zu 3.: In den Teilanstalten I Wld ll der Justizvollzugsanstalt Moabit 
Wld in den Teilanstalten I/I E, li Wld III der Justizvollzugsanstalt Tegel 
sowie im Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten - Bereich.e 
Moabit Wld Tegel - bestehen noch keine K1lhlm0glichkeiten. Die An
zahl der betroffenen Gefangenen liegt danach bei 1955. 

Ftlr den Bereich der Justizvollzugsanstalt Moabit ist anzumerken. daß 
die Vollzugsform der Untersuchungshaft eine Aufstellung von Ge
meinschaftsk1lhlBchranken nicht zulaßt. 

Zu 4.: Das Fin1clll:l1Sangelx:t steih sich im geschlossenen Vonrug wie fo~ dar: 

Justizvollzugsanstalt Moabit wOchentlich. 

Justizvollzugsanstalt Tegel monatlich, Frischwaren 2 x im Monat, 
V-Gefangene in der PN-Abteilung des KBV A wöchentlich 

Justizvollzugsanstalt PlOtzensee 14taglich 

Jugendstrafanstalt Berlin 14taglich (Ladeneinkauf) 

Justizvoll.zugsanstalt ftlr Frauen Berlin wochenilich 

Im offenen Vollmg kanfen die Gefangenen außerhalb des Vollzuges 
selbst ein. 

Zu 5.: Die Vermutung. daß Gefangene verderbliche Lebensmittel im 
Waschbecken unter fließendem Wasser kllhlen. kann nicht bestatigt, 
allerdings auch nicht ansgeschlossen werden. 

Wahrend einer Hitzeperiode wird allgemein Wld nicht nur in einer Ju
sti:zvollzugsanstalt mehr WaS!ler verbraucht. 

Zu 6. und 7.: Nein; die Vergleichbarkeit der AufwendWtgen ist nicht 
gegeben. 

Zu 8.: Ja. 

Zu 9. Wld 10:: Es sollte tlberpnlft werden. welche Bereiche bis zum 
Sommer 1995 ausgestattet werden können. · 

Für rund 74.000 DM werden noch bis Ende dieses Jahres 18 Facherldlhl
scluanke beschaftt W1d in denBereichenIE und ill aufge$eßl, 90 daß daJuK:h 
ftlr wei1ere 288 Gefilngene KllhlmtJglichke eroftha werden. 

Trotz der schwierigen Finanzlage wird angestrebt, bis Mitte 1995 die 
gesamt Teilanstalt Ill mit K11hlmOglichkeiten auszustatten. Lediglich 
der D-Flllgel der Teilanstalt Ili sowie die Teilanstalten 1 und 1I kön
nen erst spater versorgt werden. da die erforderlichen Anschlußmög
lichkeiLen banseits erst noch hergerichtet werden mllssen. 

Um das Ausstattungsprogramm for die Altbereiche der Justizvollzugs
anstalt Tegel abzuschließen. sind tlberdies allein t\lr die Kl1hlschranke 
insgesamt weitere 240.000 DM erforderlich. 

In Vertretung 
DetlefBomnann 
Staatssekretar 

Kleine Anfrage Nr. 6187 des Abgeordneten Thomas Seerlg 
(F.D.P.) vom 23.11.1994 (elngeg. b. Abgbs. 24.11.1994) Ober 
,.Senatsr1chtlln1e zum straffreien Drogengebrauch": 

- I. Inwieweit plant der Senat die Einftlhrung einer Richtlinie, um 
dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zu entsprechen, wonach Straf
freiheil bzw. Strafverfolgungsfreiheit for den Eigenverbrauch von~
ringen Mellgen C8nnabisprodu1a ~ geboom il? 

- 2. Wann wird diese Richtlinie in Kraft gesetzt werden? HAlt auch 
der Senat eine Frist von rund neun Monaten bis zur Anpassung der 
Verwaltungspraxis an das Gebot des Verfassungsgerichts für eine 
lange Zeit? 
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-3. Von welchen Größenordnungen wird sich der Senat. im Hinblick 
auf den Anbim, Herstellung. Einfuhr, Erwerb oder Besitz von Can
nabisprodukten leiten lassen? 

- 4. Anf welche Gutachten wird sich der Senat bei seiner Definition 
einer geringen Menge stiltzen? Inwieweit benleksichtigen diese Gut
achten den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse dergestalt hin
reichend, daß der Gese~eber seiner Beobachtungs-, Pnlfungs- und 
Nachbesserungspflichl. nachkonuni? 

- 5. Wie wird der Senat bei der Richllinienfestlegung berilcksichtigen, 
daß laut Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 9.3.1994 das Offentliehe 
Interesse an der Verhangung von Strafen gegenProbiererund Gele
genheitskonsumenten gering ist bzw.Verfolgung zu negativen Ergeb
nissen 1\lhrt? 

- 6. Wie hoch schalzl der Senat. die Zahl Berliner Gelegenheitskonsu
menten von Cannabisprodukten ein, wenn das Bundesverfas8UllgBge
richt von rWld 2,5 Millionen bundesweit ausgeht? 

- 7. Wie will der Senat bei der Beurteilung geringer Mengen ein ein
heitliches Vorgehen der verschiedenen Bundeslander erreichen. zumal 
die derzeitige Praxis stark differiert? Welche Schritte hat er dabei be
reits unternommen? 

Antwor t des Senats (Zwiscbeober1cht) vom 29.11.1994 
(elngeg.b.Abghs. 15.12.1994): 

Die Justizministerinnen und -minister haben auf ihrer Herbstkonferenz 
vom 22./23.November 1994 in Harnburg nach ausführlicher Erörte
rung davon abgesehen, einheitliche Richtlinien zur. Umsetzung des 
§ 31a des Betaubungsmittslgesetzes (BtMG) for die Staatsanwaltschaf
ten zu beschließen. In der Diskussion wurden die unterschiedlichen 
Positionen der Lander zur gegenwartigen und zukllnftigen Drogenpo
litik deutlich, inbesondere zu den Fragen; 

- Hatte das Bundesverfassungsgeric.hrllberhaupt die rechtliche Mög
lichkeit, die Lander dahin zu binden. daß sie einheitliche Richtlinien 
ftlr die Staatsanwaltschaft veranlassen? 

- Genagt es, den Anwendungsbereich der Vorschrift im Hinblick aof 
die FeststellWtgen des Bundesverfassungsgerichts zum ,.ObelllUlßver
bot" so zu begrenzen, daß feststeht, bis zu welcher Grammzahl die 
Staatsanwaltschaft einzustellen hat, oder ist dar\lber hinaus die Festle
gung einer Obergrenze erforderlich, bis zu d.er die Staatsanwaltschaft 
lediglich einstellen kann? 

- Inwieweit ist die Vorschrift des § 31 a BtMG auch im Falle eines 
wiederhohen Gesetzesverstoßes anwendbar? 

Rechtsstaatliche Bedenken, darllber hinaus regionale Unterschiede in 
dem Bereich des Drogenkonsums und unterschiedliche Stadien bei 
dem Erlaß landeseigener Richtlinien veranlaßten die Konferenz, von 
einer bundesweit einheitlichen Bindung abzusehen. Es besteht die Ab
sicht, weitere Erfahrungen mit bestehenden oder oder noch zu erlas
senden Landesrichtlinien zusammenzufahren. 

Der Senat hatte bisher in Erwartung der Beschlußfassung der Justizmi
nisterkonferenz von dem Erlaß von Richtlinien ftlr das Land Berlin 
zunacll.st abgesehen. Da eine Einigung nicht erzielt werden koMte, 
muß nwunehr die Fragegeldart werden. wie in Berlin k11n.ftig zu ver
fahren ist. Die dafQr notwendigen Abstinunungen zwischen den betei
ligten Verwaltungen und dem Senat wird noch einige Zeit in Abapruch 
nehmen. Der Abschlußbericht kann daher nicht fristgernaß erstattet 
werden. Es wird um eine Fristverlangerung bis zum 30. Dezember 
1994 gebeten. 

Dr. Lore Mar1a Pesebel -Cutzelt 
Senatortn rnr J u5tlz 
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Haftrecht 
Art. 6 Abs. l GG, § 27 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
(ZuJAsslgkelt des Trennscheibeneinsatzes beJ Ehegattenbesuchen) 

1. Soweit das StVollzC Freiheitsrechten des Gefangenen Schran
ken setzt oder solche Schranken zulAßt, sind dlese lhrerselts da
durch gebunden und be.gren.zt, daß der VollZug die Menscben
wilrde des Gefangenen zu achten und tu Schiltzen und bei der 
Verwirldtchung seiner Zielsetzung (§ 2 StVoiizG) Grundrecbtspo
sltlonen des Gefaneenen :&u beachten bat. 

2. Diese Grundsätze gelten auch rnr das verfassungsrechWehe 
Gebot, Ehe und Famwe zu schlitzen (Art 6 Abs. 1 CG). 

3. Dle P1Ucht des Staates, die Ebe auch lm Strafvollzug zu scbOt
zeo, und die Erfordern.lsse des Strafvollzugs stehen ln elnem Ver
hA.Itnls wechselseitiger Beschrlnkung. 

4. Dle Auslegung des § 27 Abs. 1 Satz 1 StVoDzG, wonach diese 
Bestimmung aus GrOnden der Sicherheit auch die Trennscheibe 
als Mittel der Überwachung erlaubt - vor allem um die n1cht ge
nehmigte Obergabe von GegenstAnden (§ 27 Abs. 4 StVoDzG) 
wirkungsvon zu verhindern -, Ist von Verfassungs wegen n1cbt zu 
beanstanden. 

S. Als RingritT in die freie Entfaltung der Pe.rsönUchkelt (Art 2 
Abs. 1 GG) bat die Anordnung des Trennscheibeneinsatzes - so
fern gesetzlieb nichts anderes bestimmt Ist (vgL etwa § 29 Abs. 1 
SAtze 2 und 3 StVoD.zG) konkrete Anbaltspunkte fllr das Vorlie
gen einer realen Geflhrdung der SicherheU der Anstalt zur Vor
aussetzung. 

6. Dle Erforderlichkelt der BesuchsQberwachung Ist grundsätzlieb 
fllr jeden einzelnen Besuch Im Bück auf die jeweüs gegebene Be
suchssltuatlon zu prQren. Die Anordnung des Trennscheibenein
satzes Im Vorbinein ror etnen Zeitraum, ln welchen mehrere Be
suebe derselben Person raUen können, kann allerdings gerecht
fertigt sein, wenn eine schneDe Änderung der gefahrenbegrOn
denden UmstAnde ausgeschlossen erscheint Das gUt auch fQr Be
suebe von Ehegatten. 

7. Der lllngerfrls~e Einsatz der Trennscheibe oder lbr Einsatz Im 
Anschluß an die vorangegangene Untersagung von Besuchen 
stellt bei Ehegatten Im HinbOck darauf, daß die Trennscheibe die 
Begegoune empftndllch beelntrAcht.lgt, einen besonders belasten
den Grundrechtselnerttr dar. Die zustAodlgen Behörden mOssen 
demgemAß Sicherheitsbedenken mit besonderer Sorgfalt Qber
prOfen und, wenn d.lese nicht ausgerllumt werden können, zu an
nA.hernd glelcb wirksamen, Jedoch weniger einschneidenden Si
cherungsvorkehrungen (etwa Durchsuchungen oder andere 
Formen der Überwachung) Qbergehen, faDs diese unter zurout
barer Inanspruchnahme der sachlichen und personeBen Aussbt
Lung der Ansta.lt darsteDbar und auch mit dem Verhalten eines 
Gefangenen gegenOber solchen Vorkehrungen gegenfiber ver
einbar sind. 

Die Verfassungsbeschwerde ist wtbegnlndeL 

Der Beschwerdet\lhrer ist durch den angegriffenen Beschluß des 
Landgerichts Stuttgart mit der Maßgabe, die das Oberlandes-gericht 
ausgesprochen hat, nicht in seinen Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1 wtd 
Art. 6 Abs. 1 GG verletzt worden. 

1. Auch fO.r das gesetzlich geregelte Recht des Gefangenen, mit Perso
nen außerhalb der Anstalt zu verkehren(§§ 23 ff. StVollzG), gilt, daß 
Freiheitsrechte des Gefangenen nur durch Gesetz oder aufgnmd Ge-

setzes eingeschrankt. werden können (vgl. BVerfGE 33, 1 (11)). So
weit das Strafvollzugsgesetz diesen Rechten Schranken setzt oder sol
che Schranken zulAßt, sind diese ihrerseits dadurch gebwtden und be
grenzt, daß der Vollzug die Menschenwtl.rde des Gefangenen zu achten 
wtd zu ecMtz.en wtd bei der Verwirldichwtg seiner Zielsetzung 
(§ 2 Abs.1 StVollzG; vgL auchBVer.fGE45, 187[238 f.J) Grundrechts 
positionen des Gefangenen zu beachten hat. Das gilt auch fll.r das -
hier eimchlagig - durch Art. 6 Abs. 1 GG der staatlichen Ordnwtg ge
setzte Gebot., Ehe und Familie zu schützen. Regelmäßig fördern der 
Bestand Wld die Starkung einer ehelichen oder fam.iliaren Beziehung 
des Gefangenen die Chancen seiner Eingliederung. wie umgekehrt die 
BemllhWlgen um Resozialisierung auch solchen BeziehWlgen zugute 
kommen. Unabhangig davon verlangt die Ehe aber auch dann Schutz 
im Strafvoi.J.zug. wenn sie zur Resozialisierung nicht beitragen kann. 
Allerd.ings stehen die Pflicht des Staates, die Ehe auch im Strafvollzug 
zu schlltzen. wtd die Erfordernisse des Srafvollzugs in einem Ver
haltnis wechselseitiger Beschranktmg. Dies · hat der Gesetzgeber er
kannt(§§ 24, 25 StVollzG). 

2. § 27 Abs. 1 Satz 1 StVollzG gestattet, Besuche des Gefangenen. aus
genommen Verteidigerbesuche (§ 27 Abs. 3 StVollzG), aus Gnlnden 
der Behandlung oder der Sicherheit oder der Ordmmg der Anstalt zu 
llberwachen. 

a) Die in der Vollzugspraxis und auch in der fachgerichtlichen Recht
sprechung verbreitete Auslegung des§ 27 Abs. 1 Satz l StVollzG, daß 
diese Bestimmwtg aus Grt1nden der Sicherheit auch die Trennscheibe 
als Mittel der Überwachung erlaubt, insbesondere um die nicht ge
nehmigte Obergabe von Gegenstanden (§ 27 Abs. 4 StVollzG) wir
kungsvoll zu verhindern, ist von Verfassungs wegen nicht zu bean
standen. Sie ist nachvollziehbar, keineswegs willkllrlicb 
(vgl. BVerfGE 18. 85 [96] ) wtd laßt auch eine grundsatzlieb unrich
tige An.schauwtg von der Bedeutung der Grundrechte jedenfiills dann 
nicht erkennen, wenn es sich um eine schwerwiegende Gefährdwtg 
der Anstaltssicherheit handelt, die andernfalls nur mit Maßnahmen. 
die von den Betroffenen als noch einschneidender empfunden wer
den, oder gar mit der Untel'llagung des Besuchs(§ 25 Nr. 1 StVollzG) 
abgewendet werden kOnnte. Ob die Trennscheibe auch aus Grtl.nden 
der OrdnWlg der Anstalt eingesetzt werden darf, ist hier nicht zu ent
scheiden. 

b) Als Eingriff in die grundrechtlich gewährleistete Freiheit der Entfal
tung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) hat die Anordnung des 
Trennscheibeneinsatzes, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist 
(vgl. etwa§ 29 Abs.' I Satze 2 Wld 3 StVollzG), konkrete Anhalts
punkte fO.r das Vorliegen einer realen Gefahrdwtg der Sicherheit der 
Anstalt zur Voraussetzung (vgl. zur Untersuchungshaft BVerf
GE 35,5 [9f.J; zur Strafhaft CalliessfMOller-Dietz., StVollzG, 5. 
Anfl.,199l, § 25 Rdnr. 1 wtd § 27 Rdnr. 4; Joester in: Altemarivkom
mentar, StVollzG, 3 Anfl., 1990, § 25 Rdnr. 3 und§ 27 Rdnr. 4 f.); sie 
unterliegt den Anfordarungen des Verh.altni.sm.aßigkeitsgrundsatzes. 

b 1) Die Erforderlichkeil der Besuch.sllberwachung ist gnmdsatzlicb 
fo.r jeden einzelnen Besuch im Blick auf die jeweils gegebene Besuchs
situation zu prllfen. Die Anordnung des Trennscheibeneinsatzes im 
Vorhinein fo.r einen Zeitraum, in welchen mehrere Besuche derselben 
Person fallen können, kann allerdings gerechtfertigt sein, wenn eine 
schnelle Anderung der gefahrenbegnlndenden Umstande ausgeschlos
sen erscheint. Das gilt auch f'O.r Besuche von Ehegatten. 

b 2) Der langerfristige Einsatz der Trennscheibe oder ihr Einsalz im 
Anschluß an die vorangegangene Untersagung von Besuchen stellt bei 
Ehegauen einen besonders belastenden Onmdrechtsei.ngriff dar, weil 
die Trennscheibe die Begegnung der Ehegatten empfindlich beein
t.rachtigt. Daraus folgt. daß die zustandigen Behörden mit besondarer 
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Sorgfall Sicherheilsbedenken llbetpnlfen und, wenn diese nicht aus
getaumt werden können. zu anderen annahemd gleich wirksamen, je
doch weniger einschneidenden Sicherungsvorkehrungen (etwa Durch
suchungen oder andere Formen der Überwachung) \1bergehen mlls
sen, falls diese Wlter zumutbarer Inanspruchnahme der sachlichen und 
personellen Ausstattung der Anstalt darstellbar und auch mit dem Ver
halten eines Gefangenen solchen Vorkehrungen gegenllber vereinbar 
sind. Bei der Auswahl W\ter gleich geeigneten Maßnahmen ist unter 
dem Gesichtspunkt der Zumub.arkeit zu beachten, welche davon von 
den Betroffenen als am wenigsten einschneidend empfunden wird. 

Der Beschluß des Landgerichts mit der vom OberlandesgeriCht ausge
sprochenen Maßgabe wird dem vertassw1gsrecht~ gerech1. 

1. Das Landgericht ist- wie zuvor die Justizvol.l.zugsanstalt S. - zu der 
Auffassung gelangt, daß das Vollzugsverhallen des BeschwerdefO.h
rers gegentlber Mitgefangenen und Vol.lzug9personal, sein wiederholt 
bekundeter Wille zum Ausbrechen und die dabei bewiesene hohe Fa
higkeit, dies auch zu bewerkstelligen. die Sicherheit der Anstalt befllh
ren. Im Rahmen der ihm zustehenden Feststellung und Wtlrdigung des 
Sachverhalts hat es sich der Auffassung der Justizvol.l.zugsan.stalt ange
schlossen, daß in den Besuchen der Ehefrau eine Gefahrdung der An
staltssicherheit zu sehen sei, weil nach den Umstanden die Befilrch
tung naheliege, daß sie ein abermaliges Ausbruchsunternehmen nicht 
nur durch die Übermittlung von Nachrichten. sondern auch durch 
Eimchleusung von Gegenstanden unterstatzen werde. Das Landgericht 
bezieht sich dabei auf die Grllnde der Verfilgung des Leiters der Ju
st:izvollzugsanstalt S. vom 24. Februar 1989, auf den Bericht des An
stalisleiters der Justizvollzugsanstalt B. ilber den dortigen Ausbruch, 
hinsichtlich der kriminellen Energie des Beschwerdefll.hrers auch auf 
die Urteile des Landgerichts Stuttgart vom 8 . Juni 1984 und 
5. Dezember 1986 sowie auf die DIITlegungen des Beschwerdefilhrers 
hierzu. Es ist verfas3Ullgs:rechtlich nicht zu beanstanden, daß das 
Landgericht aufgrund dieser ilun zustehenden Wllrdigung des Sach
verhalts (vgl. BVerfGe 18, 85 [92] ) die Verwendung der Trennschei
be gebilligt hat. 

a) Das Landgericht ha1 die gesetzliche Grundlage tilr den Trennschei
beneins812 in § 27 Abs. 1 StVollzG gefunden, da es die Maßnahme als 
Besuchstlberwachung wertel Dies ist auch einleuchtend. Unschädlich 
ist, daß es die Bestimmungen des § 27 Abs. 1 und Abs. 4 StVollzG ,,in 
Verbindung mit § 4 StVollzG" anft1hrt. Das Landgericht hat damit 
nicht die Generalklausel des § 4 Abs. 2 Satz 2 StVollzG eingesetzt, um 
die besondere Regelung des Besuchsrechts zu uberspielen. 

b) Verfassungsrechtlichen Bestand hat die Entscheidung des Landge
richts auch unter dem Gesichtspunkt, daß von der Begegnung der 
Ehegatten eine reale Gefahr filr die Anstaltssicherheit ausgehen muß. 
Es ist nachvollziehbar und einleuchtend, daß das Landgericht, gestützt 
auf das Verhalten des Beschwerdefilhrers und die Ehefrau. konkrete 
Anhaltspunkte dafor erblicki hat, daß die Besuche ohne ausreichende 
Maßnahmen der Überwachung einem weiteren Ausbruchsversuch 
dienstbar gernacht werden kOnnten, mochten der seinerzeit auf die 
Ehefrau gefallene Verdacht letztlich auch nur vage und der Ablauf 
fnlherer - jedoch gleichfalls nicht unilberwacht durchgeftlh.rter - Be
suche, worauf der Beschwerdefllhrer besonders abhebt, beanstan· 
dungsfrei geblieben sei. 

2. 1m Ergebnis haben die Gerichte die Bedeutung des EheschUIZ.es 
(An. 6 Abs. l GG) nicht verkannt. 

a) Das Landgericht hat unbeanstandet gelassen. daß die Justizvolizugs
anst.alt S. an der Verwendung der Trennscheibe filr die Ehegattenbe
suche des Beschwerdefllhrers allgemein und lediglich unter Inans
si.chtstellung einer Oberprtl.fu.ng nach ca sechs Monaten festgehalten 
lun. Die dafQr angestellte ErwAgung rechtfertigt diese Entscheidung. Es 
hat sich - ebenso wie die Justizvollzugsanstalt - nicht der Einsicht 
verschlossen. daß es sich bei der Verwendung der Trennscheibe bei 
einem Ehegattenbesuch um einen sich bei der Verwendung der Trenn
scheibe bei einem Ehegattenbesuch um einen .,ganz gravierenden Ein
griff" handelt. Es stellt aber andererseits in Rechnung. daß der Ent
scheidung der Justizvollzugsanstalt weiterhin die Trennscheibe zu 
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verwenden. der ergebnislose Versuch vorangegangen war. das Ge
sprach mit der Ehefrau zu suchen. um andere Möglichkeiten einer Be
suc.hsregelung zu erkunden. Der Beschwerdefahrer hat sich einem 
solchen Vorgehen widersetzt, weil er, wie er in seiner Gegenau.ßerung 
mitteilt, der Anstalt Ausforschung und Gesinnungsschnilffelei Wlter
stellt. Eine von der Ehefrau selbst ergriffene Initiative, die Verwen
dung der Trennscheibe zu er\1brigen, ist in diesem Zusammenhang 
nicht ersichtlich. 

b) Zu verfassungsrechtlichen Bedenken Anlaß gibt allerdings die ErU
scheidung des Landgerichts insofern, als es die auch vom Beschwer
defo.hrer ins Oesprach gebrachte Alternative seiner kOrperliehen 
Durchsuchung mit wasche, und Kleiderwechsel nach jedem Besuch 
seiner Ehefrau als die einschneidendere Maßnahme gegentlber der 
Trennscheibenanordnung bezeichnet, ,,zumal von verscharften Kon
trollen vor und nach Besuchen auch die Ehefrau des Betroffenen in 
Mitleidenschaft gezogen Wilrde" . Das Landgericht hat damit dem oben 
dargelegten Maßstab (I. 2. b) b) nicht Rechnung getragen und dabei 
außer acht gelassen, daß Durchsuchungen der Ehefrau auch beim Ein
satz der Trennscheibe stattfanden. Dieser verfassungsrechtliche Fehler 
filhrt indes nicht zur Feststellung einer Grundrechtsverletzung. weil er 
durch das Oberlandesgericht behoben worden ist. Das Oberlandesge
richt hat seinem Beschluß die Maßgabe hinzugeftlgt, daß die Vollzugs
anstalt ihre nach § 27 Abs. l StVollzG getroffene Ennessensentschei
dung .im Hinblick auf den Schutz der Ehe (Art. 6 GG) und die noch 
nicht absehbare Dauer der Freiheits~ehung zu tlberprilfen haben 
werde, sofern der Gefangene seine Bereitschaft erkl.aren sollte, sich 
nach jedem Besuch seiner Ehefrau einer eingehenden Durchsuchung 
einschließlich Umkleidung zu unterziehen. Damit stand für die Betei
ligten fest, daß es von Rechts wegen nicht bei der von der Anstalt an
gestellten Zumutbarkeitseinschatzung verbleiben könne, sondern daß 
der Wille der Betroffenen - mitgeteilt durch den Beschwerdefahrer 
zu ber\1cksichtigen sei. 

§§ 43 Abs. 1 Satz 1, 51 Abs. 4 StVollzG, §§ 850 c, 850 k, 581 ZPO 
Zur Pfilndbalkeft des als Elgeugdd gutgeschriebenen Arbdtsenlgdts 

1. Mlt der Gutschrtn. auf die vom StVoUzG vorgesehenen Ver
wendungskonten {OberbrUckungsgeld, Hausg_eld und Elgengeld) 
erlischt der Anspruch des Gefangenen auf das Arbeitsentgelt 
(§ 362 Abs. 1 BGB). Dementsprechend scheidet eine Anwendung 
des§ 850c ZPO auf die Pflndung von Elgengeld, soweit es steh 
aus dem Arbeitsentgelt msammensetzt, mangels VorUegens der 
Tatbestandsvoraussetzungen aus. Fnr eine analoge Anwendung 
dieser Vorseht1ft Ist gleichfalls kein Raum. 

2. Vor der Gutschrift als OberbrQckungs-, Haus- und El~engeld 
auf den entsprechenden Konten, die fQr den Gefangenen gefQhrt 
werden, tst das Arbeitsentgelt wegen Zweckbindung gem. § 851 
ZPO unpBndbar. 

3. § 850k ZPO Jst auf das dem Eigengeldkonto gutgesehrtebene 
Arbeitsentgelt des Gefangenen weder direkt noc.h entsprechend 
anwendbar. 

Beschluß des Schleswig - Holsteinischen Oberlandesgerichts 
vom 19. Mai 1994 - 16 W 20 / 94-

§ 195 StVollzG, §§ 168, 185 a AFG 

(Zur Problematik der ROckZahlung von BeltrAgen des Gefange
nen zur Arbeftsfosenverslcberung) 

Eln zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteDter Gefangener bat 
selbst dann keinen Anspruch auf ROckzahlung von BellrAgen zur 
Arbeitslosenversicherung, wenn die Haftentlassung vor ErreJ
cbung des 65. Lebensjahres - und damJt die Inanspruchnahme 
von Arbettslosengeld oder Arbeftslosenblre- unwabrscbelnltcb l5l 

Urteil des Landessozialgerichts Baden - Wtl.rttemberg vom 
21. August 1992 - L 3 Ar 445 / 91-
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Entscbetdungsgrßnde: 

Die fonn- und fristgerecht eingelegte Berufung ist z:ulassig. jedoch 
nicht begnlndet. Ober sie konn1e gernaß § 124 Abs. 2 Sozialgerichts
gesetz (SSG) im Einverstandnis der Beteiligten ohne mtlndliche Ver
handltmg entschieden werden. 

Der·Klager begehrt die Erstattwtg von seiner Ansicht n~ zu Unrecht 
bezahlten Beitragen zur Bwtdesanstalt fllr Arbeit. Er arbeitet seit dem 
4. Juni 1974 in den Arbeitsbetrieben der VZA. 

Seit Inkmfttreten des StVollzG vom 16. MAn 1976 zum l. Januar 1977 
werden dem Klager von seinem Arbeitsentgelt gem.Aß § 195 StVollzG 
Beitragsanteile zur Bwtdesanstal1 fllr Arbeit einbehalten. welche sich 
von 1985 bis 1991 aufinsgesamt DM 504,38 belaufen (Anflistung der 
VZA vom 28. November 1991). 

Entgegen der Rechtsmittelbelehrung des SG ist die Berufung nicht 
ausgeschlossen, da die Beitrage, deren Zunlckerstattung verlangt wird, 
DM 150,-llbersteigen (§ 149 2. Halbsatz SSG). 

Die Berufung ist jedoch nicht begnlndet. Gernaß § 185a Abs. 1 Satz 1 
AFG sind ,,zu Unrecht" entrichtete Beitrage zu erstatten. Hierbei st,ellt 
§ 185a AFG nur auf den Tatbestand der objektiven UnrichtigkeiL der 
Beitragsleistung ab. Eine solche UnrichtigkeiL ist im Falle des Klagers 
nicht gegeben. 

Seit dem 1. Januar 1977 unterliegen gernaß § 168 Abs. 3a AFG (nun
mehr § 168 Abs. 3 AFG) auch Gefangene. die Arbeitsentgelt erhalten 
- soweit sie nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften beitrags
pflichtig oder nach § 169c beitragsfrei sind - der Beitragspflicht zur 
Bwtdesanstalt fllr Arbeit. Die beit:rsgspflichtigen Gefangenen gelten als 
Arbeitneluner im Sinn der Vorschriften des 6. Abschnittes des Ar
beitsfOrderungsgeset.zes. Das für die Vollzugsanstalt zustandige Land 
gilt insoweit als Arbeitgeber. 

Soweit die Vollzugsanstalt Beitrage zur Bundesanstalt für Arbeit zu 
entrichten hat, kann sie von dem Arbeitsentgelt einen Beitrag einbehal
ten. der dem Anteil des Gefangenen am Beitrag entsprechen Wilrde, 
wenn er diese Bez:ilge als Arbeitnehmer erhielte(§ 195 StVollzG). 

Nach den Durchftlhrungsbestimmungen des Justizministeriums Baden 
-Wllrtlemberg zur Berechnung der BeZilge der Gefangenen - Durch -
filhrungsbestinunungen Bez:ilge (DBeslBe~)- vom 22. september1986 

(Die Justiz, S. 439-444) wird der nach § 195 StVollzG einzubehaltende 
Beitragsanteil durch Rwtderlaß bekanntgegeben. Danach galt bis 
31. Marz 1991 ein Satz von 2,3 % der erreclmeten BruttobeZilge 
(§ 174 Abs. 1 AFG). 

DerKlagerist nach der Auskunft der VZA vom 11. November 1991 
seit dem 4. Juni 1974 mit lrurzz:eitigen betriebsbedingten Unterbre
chungen in verschiedenen Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalt B. be
scha.ft:igt gewesen wtd hat ein Arbeitsentgelt entsprechend der DBest
Bez erh.all.en. Da keine Befreiungst.al.bestAnde nach § l69c AFG gege
ben sind, ist der Killger zur Bundesanstlllt .fO.r Arbeit beitragspflichtig 
gewesen. Die Beitrage wurden somit nicht zu Unrecht entrichtet. 

Entgegen der Meinung des Klagers ist diese Regelung auch nicht ver
fassungswidrig. obwohl der zu IebenBienger Haft verurteilte, nunmehr 
60jahrige K.Iager aller Voraussicht nach keine Leistung der Bundesan
stalt er.h.alten kann, da seine Haftentlassung vor dem 65. Lebensjahr 
unwahrscheinlich ist; der Klager wird olme Haft~g die Vor-
8US&etzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosen
hilfe nicht erfollen kOnnen. 

Wie das Bwtdesverfllssungsgericht in der Entscheidung vom 
11. Marz 1980 (SozR 4100 § 168 Nr. 12) ausgefilhrt hat, verstOßt es 
nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG, wenn den Beitragsleistungen zur Bun
desanstalt fllr Arbeit voraussichtlich keine Leistungen der Bundesan
stalt f1lr Arbeit an den Beitragspflichtigen in Fonn von Arbeitslosen
geld oder Arbeitslosenhilfe gegenllberstehen. Das Bundesverfassungs-
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gerichtleitet dies n. a daraus her , daß die Leistnng von Arbeitslosen
geld nicht als die allein wesentliche Leistung des ArbeitsfOrderungsge
setzes angesehen werden kann. Angesichts der umfassenden Aufga
benstellung der Bundesanstalt fQr Arbeit verliere die Unterscheidung 
beitragsabhangiger wtd beitragsunabhangiger Lei...c:tungen ihre zentrale 
Bedeutung. 

Der Gesetzgeber habe insofern einen weiten Gestaltungsspielraum. 
den er hier auch sachgerecht ausgefOllt habe. Anch die Regelung des 
§ 168 Abs. 3 AFG (frllher Abs. 3a), die mit dem St:rafvollzugsgesetz in 
das Arbeitsforderungsgesetz eingefilgt wurde, soll zwar insbesondere 
eine gewisse Sicherung der Strafgefangenen bei Arbeitslosigkeit nach 
der Haftentlas8Ußg gewahrleist.en. Daß diese Sicherung in der Sonder
situation des Klagers aller Voraussicht nach- jedoch nicht vollig aus
geschlossen - nicht zum Tragen kommt. macht aber die Regelung des 
§ 168 Abs. 3AFG nicht verfassungswidrig. Im übrigen ist, wie ausge
ftlh.rt. die Beitragspflicht zur Bundesanstall filr Arbeit wegen der Be· 
sonderheilen des Systems der Arbeitsforderung nicht allein dann ge
rechtfertigt. wenn sie mit aquivalenten beit.nlgsabhangigen Gegenlei
stungen der Bundesanstalt verbunden ist. Durch die Beitrage von Ar
beitnehmern und Arbeitgebern werden nicht nur beitragsabhangige, 
sandem auch beitragsunabhängige Leistungen, insbesondere die prä
ventiven Aufgaben der Bundesanstal.t filr Arbeit finanzien. Insofern 
teilt der Klager z. B. das Schicksal etwa eines unkllndbaren Arbeit
nehmers seiner Altersgruppe. der einerseits Beitrage zur Bundesanstalt 
fllr Arbeit entrichtet, aber t.atsächlich beitragsabhangige Leistungen der 
Bundesanstall bis zum 65. Lebensjahr aller Voraussicht nach nicht 
mehr beanspruchen kann. 

Die Berufung des Klagers ilt somit nu1lCkzuweisen Fllr die Zulassung der 
Revision 'be!teht kein Anlaß. Die Kostenentscheid beruh!. auf§ 193 SGG. 

§ 462a Abs. 1 StPO 
(Aufnahme eines Untersuchsgefangenen aum Strafvollaug) 

Gebt Untersuchungsbart durch Eintritt der Rechtskraft des Ur
teils unmittelbar ln Strafbart ßber, so Ist der Verurteßte in dle 
Vonzugsanstalt zum Slratvolb:ug aufgenommen (§ 462a Abs.l 
Satz 1 StPO), ln der er 5lch zu diesem Zeltpunkt befl.odet. Dies gßt 
auch dann, wenn eine Verlegung ln dle nacb dem VoOstreckungs
plan :zustAndlge Vollzugsanstalt zu erwarten Ist 

Beschluß des Bwtdesgerichtshofes vom 
28.August 1991-2 ARs 366/91-

Aus den GrQnden: 

Die Verurteilte G. wurde am 11.9.1990 vom LG Köln zu einer Frei
heitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilL Die Ent
scheidung wurde am 6.3.1991 rechtsk:nlftig. Zu diesem Zeitpunkt be
fand sich die Verurteilte in dieser Sache in der JVA K. in Untersu
chungshaft. An diese Vollzugsanstalt wurde am 12.3.1991 das Auf
nahmeersuchen zum Strafvollzug gesandt. Mit. Schreiben vom 
1.4. 1991. am 3.4.1991 beim LO KOln eingegangen. beantragte die Ver
urteilte die Anss~ der Reststrafe zur Bewahrung gern.. § 57 Abs. 2 
StOB, Am 19.4.1991 wurde sie zunachst in das Justizvollzugs.k:nm-

kenhaus F.und von dort am 20.4.1991 in die Justizvollzugsanstalt W. 
(Landgerichtsbezirk Krefeld) verlegt. Die Strafvollstreckungskammer 
beim LG Köln halt sich fO.r unzustandig. weil sich sie Verurteilte bei 
Eingang ihres Gesuchs nur vorllbergehend in der Justizvollzugsanstalt 
K. aufgehalten habe. Zum Strafvollzug aufgenommen i.S. des § 4628 
Abs. 1 Satz 1 StPO sei sie allein in der nach dem Vollstreckungsplan 

zust.andigen Justizvollzugsanstalt W. Demgegenßber stellt die Straf-
vollstreclrungskammer bei dem LG Krefeld auf den tatsächlichen Auf
enthalt ab undhat deshalb die Sache mit Beschluß vom 20.6 .1991 dem 
BGH gern. § 14 StPO vorgelegt. Der BGH hat die Stra1Vollstreclrnngs
kammer des LG KOin fO.r zustandig erklart. über den Zu.standigkeits
streiL hat der BGH als das gemeinschaftliche obere Gericlu. gern. 
§ 14 StPO zu entscheiden. Nach dem Ergebnis seiner Prll.fung ist die 
Strafvollstreckungskammer beim LG KOln zur Entscheidung tlber den 
Antrag der Verurteilten vom 1.4.1991 zustandig. Gern. § 462a 
Abs.1 Satz 1 StPO ist fllr die zu treffende Entscheidwtg die Strafvoll-
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streckungskanuner Zl&lbldig. in deren Bereich die Vollzngsanstalt 
liegt. in die die Vermteilte zu dem Zei.tpwllct aufgenommen ist. in dem 
das Gericht mit der Sache befaßt wird. Da sich G. nach Eintritt der 
Rechtskraft der Vemrteilung zur Verbllßung einer Freiheitsstrafe in 
der NA K. befllnd und don nicht nur vorubergehend, wie etwa im 
Ralunen einer Ven;chubung anlaßlieh eines Gerichtstermins oder einer 
arztliehen Untersuchung (vgl. Amtl. Begr. zum Entwurf des EGStGB;
BT-Dr.7/550,S.313), untergebracht war, war sie dort auch ,.aufge

nommen" LS. des § 462a Abs.l Satz 1 StPO. Dabei ist es unerheblich, 
daß die NA K. ftlr den Vollzug der Freiheitsstrafe nach dem Voll
streckungsplan auf Dauer nicht zustandig war und eine spatere V erle
gung in die danach zu.standige Anstalt abmsehen war. Dies hat der 
Senat bereits mehrfach ent.schieden(vgl. Beschl. v. 18.6.1980 -
2 ARs 156180 bei anschließender Verlegung in eine Einweisungsan

stalt; femer ohne nahere Begn1ndung BGHSt 27, 302 (304) =
NJW 1978,551 und Beschl. v.l9.4.1991-2 ARs 165/91). Der Senat 
halt an dieser Rechtsprechung fest. Das Gebot des gesetzlichen Rich
ters nach Art. 101 I 2 GG erfordert eine möglichst eindeutige Regelung 
der gerichUichen Zustandigkeit (BVerfGE 40. 268 ff.). Dem Wftrde die 
vom LG Köln vertretene Auslegung des § 462a Abs.l Satz 1 StPO 
nicht gerecht werden. Denn vielfach läßt sich die spater endgllltig zu. 
standige Vollzugsanstalt allein an Hand des Vollstreckungsplanes nicht 
eindeutig bestimmen. Hierbei können Probleme bei der Auslegung .des 
Vollstreclrungsplanes. bei der Berechnung der Strafzeit oder- wie im 
vorliegenden Fall - der Untersuchungshaft auftreten. Auch kann nach 
§ 40 Abs.l lit. i. StVollSttO eine Abweichtmg vom Vollstrecktmgs
plan in Betracht kommen, etwa weil wie im vorliegenden Fall gepnl.ft 
wird, ob eine Therapie in einer Vollzugseinrichtung stattfinden kann. 

§ S7a Abs. l Nr. Z StGB, § 4S4 Abs. 1 Satz 4 Nr. lb StPO 
(Schuldscbweregewlcbtung ln sogenannten Altfällen) 

1. Ein wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe VerorteUter 
bat ln d~r Regel bereits nach Ablauf von drelz.ehn Jahren Haftzelt 
elnen Anspruch auf eine verbindliche Auskunft über die aus dem 
Gesichtspunkt der besonderen Schuldschwere 
(§ S7a Abs. 1 Nr. 2 StGB) gebotenen VerbOßungszelt 

z. Die Strafvonstreckung darf ln den sogenannten AltflUlen Im 
Rahmen der von ihr vorzunehmenden Schuldschweregewichtung 
grundsllt.zUch keine subjektlven, die Tatschuld (über das fest
gesteDle Mordmerkmal hinaus) prllgenden Momente (hier: die 
Mißachtung der vom Vollzug einer Strafe ausgehenden Warn
wirkung) zu Lasten des VerurteDten berOckslcbtlgen, wenn Ihnen 
das Schwurgerlebt selbst keine solche, die Tatschuld mitprägende 
Bedeutung belgelegt bat. Sie darf auch mit lbrer Tatcharak
terlslerung weder von den ausdrückllchen oder sinngernAßen 
UrteßsfeststeDungen abweichen noch Ober sie hinausgehen. Ebens 
Ist eslbr verwehrt, sieb zu diesem FeststeDungen in Wldersspruch 
zu setzen. 

Beschluß des Oberlandesgericht Karlsruhe vom 27. Juli 1993 
- 1 Ws 103193 L -

§§ 109 rr., llS Abs. 3 StVollzG 
(VerfQgungsgrundsatz, Bindung an eindeutigen Antrag) 

1. Auch Im Verfahren nach den §§ 109 ff. StVoDzG gßt der Ver
fßgungsgrundsatz. Dementensprechend bestimmt der Antrag
steller mit seinem Antrag den Streitgegenstand mit bindender 
Wirkung fQr das Gericht und dte anderen VerfabrensbeteWgten. 

2. FOr eine den Interessen des Gefangenen Rechnung tragende 
Auslegung seines Antrags, die auf Grund der prozessualen 
FOrsorgepßlcbt des Gerichtes geboten sein kann, Ist kein Raum, 
wenn der Gefangene seinen Willen ln eindeutiger Welse zum 
Ausdruck gebracht bat 

3. Der Antrag auf FeststeDung der Recbtswldrtgke.lt einer 
ablehnenden Verfügung der Vollzugsbehörde L'!t mangels 
Recbtsscbutztnteresses unzulässig, da die Rechtswidrigkelt der 
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Verfügung als Vorfrage Im Rahmen der Entscheidung Ober einen 
Verpmcbtungsantrag zu prüfen Ist. 

3. Der An~g auf Feststellung der Recbtswldrlg.kelt einer ab
lehnenden Vertilgung der VoD:zugsbehlirde Ist mangeh Recbt.s.. 
scbutzlnteresse unzulässig, da die Rechtwidrigkelt der Verfügung 
als Vorfrage im Rahmen der Entscheidung ilber einen Ver
pßlchtungsantrag zu prQfen Ist 

4. Gegen dnen Beschluß, durch den die BewfDigung von 
Proze/lkostenbflfe abgelehnt wird, Ist eine Rechtsbeschwerde 
nlcbt zulässig. 

Beschluß des Oberlandesgerichtes Koblenz vom 20 April 1993 
- 3 WS 134/9}-

§ 69 StVoUzG 
(Kein Anspruch auf Gemeinschaftshörfunkprogramm) 

1. Die Regelung des § 69 StVoDzG lAßt lngesamt erkennen, daß 
dem Strafgefangenen nicht nur staatsbOrgerHebe Informationen, 
sondern auch Bildung und Unterhaltung geboten werden sollen 
(§ 69 Abs. 1 Satz l). 

2. Dem Informations- und Unterhaltungsbedllrfnls des Ge
fangenen trägt die Vonzugsbehörde Im Rahmen des § 69 StVollzC 
ausreichend Rechnung, wenn sle entweder den Besitz eigener 
Rundfunk- und Fernsehgerllte (mJt freier Programmauswabl) 
gestattet oder- Im FaD der BedQrftigkelt- ein anstaltseigenes 
RadJogerllt zur Verfügung steDt. § 69 Abs.l Satz 1 StVoDzG 
begrOndet - etwa Im Sinne einer absoluten Institutsgarantie 
keinen Anspruch des Gefangenen auf AufrechterbaUung des 
Gemelnscbaftshörfunkprogramms. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 15.0ktober 1993 
- 3 Ws 494193 -

§§ Z Abs. 1, 11 Abs.l , 12 Abs. 1 BSHG 
(Sonalh1lfe-Taschengeld für einen Untersuchungsgefangenen) 

Ein Untersuchungsgefangener, der Ober keine eigenen Barmittel 
verfOgl, bat gegen den Trlger der Sozialhilfe Anspruch auf 
Gewllbrung eines Taschengeldes ln Höbe von lS v.H. des Regel
satzes eines Haushaltsvorstandes (so bereits Im UrteD des Senats 
vom ZS. Februar 1988 - 12 A 121 / 86 - ). 

Der Anspruch Ist nur dann wegen des Nachranges der Sozlalhßfe 
Im VerhAltnJs zu (Fürsorge-) AnsprOeben gegen den Vollzugs
trllger ausgescbJossen, wenn der Untersuchungsgefangene vom 
VollzugstrAger t.atsAcbHcb ein Taschengeld erhlllt oder seinen 
Werauf gerichteten Anspruch unschwer reallsleren kann. 

Urteil des Oberverwaltungsgerichts R.heinland-Pfalz 
(12.Senat) vom 4 .Juni 1992 - 12 A 10548/92 OVG-

§ ZO StVollzG (Häufigkeit des Wechsels von Unterwäsche) 

SteDt dte Anstalt vter Garolluren Unterwasche wOcbentJ!cb zur 
Vertilgung, so genügt sJe Ihrer VerpfUcbtung aus § ZO 
StVoUzG.Einen häufigeren. namenWeb Uigllcben Wäschewechsel 
kann ein Gefangener jedenfalls solange nlcht beanspruchen, als 
keine besonderen Gründe - Insbesondere medlzlnlscher Art -
dafOr sprechen. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 18.Februar 1993 
- 1 Vollz (Ws) 234/92-
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Fünfnach Zwölf 
Die "Endlösung" in Tegel- bald die Norm? 

Zu dieser Zeit.. da unsere Regierung gerade mit 
Scham auf Auschwitz blickt., wo sich 
,.altdeutscher Strafvollzug" recht unangenehm 
manifestiert hatte. 

Zur Zeit wird die .,Endlösung" in Tegcl glorifi
ziert, nämlich durch einige wenige Beamten 
tmd den ,.Hauskammer-Kalfaktoren" der Hans
kammer 1-ll, speziell dureil diejenigen aus den 
Häusern V tmd VI, denn wir wollen hier keine 
Namen nennen. Wir haben Kalfaktoren ge
schrieben, weil wir solche Menschen nicht auf 
die Stufe von Hausarbeitern liften wollen. 

Wie soll man Menschen sonst nennen. die 
Ausländer ,,Kanaken" nennen und diese dann 
schikanieren und drangsalieren? Wie soll man 
solche Leute nennen, die sich morgens mit dem 
.,deutschen Gruß" belegen und Vokabeln wie 
• .Endlösung, Entsorgung von rassisch minder
wertigen Material, Vemichtungsanstalt., Auf
bereitungslager Tcgel" benutzen? Vielleicht 
noch ewig Gestrige, aber dies wäre einfach zu 
schwach! "Dumme braune Schmeißfliegen" 
vielleicht, oder ganz simpel ,,H im tote" ? Wtr 
reden hier nicht primär von den Beamten, son
dern von den Kalfaktoren. Allerdings muß ein 
solches Verhalten ja von den Beamten geduldet 
werden. um so ru eskalieren. 

Gerade Inhaftierte sollten sich eine Affinität 
zum Dritten Reich genau überlegen. denn tmSer 

damaliger ,,Führer" hat sich nämlich inter
essante Notstandsgesetze einfallen lassen. 
Darin hat er verfugt, wie man mit Straftätern 
umspringen muß! Nämlich mit Vernichtung in 
den Konzentrationslagern. So starben in 
AllSChwitz nicht nur jüdische Menschen, 
sondern auch Strafgefangene. Davon·mebr als 
genug, aber eben entrechtet, und vor allem aus 
der Sicht des Gesetzes nicht unschuldig, und 
daher zumeist auch ohne Anrecht auf 
Entschädigung. Viele wurden aber auch in 
sogenannten Strafbataillonen eingesetzt, wo sie 
dann Schützengräben ausheben und Minen 
suchen durften. Die .,Giücldicben" wurden nur 
durch Arbeit vernichtet. Der StrafvolLzug im 
Dritten Reich ist nämlich genauso dunkel und 
finster, wie die anderen aber berühmteren 
Kapitel. 

Die anderen Vollzugskollegen in den Gefäng
nissen hingegen wurden lapidar von den Be
amten erschossen, als die AUiertcn vorrückten. 
So daß sich in den Gefllngnishöfen die Leichen 
in drei Schichten stapelten. Diese Bilder sind 
wohl völlig vergessen. Wer sich ein solches 
Schicksal wünscllL, der sollte ,,Nazi" werden 
Aber auch die Kollegen, welche einen 
§ 21 StGB oder einen § 64 StGB in Ihrem Ur
teil fmden, würden am Dritten Reich ihre Freu
de haben, denn man hat ja auch geistig Ab
normale und Alkoholiker ins Gas geschickt 

Wer als Strafgefangener ein solches Reich an
betet ist wohl mehr als krank und soLlte aus 
dem Dienst abgelöst werden. Auch wenn man 
schon fiinf Jahre nichts anderes gemacht hat 
wie ,,.Hauskammer-KaLfaktor" . ~e wenn 
sich ein Roman Herzog um ein besseres 
Deutschland bemüht, dann sollte die Justiz 
nicht mit der üblichen Vertuschung reagieren, 
sondern knalLhart und konsequent. Insbeson
dere wenn die Inhaftierten mit ihrem Treiben 
den Tatbestand des § 85 StGB ertiillen und 
fröhlichen .,Faschismus" im Knast zelebrieren. 
Solche Gedanken lassen darauf schließen, daß 
man als "Justiz" Mölln und Solingen als to
lerabel empfinden würde. Um so schlimmer 
dann noch, wenn dies im Gefiingnis der Haupt
stadt von Deutschland, zum 50. Jahrestag der 
Befreiung von Auschwit7., passiert. 

Wir wissen inzwischen. daß der Diebstahls
anwurf gegen den abgelösten holländischen 
Kollegen vollkommen falsch gewesen ist. 
Zumal wir in bezug auf Tee und jene bewußte 
Hauskammer andere Storys gehört haben. Und 
wir hoffen, daß jener Kollege auch rehabilitiert 

wird. Wir wissen nicht, was an jenem Vorwurf 
dran ist.. daß auf dieser Hauskammer geklaut 
wird, aber wir werden recherchieren. Wrr mei
nen den neuerlichen Vorfall von 1994, wo wie
der einmal ein paar teure Sportschube ver
schwunden sein sollen. Auch von verschwun
dener Bekleidung war auch schon mal die Rede. 
Davor registrierte man Vorfalle mit ver
schwundeneo Bauteilen, aus dort gelagerten 
Gerä.ten. 

Eine Zugangshauskammer, wie die besagte, ist 
das Aushängeschild einer Anstalt Gerade hier 
wäre es von besonderer Bedeutung, wenn dort 
,,Menschen'' und nicht .,brauner Kalfaktoren
abschamn" in Form von "alteo Kameraden" 
ihren Dienst tun. Es macht schon viel aus, ob 
man freundlich empfangen wird oder von 
"alten Kameraden" mit ,,Kanake" begrüßt wird. 

Wenn man so etwas hört, dann weiß man ge
nau, es ist schon wieder fiinf nach zwölf. Es 
bleibt noch Hoffnung, denn in Tegel gehen die 
Uhren rückwärts. 

Das Redaktionsteam 

ZB Zentrale BeratuqnteDe 
der freien Stl'aifilliseDhllie iD BerliD 

Cariwvcrb&Dd (!lt Berlin e.V. 
Diakoai:schos Werk Bcrlin-Brtndenbura e. V. 
Srrafll!Uaen· IDld Bcwlhrunashilfe Bcrlille.V. 

Bundesallee t.2, 10715 Berlin Telefon : 86 05 41 
Fahrverbinduncen: 
li· Bahnlinien 7 und 9 · li·Bahnhof Berliner Slraße • Buslinien 104 und 204 

Wir beraten 
-Straffällige 
-Haftenrklssene 
-von Inhaftierung bedrohte Penonen 
·Angehörige, Freunde und Bekannte 

bei 
·penönlichen Problemen 
-Entlassungsvorbereitungen 
-rechtlichen Problemen (zb. Sot.iolhilfe) 
-der Wohnungssuche 
-/i.TUJT11.ielkn Problemen 
-Obenchuldung (Schuldenreguüerung) 
-Geldstrafen 
·Problemen milder Arbeil 

Zusätzlich biete.o wir sozialtherapeutische 
Gespräche und Gruppen an 

Tilgung uneinbringUcber Geldstrafen 
durcb Ableistung von gemeinnütziger 
Arbeit 
Berarung durch die Straffälligen- und 
Bewährungslülfe Berlin e. V. mit 
Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 • 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 • 13.00 Uhr 

Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Telefonische Beratung in der ZB 
Dienstag 9.00- 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 16.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 14.00 Uhr 

Sprechzeiten io den Hartanstalten 
Montag - JV A Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsanstalt für Frauen 

n.tch Ven::inbarunJ osctuiJllich. tclefonkk:h b1.w. ühcr 
ihn::(n) Gruppenletter (in) oder ilber "Vnrmcldc:r" 



'der lichtblid,'- November/Delember 199~ 

ungeschminkte 
Lebensläufe 

"Wie ich erwachsen wurde? Ich 
werd's Ihnen sagen. Ich muß so 
tun. als ob." Im "Gespräch mit 
einem Schrankmenschen" erzählt 
ein Jugendlicher dem Sozial· 
arbeiter die Geschichte seines 
verkorksten Lebens. "Sie (die 
Mutter) ließ es nie zu. daß ich was 
selbermache. sie behütete mich 
Tag und Nacht. sie hat sogar 
versucht. mich daran zu hindern. 
daß ich stubenrein wurde. Ich 
konnte mir kaum die Schuhe 
selbst zubinden. geschweige denn 
einen Job finden. • 

Als die Mutter einen Mann 
kennenlemt. wird er kurzerhand 
in ein Heim gesteckt. nach der 
Entlassung steht er allein im 
Großstadtgewühl Londons. In 
einem Hotel wird er als 
Tellerwäscher vom Chefkoch 
schikaniert (der ihn in einen 
beheizten Backofen einsperrt); 
wieder entlassen. folgen kleine 
Kaufhausdiebstähle. Nie ist der 
Knast weit. in dem er zuletzt sitzt. 
Ihm gefällt das Zellenleben. das er 
mit dem "Watte-Leben" zu Hause 
vergleicht. "als alles für mich 
getan wurde, warm und geborgen". 

In fast allen Erzählungen des 
englischen Schriftstellers lan 
McEwan ist das Scheitern. das 
"Verdorben werden" und die 
Verkrüppelung junger Menschen 
das Thema des Autors, der eine 
Begabung dafür besitzt. sich in 
das Denken und die Gefühle der 
Jugendlichen hineinzuversetzen 
und sie zu verstehen versucht. 
Ihre Lebensläufe wirken deshalb 
um so glaubwürdiger, da McEwan 
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Verführung zum Lesen 

seinen Figuren jene Sprache 
beläßt. die ihrem jeweiligen Alter 
entspricht. 

Zwei Freunde, Raymond und 
der Ich-Erzähler, schaffen sich in 
"Das Hausmittel" eine Gegenwelt 
zum abstumpfenden Alltag ihrer 
Väter, "die sich durch die Woche 
schuften. am Sonntag rasten und 
am Montag zurück in die 
Walzwerke. Sägewerke und Docks 
von London gehen. um sich 
abzurackern und jeden Abend 
älter, müder und kein bißeben 
reicher heimzukehren". 

Raymond empfiehlt die Lektüre 
der "interessanteren Stellen" von 
Henry Miller und für die Praxis 
"Luluputzel", die im Schulhof 
lockt. Stolz plaudert der Erzähler 
über seine Erlebnisse: "Und so 
hatte ich mir im Alter von 
vierzehn Jahren unter Raymonds 
Anleitung eine Auswa hl wm 
Genüssen angeeignet. die ich zu 
Recht mit der Welt der 
Erwachsenen in eine Verbindung 
brachte. Ich rauchte etwa zehn 
Zigaretten pro Tag, ich trank 
Whisky, wenn es welchen gab, 
mein Geschmack, was Gewalt und 
Obszönität betraf, war der eines 
Kenners. " 

Einblick in die Elternwelt 
geben Maisie und ihr Mann, die 
jene Paare verkörpern. die sich 
•mit saurer Resignation" hassen. 
Maisie ist eine durchweg 
unbefriedigte Frau. die endlich 
"Ordnung• in ihren Kopf bringen 
will, aber darüber seit Jahr und 
Tag nur redet. Mit ihrem 
Geschwafel stört sie ihren Mann, 
dem schließlich der Kragen platzt: 
"Du bist ein nettes Mädchen. das 
noch nicht einmal die Segnungen 
einer unglücklichen Kindheit 

von Kuno Bärenhold 

vorweisen kann. Dein so 
sentimentaler Buddhismus, die 
Räucherstäbchen-Therapie. diese 
Illustrierten-Astrologie... nichts 
davon ist von dir, hast du dir 
selbst erarbeitet." 

"Und du? Du hast doch nur 
deine Bücher. Du kriechst auf der 
Vergangenheit herum wie eine 
F1iege auf einem Scheißhaufen." 

"Ich krieche? Na. immerhin 
bewege ich mich." 

Ian McEwans Buch besticht 
durch die ungeschminkte Klarheit 
der Sprache. in der immer ein 
erotischer Unterton mitschwingt. 
spielt doch die Sexualität in vielen 
Geschichten eine wesentliche 
Rolle. Es überzeugt durch die 
radikale und ehrliche Schilderung 
von Lebenswirklichkeiten. in 
denen Inzest kein Tabu ist oder 
ein Mord geschieht. dessen Motiv 
nie Ein~amkeit ~ines .Jungen ist. 

McEwans Erzählungen nicht zu 
kennen bedeutet. um eine 
wichtige Leseerfahrung ärmer zu 
sein. 

I an McEwan: Erste Liehe -letzte 
Riten. Erzählungen. Aus dem 
Englisenen wn Harry Rowolzlt. 
ZWiclz: LJiogenes Verlag. 268 S. 

Kuno Bärenbold. gelernter Zimmermann. 8 Jahre Haft, Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg, 
Mitglied im VS, Rezensent für Presse und Funk, lebt als freiberuflicher Schriftsteller zusammen mit Kater ~rechtli 
in Karlsruhe. Von ihm sind folgende Bücher erschienen: Der Einzelgllnger, Heroes & ~oes, Das Leben 1st auch 
Dicht mehr das, was es mal war, In bester Gesellschaft und vor wenigen Wochen der Erzählband c·est Ja vie. 
Karlsruhe: Edition Eisbrecher, Erzählungen. 
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